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Substanzielles Protokoll 148. Sitzung 
des Gemeinderats von Zürich 

 
Mittwoch, 26. Mai 2021, 17.00 Uhr bis 22.05 Uhr, in der Halle 9  

der Messe Zürich 
 

 
Vorsitz: Präsident Mischa Schiwow (AL) 
 
Beschlussprotokoll: Sekretärin Heidi Egger (SP) 
 
Substanzielles Protokoll: Paulina Kerber 
 
Anwesend: 117 Mitglieder 
 
Abwesend: Roberto Bertozzi (SVP), Brigitte Fürer (Grüne), Patrik Maillard (AL), Martina Novak 
(GLP), Claudia Rabelbauer (EVP), Olivia Romanelli (AL), Christina Schiller (AL), Vera Ziswiler 
(SP) 
 
 
Der Rat behandelt aus der vom Präsidenten erlassenen, separat gedruckten Tagliste  
folgende Geschäfte: 
 
1.   Mitteilungen 

 
 

2. 2018/183  Sozialbehörde, Ersatzwahl eines Mitglieds anstelle der zurück-
getretenen Silvia Domeniconi-Pfister (AL) für den Rest der 
Amtsdauer 2018–2022 
 

 

3. 2021/159 * Weisung vom 14.04.2021: 
Amt für Städtebau, Teilrevision Bau- und Zonenordnung, Zonen-
planänderung «Koch-Areal», Zürich Altstetten/Albisrieden,  
Kreis 9 
 

VHB 

4. 2021/160 * Weisung vom 14.04.2021: 
Amt für Städtebau, Privater Gestaltungsplan «Koch-Areal»,  
Zürich Altstetten/Albisrieden, Kreis 9 
 

VHB 

5. 2021/162 * Weisung vom 14.04.2021: 
Grün Stadt Zürich, Quartiere Albisrieden/Altstetten, Koch-Areal, 
Neubau Quartierpark mit Instandsetzung Kohlenlagerhalle, 
Übertragung von Grundstücken vom Finanz- ins Verwaltungs-
vermögen, Objektkredit 
 

VTE 
VHB 
VIB 

6. 2021/165 * Weisung vom 14.04.2021: 
Liegenschaften Stadt Zürich, Koch-Areal, Quartier Albisrieden/ 
Altstetten, Gewährung von drei Baurechten für Wohn- und  
Gewerbebauten, Vermögensübertragung, Zusatzkredit 
 

FV 

 3947–3992 

http://www.gemeinderat-zuerich.ch/Geschaefte_Suchen.aspx?uchen=true&GrJahr=2018&GrNr=183
http://www.gemeinderat-zuerich.ch/Geschaefte_Suchen.aspx?Suchen=true&GrJahr=2021&GrNr=159
http://www.gemeinderat-zuerich.ch/Geschaefte_Suchen.aspx?Suchen=true&GrJahr=2021&GrNr=160
http://www.gemeinderat-zuerich.ch/Geschaefte_Suchen.aspx?Suchen=true&GrJahr=2021&GrNr=162
http://www.gemeinderat-zuerich.ch/Geschaefte_Suchen.aspx?Suchen=true&GrJahr=2021&GrNr=165
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7. 2021/177 * Weisung vom 21.04.2021: 
Umwelt- und Gesundheitsschutz und Energiebeauftragte, Klima-
schutzziel Netto-Null 2040, Teilrevision Gemeindeordnung,  
Bericht, Abschreibung einer Motion und dreier Postulate 
 

VGU 

8. 2021/178 * Weisung vom 21.04.2021: 
Departement der Industriellen Betriebe und Tiefbau- und Entsor-
gungsdepartement, Geschäftsstelle Wärme Zürich, Nachtrags-
kredit 
 

VIB 
VGU 
VTE 

9. 2021/199 * Weisung vom 12.05.2021: 
Finanzverwaltung, Nachtragskredite I. Serie 2021 
 

STR 

10. 2021/200 * Weisung vom 12.05.2021: 
Immobilien Stadt Zürich, Schulanlage Allenmoos, Schulraum-
provisorium (einschliesslich Rückbau), Quartier Unterstrass,  
Objektkredit 
 

VHB 
VSS 

11. 2021/201 * Weisung vom 12.05.2021: 
Immobilien Stadt Zürich, Tiefbauamt und Grün Stadt Zürich, 
Neubau der Schulanlage Sirius und eines Werkhofs sowie eines 
Quartierparks, Projektierungskredit 
 

VHB 
VTE 
VSS 

12. 2021/198 * Bericht der Ombudsstelle für das Jahr 2020 
Überweisung an die GPK gemäss Art. 37 Abs. 3 Gemeinde- 
ordnung (GO) 
 

OMB 

13. 2021/139 * 
E 

Motion von Jürg Rauser (Grüne), Julia Hofstetter (Grüne) und  
2 Mitunterzeichnenden vom 31.03.2021: 
Verordnung zur Ausweisung der Treibhausgas-Bilanz bei  
städtischen Bau- und Beschaffungsprojekten 
 

VGU 

14. 2021/172 * 
E 

Postulat von Yasmine Bourgeois (FDP) und Përparim Avdili 
(FDP) vom 14.04.2021: 
Angemessen kritische Kontextualisierung der Spuren von  
Wladimir Iljitsch Uljanow (bekannt als «Lenin») in Zürich 
 

STP 

15. 2021/185 * 
E 

Motion von Julia Hofstetter (Grüne), Brigitte Fürer (Grüne) und  
1 Mitunterzeichnenden vom 21.04.2021: 
Pilotprojekt für ein «Zirkuläres Bauen» bei städtischen  
Gebäuden 
 

VHB 

16. 2021/186 * 
E 

Postulat von Yasmine Bourgeois (FDP) und Ronny Siev (GLP) 
vom 21.04.2021: 
Darstellung der Geschichte des Pfauens und der aufgenomme-
nen Kunstschaffenden vor und während des 2. Weltkriegs 
 

STP 

17. 2021/187 * 
E 

Postulat von Sebastian Vogel (FDP) und Martina Zürcher (FDP) 
vom 21.04.2021: 
Grossflächige, grüne Schattendächer bei städtischen  
Bauprojekten 
 

VHB 

http://www.gemeinderat-zuerich.ch/Geschaefte_Suchen.aspx?Suchen=true&GrJahr=2021&GrNr=177
http://www.gemeinderat-zuerich.ch/Geschaefte_Suchen.aspx?Suchen=true&GrJahr=2021&GrNr=178
http://www.gemeinderat-zuerich.ch/Geschaefte_Suchen.aspx?Suchen=true&GrJahr=2021&GrNr=199
http://www.gemeinderat-zuerich.ch/Geschaefte_Suchen.aspx?Suchen=true&GrJahr=2021&GrNr=200
http://www.gemeinderat-zuerich.ch/Geschaefte_Suchen.aspx?Suchen=true&GrJahr=2021&GrNr=201
http://www.gemeinderat-zuerich.ch/Geschaefte_Suchen.aspx?Suchen=true&GrJahr=2021&GrNr=198
http://www.gemeinderat-zuerich.ch/Geschaefte_Suchen.aspx?uchen=true&GrJahr=2021&GrNr=139
http://www.gemeinderat-zuerich.ch/Geschaefte_Suchen.aspx?uchen=true&GrJahr=2021&GrNr=172
http://www.gemeinderat-zuerich.ch/Geschaefte_Suchen.aspx?uchen=true&GrJahr=2021&GrNr=185
http://www.gemeinderat-zuerich.ch/Geschaefte_Suchen.aspx?uchen=true&GrJahr=2021&GrNr=186
http://www.gemeinderat-zuerich.ch/Geschaefte_Suchen.aspx?uchen=true&GrJahr=2021&GrNr=187
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18. 2021/189 * 
E 

Postulat von Natalie Eberle (AL) und Brigitte Fürer (Grüne) vom 
21.04.2021: 
Einführung von Velosäcken mit Vorzugsstart für Velofahrende 
an allen Strassenkreuzungen mit Lichtsignalanlagen 
 

VSI 

19. 2021/190 * 
E 

Postulat von Dr. Balz Bürgisser (Grüne) und Gabriele Kisker 
(Grüne) vom 21.04.2021: 
Einrichtung von zwei Allwetterplätzen bei der Schule Leimbach 
 

VHB 

21. 2021/171 * 
E/A 

Postulat von Yasmine Bourgeois (FDP) und Andreas Egli (FDP) 
vom 14.04.2021: 
Einrichtung einer Lichtsignalanlage beim Fussgängerstreifen auf 
der Riedtlistrasse (Höhe Röslistrasse) 
 

VSI 

22. 2019/151  Weisung vom 12.05.2021: 
Motion der SP-, Grüne-, GLP- und AL-Fraktionen betreffend  
Aufnahme des «Weissbuchs Hochschulgebiet Zürich Zentrum» 
in den Regionalen Richtplan, Antrag auf Fristerstreckung 
 

VHB 

23. 2019/3  Weisung vom 18.12.2020: 
Dringliche Motion der SP-, Grüne- und AL-Fraktionen  
betreffend Ausarbeitung einer Energieversorgungsverordnung, 
Antrag auf Fristerstreckung 
 

VIB 
VTE 

24. 2018/445  Weisung vom 21.11.2018: 
Sicherheitsdepartement, Erlass einer Verordnung über den  
Einsatz von Bodycams bei der Stadtpolizei 
 

VSI 

25. 2020/533  Weisung vom 02.12.2020: 
Immobilien Stadt Zürich, Binzmühlestrasse 156, Neubau einer 
Wache Nord mit zentraler Einsatzlogistik für Schutz & Rettung 
Zürich, Objektkredit 
 

VHB 
VSI 

26. 2020/525  Weisung vom 25.11.2020: 
Amt für Städtebau, BZO-Teilrevision, Zonenplanänderung  
«Im Isengrind», Zürich-Affoltern, Kreis 11 
 

VHB 

27. 2020/537  Weisung vom 02.12.2020: 
Amt für Städtebau, Teilrevision Bau- und Zonenordnung, 
Änderung der Bauordnung «Kommunaler Mehrwertausgleich» 
 

VHB 

28. 2021/158 E/A Dringliches Postulat von Willi Wottreng (AL) und Dr. David  
Garcia Nuñez (AL) vom 12.04.2021: 
Anpassung der Sondernutzungsplanung Maag-Areal Plus bei 
Realisierung eines Projekts mit Verzicht auf den Abbruch der 
Maag-Hallen 

VHB 

 
   * Keine materielle Behandlung  
 
 
 
 
 

http://www.gemeinderat-zuerich.ch/Geschaefte_Suchen.aspx?uchen=true&GrJahr=2021&GrNr=189
http://www.gemeinderat-zuerich.ch/Geschaefte_Suchen.aspx?uchen=true&GrJahr=2021&GrNr=190
http://www.gemeinderat-zuerich.ch/Geschaefte_Suchen.aspx?uchen=true&GrJahr=2021&GrNr=171
http://www.gemeinderat-zuerich.ch/Geschaefte_Suchen.aspx?Suchen=true&GrJahr=2019&GrNr=151
http://www.gemeinderat-zuerich.ch/Geschaefte_Suchen.aspx?Suchen=true&GrJahr=2019&GrNr=3
http://www.gemeinderat-zuerich.ch/Geschaefte_Suchen.aspx?Suchen=true&GrJahr=2018&GrNr=445
http://www.gemeinderat-zuerich.ch/Geschaefte_Suchen.aspx?Suchen=true&GrJahr=2020&GrNr=533
http://www.gemeinderat-zuerich.ch/Geschaefte_Suchen.aspx?Suchen=true&GrJahr=2020&GrNr=525
http://www.gemeinderat-zuerich.ch/Geschaefte_Suchen.aspx?Suchen=true&GrJahr=2020&GrNr=537
http://www.gemeinderat-zuerich.ch/Geschaefte_Suchen.aspx?uchen=true&GrJahr=2021&GrNr=158
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 M i t t e i l u n g e n 
 

 
 Die Mitteilungen des Ratspräsidenten werden zur Kenntnis genommen. 

 
 

3947. 2021/213 
Ratsmitglied Marcel Bührig (Grüne); Rücktritt 

  
Der Ratspräsident gibt den Rücktritt von Marcel Bührig (Grüne 10) auf den  
31. Mai 2021 bekannt und würdigt seine Amtstätigkeit. 

 
 

3948. 2021/214 
Ratsmitglied Roberto Bertozzi (SVP); Rücktritt 

  
Der Ratspräsident gibt den Rücktritt von Roberto Bertozzi (SVP 11) auf den  
27. Mai 2021 bekannt und würdigt seine Amtstätigkeit. 

 
 

 Der Ratspräsident gibt bekannt, dass TOP 20, GR Nr. 2021/170 «Postulat von Stefan 
Urech (SVP) und Elisabeth Schoch (FDP) vom 14.04.2021: Projekt «Brings uf d’Strass», 
Verzicht auf eine Durchführung an ungeeigneten Strassen» zurückgezogen wurde. 

 
 

3949. 2021/207 
Postulat von Johann Widmer (SVP) und Stephan Iten (SVP) vom 19.05.2021: 
Verzicht auf den temporären Mehrzweckstreifen und den Abbau der Fussgänger-
streifen auf der Nordbrücke und Wiedereinführung von Tempo 50 

  
Johann Widmer (SVP) beantragt Dringlicherklärung und begründet diese: Würde das 
Postulat nicht für dringlich erklärt, wäre die Nordbrücke zum Zeitpunkt der Behandlung 
des Postulats im Rat bereits abgebrochen.  
 
Der Rat wird über den Antrag am 2. Juni 2021 Beschluss fassen. 
 
Mitteilung an den Stadtrat 

 
 

3950. 2021/209 
Interpellation der SP-, Grüne- und AL-Fraktion vom 19.05.2021: 
Aufhebung der Warteliste der Stiftung Alterswohnungen, Angaben zum bisheri-
gen Vermietungssystem, zur Warteliste, zu den «Personen in Wohnnotlagen», 
zum Umgang mit Wohnungssuchenden auf der Warteliste und zur Bedarfspla-
nung der Stiftung sowie zur Fachstelle «Wohnen im Alter» 

  
Dr. David Garcia Nuñez (AL) beantragt Dringlicherklärung und begründet diese: Am 
4. Mai 2021 schickten der Vorsteher des Gesundheitsdepartements (GUD) und die Di-
rektorin der Stiftung Alterswohnungen mehreren tausend Menschen einen Brief nach 
Hause. Bei den Empfängern handelt es sich um Menschen, die seit Jahren auf der Liste 
der Stiftung Alterswohnungen stehen. In diesem Brief teilen STR Andreas Hauri und die 
Direktorin der Stiftung Alterswohnungen den betagten Menschen mit, dass sie jegliche 
Hoffnung aufgeben sollen, innert einer vernünftigen Zeit eine Wohnung zu bekommen. 
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Die Liste werde per Oktober 2021 aufgelöst und die Wohnungen werden zukünftig an-
hand eines Zufallsgenerators verteilt. Diese Nachricht versetzte viele alte Menschen in 
unserer Stadt in Angst und Schrecken. Menschen, die seit zehn Jahren auf der Liste 
stehen, wissen nun nicht, wie es weitergehen soll. Deshalb reichten SP, die Grünen und 
AL eine Interpellation mit einem umfassenden Fragenkatalog ein, den wir möglichst 
rasch mit dem Stadtrat besprechen möchten.  
 
Der Rat wird über den Antrag am 2. Juni 2021 Beschluss fassen. 
 
Mitteilung an den Stadtrat 

 
 

 Persönliche Erklärung: 
  

Ronny Siev (GLP) hält eine persönliche Erklärung zu einer Demonstration zur Solidarität 
mit den Palästinensern von letztem Samstag. 

 
 
 
 

 G e s c h ä f t e 
 

 
3951. 2018/183 

Sozialbehörde, Ersatzwahl eines Mitglieds anstelle der zurückgetretenen Silvia 
Domeniconi-Pfister (AL) für den Rest der Amtsdauer 2018–2022 

  
Es wird gewählt: 
  
Richard Blättler (AL) 
Meiliweg 9, 8055 Zürich 
  
Mitteilung an den Stadtrat, die Sozialbehörde und den Gewählten sowie amtliche  
Publikation am 2. Juni 2021 gemäss Art. 14 der Gemeindeordnung 

 
 

3952. 2021/159 
Weisung vom 14.04.2021: 
Amt für Städtebau, Teilrevision Bau- und Zonenordnung, Zonenplanänderung 
«Koch-Areal», Zürich Altstetten/Albisrieden, Kreis 9 

  
Zuweisung an die SK HBD/SE gemäss Zirkularbeschluss des Büros vom 25. Mai 2021 

 
 

3953. 2021/160 
Weisung vom 14.04.2021: 
Amt für Städtebau, Privater Gestaltungsplan «Koch-Areal», Zürich Altstetten/ 
Albisrieden, Kreis 9 

  
Zuweisung an die SK HBD/SE gemäss Zirkularbeschluss des Büros vom 25. Mai 2021 
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3954. 2021/162 

Weisung vom 14.04.2021: 
Grün Stadt Zürich, Quartiere Albisrieden/Altstetten, Koch-Areal, Neubau Quartier-
park mit Instandsetzung Kohlenlager-halle, Übertragung von Grundstücken vom 
Finanz- ins Verwaltungsvermögen, Objektkredit 

  
Zuweisung an die SK TED/DIB gemäss Zirkularbeschluss des Büros vom 25. Mai 2021 

 
 

3955. 2021/165 
Weisung vom 14.04.2021: 
Liegenschaften Stadt Zürich, Koch-Areal, Quartier Albisrieden/Altstetten, Gewäh-
rung von drei Baurechten für Wohn- und Gewerbebauten, Vermögensübertra-
gung, Zusatzkredit 

  
Zuweisung an die SK FD gemäss Zirkularbeschluss des Büros vom 25. Mai 2021 

 
 

3956. 2021/177 
Weisung vom 21.04.2021: 
Umwelt- und Gesundheitsschutz und Energiebeauftragte, Klimaschutzziel Netto-
Null 2040, Teilrevision Gemeindeordnung, Bericht, Abschreibung einer Motion 
und dreier Postulate 

  
Zuweisung an die SK GUD gemäss Zirkularbeschluss des Büros vom 25. Mai 2021 

 
 

3957. 2021/178 
Weisung vom 21.04.2021: 
Departement der Industriellen Betriebe und Tiefbau- und Entsorgungsdeparte-
ment, Geschäftsstelle Wärme Zürich, Nachtragskredit 

  
Zuweisung an die SK TED/DIB gemäss Zirkularbeschluss des Büros vom 25. Mai 2021 

 
 

3958. 2021/199 
Weisung vom 12.05.2021: 
Finanzverwaltung, Nachtragskredite I. Serie 2021 

  
Zuweisung an die RPK gemäss Zirkularbeschluss des Büros vom 25. Mai 2021 

 
 

3959. 2021/200 
Weisung vom 12.05.2021: 
Immobilien Stadt Zürich, Schulanlage Allenmoos, Schulraumprovisorium  
(einschliesslich Rückbau), Quartier Unterstrass, Objektkredit 

  
Zuweisung an die SK PRD/SSD gemäss Zirkularbeschluss des Büros vom 25. Mai 2021 
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3960. 2021/201 

Weisung vom 12.05.2021: 
Immobilien Stadt Zürich, Tiefbauamt und Grün Stadt Zürich, Neubau der Schulan-
lage Sirius und eines Werkhofs sowie eines Quartierparks, Projektierungskredit 

  
Zuweisung an die SK PRD/SSD gemäss Zirkularbeschluss des Büros vom 25. Mai 2021 

 
 

3961. 2021/198 
Bericht der Ombudsstelle für das Jahr 2020 

  
Zuweisung an die GPK gemäss Art. 37 Abs. 3 Gemeindeordnung (GO) 

 
 

3962. 2021/139 
Motion von Jürg Rauser (Grüne), Julia Hofstetter (Grüne) und 2 Mitunterzeichnen-
den vom 31.03.2021: 
Verordnung zur Ausweisung der Treibhausgas-Bilanz bei städtischen Bau- und 
Beschaffungsprojekten Bericht der Ombudsstelle für das Jahr 2020 

  
Gemäss schriftlicher Mitteilung ist der Vorsteher des Gesundheits- und Umweltdeparte-
ments namens des Stadtrats bereit, die Motion entgegenzunehmen. 
 
Stephan Iten (SVP) stellt namens der SVP-Fraktion den Ablehnungsantrag. 
 
Damit ist das Geschäft vertagt. 
 
Mitteilung an den Stadtrat 

 
 

3963. 2021/172 
Postulat von Yasmine Bourgeois (FDP) und Përparim Avdili (FDP) vom 14.04.2021: 
Angemessen kritische Kontextualisierung der Spuren von Wladimir Iljitsch  
Uljanow (bekannt als «Lenin») in Zürich 

  
Gemäss schriftlicher Mitteilung ist die Stadtpräsidentin namens des Stadtrats bereit, das 
Postulat zur Prüfung entgegenzunehmen. 
 
Es wird weder ein Ablehnungs- noch ein Textänderungsantrag gestellt. 
 
Damit ist das Postulat dem Stadtrat zur Prüfung überwiesen. 
 
Mitteilung an den Stadtrat 

 
 
3964. 2021/185 

Motion von Julia Hofstetter (Grüne), Brigitte Fürer (Grüne) und 1 Mitunterzeichnen-
den vom 21.04.2021: 
Pilotprojekt für ein «Zirkuläres Bauen» bei städtischen Gebäuden 

  
Gemäss schriftlicher Mitteilung ist der Vorsteher des Hochbaudepartements namens des 
Stadtrats bereit, die Motion entgegenzunehmen. 
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Stephan Iten (SVP) stellt namens der SVP-Fraktion den Ablehnungsantrag. 
 
Damit ist das Geschäft vertagt. 
 
Mitteilung an den Stadtrat 

 
 

3965. 2021/186 
Postulat von Yasmine Bourgeois (FDP) und Ronny Siev (GLP) vom 21.04.2021: 
Darstellung der Geschichte des Pfauens und der aufgenommenen Kunstschaffen-
den vor und während des 2. Weltkriegs 

  
Gemäss schriftlicher Mitteilung ist die Stadtpräsidentin namens des Stadtrats bereit, das 
Postulat zur Prüfung entgegenzunehmen. 
 
Es wird weder ein Ablehnungs- noch ein Textänderungsantrag gestellt. 
 
Damit ist das Postulat dem Stadtrat zur Prüfung überwiesen. 
 
Mitteilung an den Stadtrat 

 
 

3966. 2021/187 
Postulat von Sebastian Vogel (FDP) und Martina Zürcher (FDP) vom 21.04.2021: 
Grossflächige, grüne Schattendächer bei städtischen Bauprojekten 

  
Gemäss schriftlicher Mitteilung ist der Vorsteher des Hochbaudepartements namens 
des Stadtrats bereit, das Postulat zur Prüfung entgegenzunehmen. 
 
Stephan Iten (SVP) stellt namens der SVP-Fraktion den Ablehnungsantrag. 
 
Damit ist das Geschäft vertagt. 
 
Mitteilung an den Stadtrat 

 
 

3967. 2021/189 
Postulat von Natalie Eberle (AL) und Brigitte Fürer (Grüne) vom 21.04.2021: 
Einführung von Velosäcken mit Vorzugsstart für Velofahrende an allen Strassen-
kreuzungen mit Lichtsignalanlagen 

  
Gemäss schriftlicher Mitteilung ist die Vorsteherin des Sicherheitsdepartements namens 
des Stadtrats bereit, das Postulat zur Prüfung entgegenzunehmen. 
 
Stephan Iten (SVP) stellt namens der SVP-Fraktion den Ablehnungsantrag. 
 
Damit ist das Geschäft vertagt. 
 
Mitteilung an den Stadtrat 
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3968. 2021/190 
Postulat von Dr. Balz Bürgisser (Grüne) und Gabriele Kisker (Grüne) vom 
21.04.2021: 
Einrichtung von zwei Allwetterplätzen bei der Schule Leimbach 

  
Gemäss schriftlicher Mitteilung ist der Vorsteher des Hochbaudepartements namens 
des Stadtrats bereit, das Postulat zur Prüfung entgegenzunehmen. 
 
Stephan Iten (SVP) stellt namens der SVP-Fraktion den Ablehnungsantrag. 
 
Damit ist das Geschäft vertagt. 
 
Mitteilung an den Stadtrat 

 
 

3969. 2021/171 
Postulat von Yasmine Bourgeois (FDP) und Andreas Egli (FDP) vom 14.04.2021: 
Einrichtung einer Lichtsignalanlage beim Fussgängerstreifen auf der Riedtli-
strasse (Höhe Röslistrasse) 

  
Beschlussfassung über den Antrag auf Dringlichkeit von Andreas Egli (FDP) vom  
19. Mai 2021 (vergleiche Beschluss-Nr. 3906/2021) 
 
Die Dringlicherklärung wird von 50 Ratsmitgliedern unterstützt, womit das Quorum von 
63 Stimmen gemäss Art. 88 Abs. 2 GeschO GR nicht erreicht ist. 
 
Mitteilung an den Stadtrat 

 
 
3970. 2019/151 

Weisung vom 12.05.2021: 
Motion der SP-, Grüne-, GLP- und AL-Fraktionen betreffend Aufnahme des  
«Weissbuchs Hochschulgebiet Zürich Zentrum» in den Regionalen Richtplan,  
Antrag auf Fristerstreckung 

  
Der Stadtrat beantragt sofortige materielle Behandlung und eine Fristerstreckung zur 
Vorlage einer Weisung zur Motion GR Nr. 2019/151. 
 
Der Rat stimmt der sofortigen materiellen Behandlung stillschweigend zu. 
 
Namens des Stadtrats nimmt der Vorsteher des Hochbaudepartements Stellung. 
 
STR André Odermatt: Im Hochschulgebiet geht es vorwärts. Gerade letzten Freitag 
konnten wir das Wettbewerbsergebnis für den Pavillon im Park bekannt geben. Es ist ein 
spannendes und unkonventionelles Projekt, das auch die Geschichte des Ortes mit dem 
Wasserreservoir zu Tage bringt und so einen attraktiven neuen Treffpunkt schafft. Die 
zentrale Grundlage für all diese Projekte im Hochschulgebiet ist und bleibt dabei das 
Weissbuch, das in der Motion auch erwähnt wird. Der Stadtrat war vor zwei Jahren be-
reit, die Motion zur Aufnahme des wichtigen Grundsatzwerkes in den Regionalen Richt-
plan entgegenzunehmen. In der Zwischenzeit wurde auch die entsprechende Umset-
zung stufengerecht erarbeitet und in diesem Sinne ist der Auftrag eigentlich erfüllt. Die 
Vorlage liegt nun beim Kanton zur Prüfung. Es kommt auf Seiten des Richtplans aber zu 
Verzögerungen, weil auch noch ganz andere Teilrevisionen – wie die der Energiezonen 
oder das Seeufer im Zusammenhang mit den Restaurants – anstehen. Der Versuch ein 
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Paket zu bilden, erwies sich vor allem inhaltlich nicht als zweckmässig. Das führt zu ei-
ner Verzögerung der Bearbeitung. Die Vorprüfung findet aber statt und wird öffentlich 
aufgelegt. Ich bitte Sie, die Frist nochmals um 12 Monate zu verlängern, damit wir die 
entsprechenden Anträge dem Gemeinderat vorlegen können. 
 
Der Rat stimmt dem Antrag des Stadtrats mit 91 gegen 15 Stimmen (bei 0 Enthaltungen) 
zu. 
 
 
Damit ist in Übereinstimmung mit dem Stadtrat beschlossen: 
 
Die Frist zur Erfüllung der am 15. Mai 2019 überwiesenen Motion, GR Nr. 2019/151, der 
SP-, Grüne-, GLP- und AL-Fraktionen vom 17. April 2019 betreffend Aufnahme des 
Weissbuchs Hochschulgebiet Zürich Zentrum in den regionalen Richtplan wird um zwölf 
Monate bis zum 15. Mai 2022 verlängert. 
 
Mitteilung an den Stadtrat 

 
 
3971. 2019/3 

Weisung vom 18.12.2020: 
Dringliche Motion der SP-, Grüne- und AL-Fraktionen betreffend Ausarbeitung  
einer Energieversorgungsverordnung, Antrag auf Fristerstreckung 

  
Antrag des Stadtrats 
 
Die Frist zur Erfüllung der am 20. März 2019 überwiesenen Dringlichen Motion, 
GR Nr. 2019/3, der SP-, Grüne- und AL-Fraktionen vom 9. Januar 2019 betreffend  
Ausarbeitung einer Energieversorgungsverordnung, wird um zwölf Monate bis zum 
20. März 2022 verlängert. 
 
Referent zur Vorstellung der Weisung / Kommissionsmehrheit:  
 
Markus Kunz (Grüne): Wir diskutierten diesen Januar über die Fristerstreckung von 
12 Monaten, die im Rat zurückgewiesen wurde. In der Kommission klärten wir dann ab, 
ob wir die Arbeit selbst machen möchten und die Kommission die Energieversorgungs-
verordnung legiferiert. Da sich dies als nicht gangbarer Weg erwies, entstand der vorlie-
gende Antrag. Es geht nun um eine Fristerstreckung von acht Monaten. Dieser Kompro-
miss sollte für alle möglich sein. Die acht Monate geben dem Stadtrat und der Verwal-
tung einerseits genügend Zeit, um die Energieversorgungsverordnung auszuarbeiten 
und andererseits erlaubt die Fristerstreckung, dass das Geschäft noch in dieser Amtspe-
riode abgewickelt werden kann. So kann das Geschäft ausserdem von der jetzigen Kom-
mission geprüft werden und es muss sich keine neue Kommission damit beschäftigen. 
Deshalb ist die Mehrheit der Kommission dafür, die Fristerstreckung von acht Monaten 
zu gewähren.  
 
Kommissionsminderheit Änderungsantrag: 
 
Ronny Siev (GLP): Es ist eine grosse Aufgabe, die der Stadtrat hier zusammen mit den 
verschiedenen Energieversorgungsunternehmen und Rechtsformen hat. Wenn der 
Stadtrat mehr Zeit braucht, ist die Minderheit der Meinung, dass er diese Zeit bekommen 
soll.  
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Kommissionsminderheit Schlussabstimmung: 
 
Roger Bartholdi (SVP): Wir sind gleicher Meinung wie Ronny Siev (GLP), kommen aber 
zu einem anderen Schluss; wenn das Geschäft bereinigt ist, werden wir die entspre-
chende Weisung in der Schlussabstimmung ablehnen. Aus unserer Sicht ist die Ableh-
nung ein Grundsatzentscheid und hängt weniger von den Anzahl Monaten ab.  
 
Namens des Stadtrats nimmt der Vorsteher des Departements der Industriellen Betriebe 
Stellung. 
 
STR Michael Baumer: Seitdem wir diesen Stadtratsbeschluss gefällt haben, haben sich 
einige Punkte, die wir als Grund für die Fristerstreckung angegeben haben, erledigt. Bei-
spielsweise beantragt Ihnen der Stadtrat mittlerweile das Netto-Null-Ziel, die Umset-
zungsplanung der thermischen Netze oder organisatorische Anpassungen, die wir heute 
mit der Wärme Zürich an die Kommission überwiesen haben. Daher können wir aktuell 
gut und mit Hochdruck an der Verordnung arbeiten. Die acht Monate sollten reichen, um 
die Verordnung tatsächlich noch in dieser Legislatur zu verabschieden. Gerade bei der 
Umstellung von Gas- auf Fernwärme verlangen einige rechtliche Grundlagen eine ge-
meinderätliche Verordnung.  
 
 
Änderungsantrag 
 
Die Mehrheit der SK TED/DIB beantragt folgende Änderung zum Antrag des Stadtrats: 
 
Die Frist zur Erfüllung der am 20. März 2019 überwiesenen Dringlichen Motion, 
GR Nr. 2019/3, der SP-, Grüne- und AL-Fraktionen vom 9. Januar 2019 betreffend Aus-
arbeitung einer Energieversorgungsverordnung, wird um acht zwölf Monate bis zum 
20. November 2021 20. März 2022 verlängert. 
 
Die Minderheit der SK TED/DIB beantragt Ablehnung des Änderungsantrags. 
 

Mehrheit: Vizepräsident Markus Kunz (Grüne), Referent; Präsident Michael Kraft (SP), Niyazi 
Erdem (SP), Andreas Kirstein (AL), Marcel Müller (FDP), Jürg Rauser (Grüne), Michel 
Urben (SP), Sebastian Vogel (FDP) 

Minderheit: Roberto Bertozzi (SVP), Referent; Beat Oberholzer (GLP), Ronny Siev (GLP) 
Abwesend: Elisabeth Schoch (FDP), Barbara Wiesmann (SP) 

 
Der Rat stimmt dem Antrag der Mehrheit mit 78 gegen 28 Stimmen (bei 0 Enthaltungen) 
zu. 
 
 
Schlussabstimmung über den bereinigten Antrag des Stadtrats 
 
Die Mehrheit der SK TED/DIB beantragt Zustimmung zum bereinigten Antrag des  
Stadtrats. 
 
Die Minderheit der SK TED/DIB beantragt Ablehnung des bereinigten Antrags des  
Stadtrats. 
 

Mehrheit: Vizepräsident Markus Kunz (Grüne), Referent; Präsident Michael Kraft (SP), Niyazi 
Erdem (SP), Andreas Kirstein (AL), Marcel Müller (FDP), Beat Oberholzer (GLP), Jürg 
Rauser (Grüne), Elisabeth Schoch (FDP), Ronny Siev (GLP), Michel Urben (SP), 
Sebastian Vogel (FDP) 

Minderheit: Roberto Bertozzi (SVP), Referent 
Abwesend: Barbara Wiesmann (SP) 
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Der Rat stimmt dem Antrag der Mehrheit mit 90 gegen 15 Stimmen (bei 0 Enthaltungen) 
zu. 
 
 
Damit ist beschlossen: 
 
Die Frist zur Erfüllung der am 20. März 2019 überwiesenen Dringlichen Motion, 
GR Nr. 2019/3, der SP-, Grüne- und AL-Fraktionen vom 9. Januar 2019 betreffend  
Ausarbeitung einer Energieversorgungsverordnung, wird um acht Monate bis zum 
20. November 2021 verlängert. 
 
Mitteilung an den Stadtrat 

 
 

3972. 2018/445 
Weisung vom 21.11.2018: 
Sicherheitsdepartement, Erlass einer Verordnung über den Einsatz von 
Bodycams bei der Stadtpolizei 

  
Antrag des Stadtrats 
 
Es wird eine Verordnung über den Einsatz von Bodycams bei der Stadtpolizei gemäss 
Beilage (Entwurf vom 19. Oktober 2018) erlassen. 
 
Referent zur Vorstellung der Weisung:  
 
Andreas Egli (FDP): Die Weisung kam bereits 2018 zu uns in die Kommission und wir 
diskutierten sie intensiv. Die Weisung ist nach dem Dafürhalten der Mehrheit grundsätz-
lich ausgewogen. Man spürte den Willen der Verwaltung, eine ausgewogene Lösung zu 
finden. Es gibt aber nichts, was wir nicht noch verbessern oder zumindest verändern 
könnten. Wir werden dies ausgiebig in der Detailberatung diskutieren. In den Medienbe-
richterstattungen und den Reaktionen aus der Bevölkerung war das eine oder andere 
Mal eine gewisse Ungewissheit spürbar, um was es bei den Bodycams eigentlich geht. 
Der Begriff steht letztlich für eine Kleinkamera, die an der Weste von einzelnen Mitarbei-
tern des Polizeicorps der Stadt Zürich angebracht wird. Die Kamera nimmt konstant auf 
und überspielt das Aufgenommene regelmässig, ausser man drückt aktiv auf Aufnahme, 
dann wird – je nachdem was wir heute entscheiden – die Aufzeichnung plus einer Vor-
laufzeit von 30 Sekunden bis zu zwei Minuten gespeichert. Ist die Aufnahme abge-
schlossen, kann sie bei der Polizei an ein System angehängt werden und die Daten 
werden für 100 Tage gespeichert. Nach 100 Tagen werden die Daten gelöscht, ausser 
es gibt ein Verfahren oder ein Akteneinsichtsgesuch. In diesem Fall läuft das Verfahren 
aber nicht mehr über den Entscheid, den wir heute betreffend der Bodycams fällen, son-
dern über die Strafprozessverordnung. In diesem Fall können wir nichts dazu sagen. 
Heute können wir aber über die Möglichkeit sprechen, unsere Stadtpolizei mit Body-
cams auszustatten. Die Bodycams sind ein Kind von Polizeiarbeit im urbanen Span-
nungsfeld (PiuS). Das Ziel der Bodycams ist insgesamt weniger Streit und Probleme an-
lässlich sogenannter Anhaltungen, sprich Personenkontrollen. Die Bodycam hat eine 
Kontroll-, Beweis- und Schutzfunktion. Ein Testversuch mit den Bodycams 2017 zeigte, 
dass sie nicht eskalierend, sondern deeskalierend wirkten. Man konnte im Einzelfall ru-
higer Kontrollen durchführen und teilweise reichte der Hinweis auf die Möglichkeit der 
Aufzeichnung zur Beruhigung der Personenkontrolle. Umgekehrt konnte das Einschal-
ten der Bodycam auch von der kontrollierten Person verlangt werden. Das gibt auch den 
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Bürgern die Möglichkeit, die Kontrolle auf Augenhöhe durchzuführen. Im Konfliktfall kön-
nen Bürger über ein Akteneinsichtsgesuch bei der Polizei auf die Bilder zugreifen und 
belegen, dass sie unkorrekt behandelt wurden. Dazu sind Aufnahmen von Bodycams 
deutlich zielführender als lediglich Aussagen. Die Mehrheit der vorbereitenden Kommis-
sion hält die gesetzliche Grundlage als zustimmungswürdig. 
 
Kommissionsmehrheit/-minderheit Änderungsantrag neue Dispositivziffer 2: 
 
Pascal Lamprecht (SP): Wir sind uns in der Fraktion über den Nutzen von Bodycams 
unschlüssig. Wir befassten uns in der vorberatenden Kommission intensiv mit der Stu-
die, die zum Pilotprojekt verfasst wurde, machten aber auch inner- und ausserhalb der 
Kommission eine Analyse anderer Erfahrungswerte. Dabei fielen zwei Sachen auf: Ei-
nerseits scheint der Effekt der Bodycams von der geografischen Lage abhängig zu sein. 
Es gibt Unterschiede zwischen dem deutschsprachigen und dem angelsächsischen 
Raum. Offenbar sind der Umgang und die Akzeptanz nicht überall gleich. Andererseits 
kommt es aber auch darauf an, wie der Einsatzbereich der Bodycams ausgestaltet ist. 
Für uns ist es deshalb logisch, dass Bodycams – kommen sie zum Einsatz – seriös be-
gleitet werden müssen. Dazu gehören für uns drei Punkte. Erstens möchten wir die de-
eskalierenden und eskalierenden Effekte – also Gewalt von oder an Polizeiangehörigen 
– untersucht haben. Für eine spätere Anpassung der Verordnung wird entscheidend 
sein, unter welchen Umständen und in welchen Einsatzbereichen Bodycams zu einer 
Deeskalation der Situation beitragen können. Zweitens sehen wir, dass die Bodycams 
betreffend des – berechtigten oder nicht – Vorwurfs von Racial Profiling zu einer Akzep-
tanz oder eben Ablehnung der Polizei und ihren Einsätzen beitragen können. Drittens 
geht es um die personalrechtlichen Folgen und Verfahren. Für uns sind auch die perso-
nellen Effekte relevant. Es ist aus unserer Sicht nur restriktiv tolerierbar, Angestellte 
während ihrer Arbeit zu filmen – wie im Falle der Bodycams. Deshalb sollen die Auswir-
kungen gezielt untersucht werden. Die Aufzeichnungen der Bodycams dürfen beispiels-
weise nicht für personelle Jahresgespräche verwendet werden. Als ausgebildeter Sozio-
loge stört mich an der Studie das kleine Sample und die damit verbundene vage Aussa-
gekraft. Das möchten wir mit der neuen, unabhängigen Studie über einen längeren Zeit-
raum ändern. Mich stört aber auch die Deutungshoheit von Seiten der Polizei. Man kann 
die vorliegenden Ergebnisse nämlich auch anders gewichten und zu anderen Schluss-
folgerungen kommen, als dass dies die Stadtpolizei öffentlich wirksam tat. Ich danke al-
len, die für eine seriöse Begleitung stimmen und damit die Dispositivziffer 2 unterstützen 
und bin gespannt zu hören, weshalb ein Teil des Gemeinderats den Blindflug vorzieht.   
 
Stephan Iten (SVP): Das Pilotprojekt PiuS wurde bereits wissenschaftlich begleitet. Ein 
ausführlicher Bericht der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW) 
weist die deeskalierende Wirkung nach. Pascal Lamprecht (SP) meinte, der Bericht 
würde zu wenig aussagen. Ich bezweifle aber, dass ein zweiter Bericht mehr aussagen 
würde als der erste. Uns ist klar, dass das Resultat des ersten Berichts nicht dem ent-
spricht, was sich die Linken erhofft hatten – nämlich ein Beweis, dass die Stadtpolizei 
systematisch rassistisch vorgeht. Da der erste Bericht aufzeigte, dass die Polizei Perso-
nenkontrollen nicht mit rassistischem Hintergedanken durchführt, verlangt die linke 
Ratsseite nun eine weitere wissenschaftliche Begleitung speziell mit dem Fokus auf Ra-
cial Profiling. Man sucht also auf Biegen und Brechen einen rassistischen Polizisten, da-
mit sich die Vorurteile bestätigen, obwohl der erste Bericht bereits zeigte, dass es die-
sen gar nicht gibt. Damit werden die Kameras aber missbraucht. Wir stehen hinter unse-
ren Polizistinnen und Polizisten und möchten, dass sie ihre Arbeit nach bestem Wissen 
und Gewissen ausführen können – ohne linksgrüne Hetzer im Rücken. Polizist ist schon 
so ein harter Job, da braucht es nicht noch eine Unterstellung für etwas, was es erwie-
senermassen nicht gibt. Wenn Sie den Polizisten und Polizistinnen mit den Kameras 
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Steine in den Weg legen wollen, sollten wir es mit den Kameras lieber ganz bleiben las-
sen. Die Stadtpolizei konnte mit dem Projekt PiuS viel lernen, um heikle Themen bei 
Personenkontrollen zu entschärfen. Jetzt sollen die Bodycams nochmals vier Jahre wis-
senschaftlich begleitet werden und der Bericht soll von den Personalverbänden, dem 
Kader, dem Kommando und dem Sicherheitsdepartement innert Monatsfrist ergänzt 
werden. Es soll also nochmals viel Geld und Zeit für ein bereits vorliegendes Ergebnis in 
Anspruch genommen werden. Bei diesem Antrag geht es nicht mehr um den Schutz der 
Polizei und der Kontrollierten, nicht mehr um Prävention und Deeskalation, sondern nur 
um den Versuch, einen rassistischen Vorfall zu finden und ein Vorurteil der linksgrünen 
Seite mit allen Mitteln zu bestätigen, das im ersten Bericht bereits widerlegt wurde. Un-
sere Stadtpolizei handelt nicht rassistisch. Dieser Dispositivantrag ist eine der roten Li-
nien, die für uns überschritten werden. Wird er angenommen, werden wir die Verord-
nung gezwungenermassen ablehnen müssen. 
 
Kommissionsmehrheit/-minderheit Schlussabstimmung: 
 
Andreas Egli (FDP): Es ist ein wenig befremdlich, dass ich jetzt zu einer bereinigten 
Dispositivziffer 1 und 2 sprechen sollte, wo wir doch gar nichts bereinigt haben. Die Dis-
positivziffer 2 wird von Seiten der FDP abgelehnt, nicht weil wir die Fragen nicht wichtig 
finden würden, sondern weil die Bodycams bereits getestet wurden und es bereits eine 
Studie gibt. Da die Anzahl der Fälle nicht riesig ist, werden auch bei einem Versuch über 
mehrere Jahre kaum stichhaltige Schlüsse und Konklusionen resultieren. Falls der Stu-
dienauftrag erteilt wird, ist es uns sehr wichtig, dass man bei der Studie die bisherigen 
Daten mitberücksichtigt und der Auftrag einer Gruppe erteilt wird, die mit den Gegeben-
heiten der Polizei im Umgang mit den Personen im urbanen Spannungsfeld auch tat-
sächlich umgehen kann. Die absehbare Mehrheit wird der Weisung mit den bereinigten 
Dispositivziffern 1 und 2 zustimmen. Ich glaube, dass auch für die FDP und die weiteren 
Parteien, die den einen oder anderen Punkt etwas kritisch sehen, in einer Gesamtbe-
trachtung die Weisung aufgeht und klar wird, dass es darum geht, Verantwortung für un-
sere Polizistinnen und Polizisten zu übernehmen und ihnen die Mittel in die Hand zu ge-
ben, die sie für das Leisten eines möglichst effizienten Einsatzes benötigen. Diese Mittel 
sind notwendig und schiessen nicht über das Ziel hinaus. Jede Bodycam ist bei einer 
Personenkontrolle sympathischer als das Wedeln mit einem Mehrzweckschlagstock. 
Vor diesem Hintergrund können und sollten wir der Vorlage auch mit der neuen Disposi-
tivziffer 2 zustimmen.   
 
Markus Knauss (Grüne): Als Vertreter der ablehnenden Minderheit und auch als Ver-
treter der laut Stephan Iten (SVP) linksgrünen Hetzer erlaube ich mir eine Vorbemer-
kung. Wir alle wissen, dass die Polizeiarbeit im städtischen Umfeld anspruchsvoll ist. 
Gewalt an Polizeiangehörigen und Mitarbeitern von Schutz & Rettung ist klar zu verur-
teilen. Ebenso klar ist, dass unverhältnismässiges Handeln von Polizeiangehörigen nicht 
zulässig und klar zu verurteilen ist. Wir sprechen heute Abend darüber, wie man die Po-
lizeiarbeit verbessern kann. Das Polizeikommando will im Rahmen des Projekts PiuS 
verschiedene Massnahmen ergreifen, unter anderem den Einsatz von Bodycams. Die 
Reaktion auf die Bodycams fällt sehr unterschiedlich aus. Wir auf der linksgrünen Seite 
möchten die Massnahme nur unter sehr restriktiven Bedingungen zulassen. Der SVP 
sind die Bedingungen, die ein Resultat der Kommissionsarbeit sind, zu restriktiv und sie 
nimmt unter anderem die Dispositivziffer 2 zum Anlass, die Weisung abzulehnen. Die 
SVP findet die Bodycams ein wirksames Mittel der Polizeiarbeit und würde sie auch auf 
den unfriedlichen Ordnungsdienst ausweiten. Der linksgrüne Teil der ablehnenden Min-
derheit ist allerdings der Meinung, dass auch die noch engeren Rahmenbedingungen, 
unter denen der Einsatz von Bodycams zulässig sein sollte, nichts am grundsätzlich 
problematischen Einsatz der Bodycams ändern. Wir sehen hier eine Einschränkung der 
Grundrechte und Persönlichkeitsrechte und sind nicht davon überzeugt, dass die Body-



  

 

15 
 

148. Sitzung vom 26. Mai 2021 

cams in konfliktträchtigen Situationen nicht doch zu einer Eskalation beitragen. Die ab-
lehnende Minderheit hat aber diametral andere Gründe für ihre Ablehnung als die SVP. 
Zu den Argumenten von uns Grünen: Das Kommando der Stadtpolizei wählte auf den 
latenten Vorwurf, die Polizeikräfte würden nicht verhältnismässig handeln, das Einsatz-
mittel Bodycams. Neben dem Persönlichkeitsrecht ist auch die Unsicherheit im Umgang 
mit den Daten problematisch. Die wissenschaftliche Untersuchung soll trotz grosser Be-
denken auf unserer Seite die Wirksamkeit des Einsatzmittels Bodycam beweisen – die 
Wirksamkeit der Bodycams kann von der Studie eben nicht bewiesen werden. Während 
der Versuchsperiode gab es 17 000 Einsätze der Stadtpolizei, bei rund 3700 Schicht-
diensten wurden Bodycams mitgeführt. In diesen vielen Fällen wurde gerade mal in 120 
Fällen angedroht, die Bodycam anzuschalten und in 57 Fällen wurde die Bodycam auch 
wirklich eingeschalten. Aus diesen wenigen Fällen wurde eine Hochrechnung gemacht 
und behauptet, dass bei einem grossflächigen Einsatz der Bodycams 50 Angriffe auf 
Polizeiangehörige verhindert werden könnten. Diese Schlussfolgerung scheint mir sehr 
spekulativ. Stephan Itens (SVP) Aussagen, die Wirksamkeit der Bodycams sei klar 
nachgewiesen, stimmt noch nicht einmal mit dem Fazit der Stadtpolizei überein. Die 
Stadtpolizei zieht nämlich ein eindeutig uneindeutiges Fazit. In ihrer Präsentation heisst 
es, Bodycams hätten eine deeskalierende Wirkung, aber der Effekt sei nicht signifikant. 
Unserer Meinung nach muss Polizeiarbeit auch in einem schwierigen Umfeld wirkungs-
voll, bürgernah und verhältnismässig sein und die Mehrheit der Grünen-Fraktion ist der 
Meinung, Bodycams tragen dazu nicht bei. Ich persönlich empfinde den Einsatz der Bo-
dycams als eine Art Misstrauensvotum des Kommandos gegenüber den eigenen Poli-
zistinnen und Polizisten auf der Strasse, denen man offenbar nicht zutraut, dass sie sich 
ohne technische Hilfsmittel auf der Strasse situativ korrekt und verhältnismässig verhal-
ten.  
 
Weitere Wortmeldungen: 
 
Pascal Lamprecht (SP): Gewalt gegenüber Polizistinnen und Polizisten ist nicht tole-
rierbar und zu verurteilen. Das gilt umgekehrt auch für Gewalt, die von Polizistinnen und 
Polizisten ausgeht. Die Stadtpolizei arbeitete deshalb unter der damaligen Federführung 
von STR Richard Wolff die sogenannte PiuS-Massnahme aus, bei der es um Beschwer-
demöglichkeiten und Anpassungen bei Personenkontrollen geht. Eine Massnahme sind 
die umstrittenen Bodycams. Sie können einerseits Eingriffe in die Grundrechte darstel-
len, namentlich betreffend Persönlichkeitsschutz oder Datenschutz, andererseits kann 
auch ganz pragmatisch ihr Nutzen als deeskalierendes Einsatzmittel in Frage gestellt 
werden. Die SP stand dem damaligen Pilotversuch mehrheitlich ablehnend gegenüber 
und brachte ihr Bedenken mittels Anträgen und Postulaten ein. Auch wenn nicht alle Be-
denken zerstreut werden konnten, betonten wir immer, dass wir die positiven Aspekte 
der Bodycams auch berücksichtigen und uns deshalb konstruktiv in die Beratung der 
Verordnung einbringen werden. Da es in der Schweiz nur diese eine Studie gibt, sahen 
wir vor allem Erfahrungswerte aus anderen Ländern ein. Je nach Ausrichtung des jewei-
ligen Einsatzes und des Einsatzraums kamen unterschiedliche Effekte zum Tragen. So 
zeigten beispielsweise gewisse Studien vor allem im angelsächsischen Raum, dass Be-
schwerden gegenüber der Polizei zurückgingen. Polizisten und Polizistinnen, die damit 
rechnen müssen, überwacht zu werden und allenfalls zu Rechenschaft gezogen werden 
könnten, gehen offenbar rücksichtsvoller mit Bürgerinnen und Bürgern um. Das insbe-
sondere dann, wenn die Kamera entweder dauerhaft angeschaltet ist oder wenn die 
kontrollierten Personen den Start der Aufnahme verlangen konnten. Andere Studien 
zeigten hingegen fast das Gegenteil. Polizistinnen und Polizisten wollten erst recht Ein-
druck hinterlassen und wendeten das Gesetz mit übertriebener Härte an, nur um in den 
Videoaufnahmen nicht untätig zu wirken. Der Handlungsspielraum für situativ angemes-
senes Verhalten kann eingeschränkt werden. Manchmal ist ein Dialog auf Augenhöhe 
zielführender als überkorrektes rechtliches Verhalten, weil es von einer kontrollierten 
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Person, beispielsweise im angetrunkenen Zustand, nicht mehr verstanden wird. Das 
gleiche gilt für die konkret gewaltmindernde Wirkung. Bodycams können durchaus als 
Brandlöscher in einer brenzligen Situation bei einer Personenkontrolle dienen, eine kon-
trollierte Person kann sich aber auch erst recht provoziert fühlen. In diesem Fall sind Bo-
dycams kein Brandlöscher, sondern Brandbeschleuniger. Aus Sicht der SP-Fraktion 
sind zwei Dinge in der konkreten Vorlage entscheidend: erstens die genaue Ausgestal-
tung, damit die Bodycams eine deeskalierende Wirkung haben. Die Anträge und Artikel 
in der Verordnung sind elementar, weil sie direkte Folgen auf die Wirkung der Bo-
dycams haben. Zweitens können wir immer dazu lernen und schlauer werden. Neue Er-
kenntnisse sollen deshalb in die Verordnung einfliessen. Neue Erkenntnisse erhoffen wir 
uns unter anderem durch die wissenschaftliche Begleitung, weshalb wir den Dispoan-
trag stellen. Ebenfalls essenziell ist für uns die sogenannte Ausstiegsklausel oder Sun-
set-Klausel, mit der die Verordnung nach einer gewissen Zeit einer Prüfung unterzogen 
werden kann. Die SP-Fraktion ist ein Stück weit gespalten. Wir haben klar ablehnende 
und klar befürwortende Teile in der Fraktion und wahrscheinlich einen grossen Teil, der 
skeptisch ist, aber auf die eine oder andere Seite kippt. Wir sehen die Debatte zur Bo-
dycam-Verordnung als klassisches Beispiel einer direkt demokratischen Debatte. Jeder 
wird für sich selbst die Argumente gewichten und eine Güterabwägung machen. Der 
Spagat zwischen Grundrechten, Nutzen für die Gewaltminderung und der Aspekt des 
Überwachungsstaats wird jeder für sich selbst abwägen. Wir beschlossen deshalb kom-
plette Stimmfreigabe in der Schlussabstimmung. Die wichtigsten deeskalierenden Ele-
mente sind nicht die technischen Hilfsmittel, sondern gegenseitiger Respekt, Glaubwür-
digkeit und Vertrauen. Das Augenmass ist und bleibt für die SP zentral bei Polizeieinsät-
zen. Dabei meinen wir das einzelne Auge jedes Polizisten und jeder Polizistin und nicht 
das elektronische Auge auf Brusthöhe.  
 
Andreas Egli (FDP): Es zeichnet sich eine spannende Situation ab. Wir werden seitens 
FDP voraussichtlich mit der GLP und eventuell der EVP und einem Teil der SP gemein-
sam ein Abstimmungsresultat erhalten, während auf der anderen Seite die SVP, die 
Mehrheit der Grünen und hoffentlich nur eine Minderheit der SP stehen. Es gibt also 
eine Koalition der Unvernunft, die das Gesetz ablehnen wird. Dies, obwohl die bisheri-
gen positiven Resultate der Testphase der Bodycams eine deeskalierende Wirkung 
zeigten und auch zeigten, dass man die Bodycams in einem Beweisverfahren positiv zur 
Feststellung von Straftaten einerseits und zur Feststellung von unangemessenem Ver-
halten seitens der Polizei anderseits nutzen kann. Bodycams geben also der Polizei die 
Möglichkeit, ein Mittel zu ihrem Schutz einzusetzen, ohne dass sie ein schärferes Mittel 
einsetzen müssen. Wir müssen hier drinnen Verantwortung übernehmen und der Polizei 
die Mittel in die Hand geben, die unsere städtischen Mitarbeiter brauchen, um ihre Si-
cherheit zu schützen. Es ist bedauerlich, dass eine Minderheit diese Mittel ablehnt. Ich 
bin irritiert, dass die SVP-Fraktion das produktive und nützliche Mittel für die Polizei auf-
grund eines voraussichtlich nicht sehr hohen Betrags für die Studie ablehnt – obwohl 
auch ich das Geld lieber zusätzlich in die Ausbildung der Polizeikräfte gesteckt hätte 
und auch gewisse Zweifel betreffend Kosten-Nutzen habe. Es wurde vorher fantasiert, 
dass Polizeikräfte aufgrund der Bodycams den Rambo raushängen würden, weil sie ge-
filmt werden. Bei den Polizeicorps, die sich so verhalten, ist die Forderung von Defun-
ding the Police bereits in Kraft getreten und die Polizei wird sehr schlecht bezahlt und 
sehr schlecht ausgebildet. Das kann man von unserer Polizei in Zürich gewiss nicht sa-
gen. Sie ist gut ausgebildet und ich erwarte und bin mir sicher, dass unser Polizeicorps 
auch mit den Bodycams perfekt ausgebildet wird. 
 
Stephan Iten (SVP): Wenn sich die FDP heute als Bodycam-Heros hinstellen, erinnere 
ich an 2011, als die SVP Kameras für Polizistinnen und Polizisten forderte. Wo war da-
mals die FDP? Wer war damals die unheilige Allianz? Die SVP war die einzige Partei, 
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die die Kameras unterstützt hat. Unser Antrag wurde damals auch von der FDP abge-
lehnt, heute plustert sich die FDP bei diesem Thema auf. Die Ablehnung des Antrags 
begründete damals STR Daniel Leupi und ein Mitglied der AL, während die FDP den 
Vorstoss stillschweigend ablehnte. Dass ausgerechnet STR Richard Wolff von der AL 
die Forderung der SVP umsetzt, ist doch wunderschön. Das Pilotprojekt, das STR 
Richard Wolff ins Leben rief, begrüsste die SVP sehr. Die Ergebnisse der Studie sind 
genau die, die damals die SVP als Argumente für den Einsatz von solchen Kameras 
aufführte. Die Kameras eignen sich nämlich als Beweismittel bei Delikt- und Straftaten. 
Mit Bild- und Tonaufnahmen können Straftatbestände eruiert und die Täterschaft zuge-
ordnet werden. Bodycams haben eine präventive und nachgewiesen deeskalierende 
Wirkung. Wir sagten damals schon, dass solche Kameras die Polizistinnen und Polizis-
ten vor Gewalt schützen. Die Studie ergab, dass hochgerechnet 50 Angriffe auf die Poli-
zei verhindert werden konnten. Als STR Karin Rykart Sutter das Sicherheitsdepartement 
übernahm und ankündigte, dass sie die Verordnung nochmals genauer unter die Lupe 
nehmen wolle und allfällige Änderungen vornehmen werde, erwarteten wir bereits das 
Schlimmste. Unsere Bedenken waren aber unbegründet. Die Vorlage, die uns in der 
Kommission präsentiert wurde, konnten wir auch nach der Überarbeitung durch die 
neue Sicherheitsvorsteherin unterstützen. Lediglich Artikel 3 Absatz 2 die Festlegung 
der Anzahl Kameras, sahen wir kritisch. Wir stellten diesbezüglich auch einen Antrag mit 
der Bitte an die Kommissionsmitglieder, unseren Änderungsantrag wohlwollend zu prü-
fen und zu unterstützen. Der Antrag wäre richtig gewesen, aber man stellte in linksgrü-
ner Manier lieber einen eigenen Antrag und die Mehrheit des Rats wird die Synopse 
noch verschlimmbessern. Es ist aber nicht nur dieser Änderungsantrag, der uns sauer 
aufstösst. Es gingen diverse Anträge ein, die wir nicht mittragen können. Die einen ak-
zeptieren wir zähneknirschend, zwei Anträge überschreiten für uns aber eine rote Linie. 
Das kommunizierten wir in der Kommission auch klar. Interessiert hat es aber nieman-
den. Da sieht man mal wieder die Kompromissbereitschaft in unserer Kommission. Die 
erste rote Linie ist die zweite wissenschaftliche Studie mit einem klaren Fokus auf Racial 
Profiling. Eine wissenschaftliche Begleitung gab es bereits beim Pilotversuch, allerdings 
resultierte nicht das, was sich die Linken erhofften. Die ZHAW widerlegte in ihrer öffentli-
chen Studie klar, dass die Polizistinnen und Polizisten rassistisch handeln. Die linke 
Ratsmehrheit missbraucht die Bodycams, um das nicht vorhandene Haar in der Suppe 
zu finden. Sie nutzt die Bodycams zur Umsetzung ihrer 68er-Ideologie statt zum Schutz 
der Polizei und der Bevölkerung. Die zweite rote Linie ist der fehlende Einsatz der Body-
cams beim unfriedlichen Ordnungsdienst. Trotz Erkenntnissen aus dem Pilotprojekt will 
die linke Mehrheit im Gemeinderat mit allen Mitteln verhindern, dass die Bodycams im 
unfriedlichen Ordnungsdienst zum Einsatz kommen. Bei Demonstrationen mit gewalttä-
tiger Randale soll nicht gefilmt werden. Die Chaoten sollen geschützt und unerkannt 
bleiben, egal ob Sachschäden entstehen oder Polizisten verletzt werden. Auch die Kra-
wallmacher bei Fussballspielen sollen unerkannt bleiben. Würden die beiden Anträge 
durchkommen, kann die SVP nicht mehr hinter der Verordnung stehen. Für die SVP ist 
der Schutz der Bevölkerung und der Schutz von Eigentum und Leben wichtiger als die 
Ideologie von Linksgrün. Eine Vorlage, die Bodycams mit rotgrünem Filteraufsatz ein-
setzt, die die Realität kaum mehr erkennen lässt, entspricht für uns nicht dem Zweck der 
Vorlage. Solche Bodycams können wir leider nicht unterstützen. 
 
Sven Sobernheim (GLP): Die GLP sagte von Anfang an, dass wir den Bodycams offen 
gegenüberstehen, aber eine möglichst strenge gesetzliche Grundlage möchten. Mit der 
vorliegenden Synopse sind wir optimistisch, dass wir das Ziel erreichen werden. Im 
Grundsatz sollen Kompetenzen so weit oben und so politisch abgestützt wie möglich ge-
fällt werden, sodass das Vertrauen oder Misstrauen der Politik abgefangen werden 
kann. Ich finde es besonders irritierend, wenn man sich bei einer Beratung einer Verord-
nung lieber auf seine Grundopposition und auf seine Grundsätze beruft und sich nicht 
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offen zeigt, an einer Verordnung mitzuarbeiten. Die Bodycams werden schon fast zu ei-
nem stilisierten Symbol, welche Haltung man der Polizei gegenüber vertritt – wer ja zu 
den Bodycams sagt, ist für die Polizei, wer nein sagt, ist gegen die Polizei. Wer in die 
befristete Bewilligung der Bodycams so viel reininterpretieren will, sollte vielleicht eher 
Märchenschreiber als Politiker werden. Die SVP fordert in Bern die Auflösung der wis-
senschaftlichen Taskforce und in der Stadt Zürich findet sie die wissenschaftliche Be-
gleitung von Bodycams so skandalös, dass für sie eine rote Linie überschritten wird. Bei 
einer solchen Angst vor der Wissenschaft stellen sich grundsätzliche Fragen an die Par-
tei. Ausserdem will die Stadtpolizei die zweite rote Linie der SVP – den Einsatz der Bo-
dycams im unfriedlichen Ortungsdienst – gar nicht. Damit wird auch die zweite rote Linie 
irrelevant. Es ist schade, wenn wir es in diesem Parlament anscheinend nicht mehr hin-
kriegen, eine eigene Gesetzesgrundlage zu schaffen, die nicht mit einem Zufallsmehr 
das Parlament überzeugt, sondern mit einer Zustimmung von zwei Dritteln. Wir schaffen 
es nicht, unsere Meinungen und Haltungen in eine Verordnung einzubringen und auch 
nicht, Alternativen aufzuzeigen. Eine Mehrheit des Parlaments – ich gehe von einem 
Nein zur Vorlage aus – wird am Schluss Bodycams ablehnen, während ein Teil der 
Mehrheit die Bodycams einerseits annimmt, ihren Nutzen aber hinterfragt und keine Al-
ternative präsentiert. Das ist schade. Man kann nicht bestreiten, dass Stadtpolizisten 
und Stadtpolizistinnen einem hohen Druck ausgesetzt sind. Damit meine ich nicht, dass 
wir mehr Polizistinnen und Polizisten an der Front brauchen. An der Langstrasse stehen 
sie sich bereits gegenseitig auf den Füssen. Aber wir müssen der Polizei die Mittel ge-
ben, die sie braucht – mit strengen Auflagen, die wir politisch als wichtig erachten. Ich 
bitte Sie deshalb, den Verschärfungen in der Verordnung und der verschärften Verord-
nung zuzustimmen.   
 
Peter Anderegg (EVP): Die EVP ist der Überzeugung, dass der Einsatz von Bodycams 
in genau definierten Situationen und Orten sinnvoll ist und hilfreich sein kann. Ich 
möchte betonen, dass es nicht um einen Misstrauensantrag gegenüber den Polizeian-
gehörigen geht, sondern um einen sinnvollen Einsatz eines technischen Hilfsmittels, das 
für alle Beteiligten Vorteile bringt. Im Pilotprojekt konnte unter anderem festgestellt wer-
den, dass der Einsatz von Bodycams keine eskalierende Wirkung hat. Menschen, die 
kontrolliert wurden, reagierten nicht aggressiver als ohne Kamera. Man stellte fest, dass 
die Bodycams eher eine deeskalierende Wirkung haben und dass weniger physische 
Gewaltanwendung gegenüber den Polizeiangehörigen stattfand. Die Bodycams sind 
ausserdem ein wichtiges Hilfsmittel für die Beweissicherung durch die Polizei. Bereits 
heute können kontrollierte Personen oder Drittpersonen mit ihren Handys die Fest-
nahme oder Kontrolle dokumentieren. Das wird auch sehr häufig gemacht. Die Einfüh-
rung der Bodycams würde der Stadtpolizei in Bezug auf die Beweisfunktion die gleichen 
Möglichkeiten geben und ihr helfen, das Verhalten von allen Beteiligten zu dokumentie-
ren. Es ist uns wichtig, dass in Zürich nicht eine flächendeckende Einführung der Body-
cams vorgesehen ist, sondern dass die Geräte lediglich an neuralgischen Punkten und 
im öffentlichen Raum eingesetzt werden. Es leuchtet uns aber nicht ein, weshalb die Bo-
dycams bei Demonstrationen oder grossen Menschenansammlungen mit vermummten 
Teilnehmenden und einem hoch einzuschätzenden Gewaltpotential nicht sinnvoll sein 
sollen. Es ist uns auch wichtig, dass der Einsatz der Bodycams nicht dazu führt, dass 
die Geräte dazu benutzt werden, die Polizeiangehörigen durch die Vorgesetzten zu 
überwachen. Gemäss Arbeitsgesetz ist das verboten und wir sind der Überzeugung, 
dass sich die Stadtpolizei auch in Zukunft an diese Vorschrift halten wird. Der finanzielle 
Aspekt ist absolut moderat und sicher kein Grund, die Weisung abzulehnen. Die EVP 
unterstützt die Weisung. Wir unterstützen auch die wissenschaftliche Begleitung und fin-
den es sinnvoll, wenn man den längeren Versuch begleitet und die Wirkung belegen 
kann. 
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Luca Maggi (Grüne): Dass wir dieser Weisung von links zu einer Mehrheit verhelfen 
werden, finde ich politisch fahrlässig. Man lässt die Entstehungsgeschichte der Weisung 
und auch den polizeilichen Kontext, aus dem die Bodycams kommen, völlig ausser 
Acht. Ich will zuerst auf die Behauptung eingehen, dass eine Bodycam gleichmässig die 
Polizei als auch eine kontrollierte Person vor Übergriffen schützen soll und dass man 
damit auch Vorfälle wie Racial Profiling verhindern will. Überall da, wo Bodycams in  
erster Linie zur Aufdeckung von Polizeiübergriffen vorgesehen sind, kam die Forderung 
aus einer Bürgerrechtsbewegung. Bei uns kommen Bodycams als Forderung von Seiten 
der Polizei. Dabei ist auch der Lancierungszeitpunkt der Weisung zentral. Die definitive 
Einführung von Bodycams wurde nach den Auseinandersetzungen am Utoquai vom 
Stadtrat verkündet, als Antwort auf den medialen Sturm und die Forderung, etwas zu 
unternehmen. Sie sind also ein eindeutig repressives Einsatzmittel. Man muss sich auch 
die ursprüngliche Version der Verordnung ansehen. Dort steht in Artikel 3, dass Bo-
dycams an Orten eingesetzt werden sollen, wo es zu gewalttätigen oder verbalen Über-
griffen an Polizistinnen oder Polizisten gekommen ist oder man in Zukunft mit solchen 
rechnen muss. Von einem Einsatz zur Verhinderung von Polizeigewalt steht kein Wort. 
Zweimal versuchte man im Nachhinein mit korrigierenden Anträgen einzugreifen. Der 
Effekt der Anträge ist aber gering. Um die Polizeiarbeit mittels Bodycam objektiv und 
ohne Manipulationsmöglichkeiten zu dokumentieren, gibt es eigentlich nur eine Lösung: 
die Kameras müssten permanent laufen. Das sage nicht ich, sondern Amnesty Internati-
onal Deutschland. Das würde aber zu einer Rundum-Überwachung führen und das ist 
aus Datenschutzsicht abzulehnen. Wird die Polizei die Kameras selbst ein- und aus-
schalten, werden wir mit vielen kritischen schriftliche Anfragen, Diskussionen und meist 
nutzlosen Postulaten rechnen müssen, ohne einen wirklichen Effekt zu erwirken. Wer 
glaubt, dass man Opfer von polizeilichen Übergriffen ein gutes Mittel in die Hand gibt, 
der irrt. Eine betroffene Person muss zuerst wissen, dass die Polizei im konkreten Ein-
satz eine Bodycam dabeihat und muss die Einschaltung zum richtigen Zeitpunkt fordern. 
Die Polizei müsste der Forderung nachkommen. Um dieser Forderung nicht nachzu-
kommen, reicht es aber, wenn die Polizei die Forderung als Provokation einstuft. Zudem 
müsste die kontrollierte Person wissen, wer sie kontrolliert hat, damit ein Verfahren zum 
richtigen Zeitpunkt eingeleitet wird. Ausserdem braucht sie rechtliche Unterstützung, 
Zeit und Geld für ein Verfahren. Es wird sicherlich ein Pilotprozess gestützt auf eine Bo-
dycam-Aufnahme mit viel Gratisarbeit einer politischen Anwältin oder eines Anwalts ge-
ben. Die Spiesse sind aber derart ungleich lang, dass das marginale Ausnahmen sein 
werden. Auf der anderen Seite ist die Polizei, die Kameras dabeihat und weiss, wann 
sie sie einschalten muss. Sie wird Erfahrungen machen, wie man am besten hinsteht, 
damit die Kamera genau die gewünschten Bilder liefert und sie kann die Bilder am glei-
chen Tag auf institutionalisiertem Weg weiterleiten. Mein Fazit: Bodycams werden wahr-
scheinlich zu einer Häufung von Anzeigen wegen Gewalt und Drohung gegen Beamte 
führen, sie werden aber keine solche Straftat verhindern und sie werden schon gar nicht 
mehr Polizeiübergriffe oder Racial Profiling verhindern. Das ist auch das Resultat einer 
ausführlichen Übersichtsstudie über den Effekt und die Wirkung von Bodycams, die in 
den USA durchgeführt wurde und 30 publizierte Studien zum Thema Bodycams ausge-
wertet hat. Diese Studie kam zum Schluss, dass Bodycams keinen wissenschaftlich 
nachweisbaren Einfluss auf die Verhaltensweise der Polizei und der kontrollierten Per-
sonen haben. Es ist eine reine Annahme, zu glauben, dass man mit den Bodycams Poli-
zeigewalt verhindern könne. Sie stimmen also einem Bauchgefühl zu, das wissenschaft-
lich nicht belegt ist. Der Präsident des Polizeibeamtenverbandes aus der Stadt Zürich 
sagte zudem, dass er Bodycams ablehnt, wenn sie als Überwachungsinstrument von 
Polizeiangehörigen eingesetzt werden. Das ist der politische Kontext, in dem Sie die Bo-
dycams bewilligen möchten. Wenn eine linke Mehrheit dem zum Durchbruch verhilft, ist 
das politisch fahrlässig. 
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Walter Angst (AL): Ich spreche an Stelle der Referentinnen Christina Schiller (AL) und 
Olivia Romanelli (AL). Es erstaunt mich, dass der Gemeinderat, ohne Fragen zu stellen 
einer Weisung zustimmen will, die zwar nicht unbedingt schadet, aber ob sie nützt, 
weiss man auch nicht so recht. Es ist klar, dass die Bodycams für die Strafverfolgung 
eingesetzt werden sollen und können. Es kann aber nicht nachgewiesen werden, dass 
sie in irgendeiner Form den Kontakt zwischen Bürgerinnen und Bürgern, zwischen Men-
schen und den Beamten positiv beeinflussen. Das ist der Hauptgrund für die AL, die 
Weisung abzulehnen. Olivia Romanelli (AL) und Christina Schiller (AL) reichten in der 
Debatte diverse Vorstösse ein und unternahmen Versuche, den Schaden, den die Wei-
sung anrichten könnte, zu begrenzen. Wir machen aber nicht mit beim Placebo-Antrag 
der SP mit der Sunset-Klausel und der wissenschaftlichen Begleitung. Wir wissen, dass 
wir bei einer Zustimmung zu den Bodycams den Weg für den dauerhaften Einsatz von 
Bodycams öffnen. Die Bodycams werden nicht mehr abgeschafft. Daran wird sich auch 
durch eine erneute Zustimmung aufgrund einer wissenschaftlichen Untersuchung in 
sechs Jahren nichts ändern. Es ist uns wichtig, dass bei einem Einsatz insbesondere 
gegenüber zurechnungsunfähigen Personen, wo Gewalt angewendet wird, auch diese 
das Einschalten der Kamera verlangen können. Das ist ein wichtiger Punkt, um zu ver-
hindern, dass während eines Einsatzes Schaden angerichtet wird. Es sieht aber nicht 
danach aus, als würden wir dafür eine Mehrheit erhalten. Eine Mehrheit haben wir hin-
gegen beim Einsatz der Bilder im Zusammenhang mit polizeilichen Mitteln für die Ge-
sichtserkennungssoftware. Wir werden in der Detailberatung weitere Verbesserungen 
einbringen. Das wird uns aber am Ende nicht dazu bringen, der Weisung zu zustimmen. 
Wir werden sie einheitlich ablehnen. 
 
Stefan Urech (SVP): Andreas Egli (FDP) behauptete, dass wir die Verordnung ableh-
nen, weil uns die Studie zum Racial Profiling zu teuer sei. Das ist natürlich nicht der Fall. 
Es geht uns nicht um den Betrag, sondern darum, dass die Nonsens-Racial-Profiling-
Studie das Ideologiefass zum Überlaufen bringt. Es ist ein wenig heuchlerisch, wenn der 
SP-Sprecher argumentiert, mit der Studie sollen die diffusen Anschuldigungen rund um 
Racial Profliling aus dem Weg geräumt werden. Die Anschuldigung steht nämlich nicht 
einfach so im Raum, sondern kommt ganz klar von der linken Seite und zwar vermehrt 
über die letzten Jahre hinweg. Auf den Social-Media-Profilen lässt sich nachlesen, dass 
für Sie klar ist, dass es Racial Profiling gibt. Sie möchten eine Studie, die diese Anschul-
digung untermauert. Markus Knauss (Grüne) wollte sich vom Begriff linke Hetzer distan-
zieren. Auf der Social-Media-Seite der Allianz gegen Racial Profiling steht aber: «Wir sa-
gen Nein zum Polizeiterror an People of Colour.» Wenn das keine Hetze ist, weiss ich 
auch nicht. Dieser Hetze werden sie gerecht, wenn sie Ihre Ideologie in die Verordnung 
schreiben. Sven Sobernheim (GLP) sagte, wir hätten Angst vor der Wissenschaft. Wenn 
eine rot-grüne Allianz versucht, eine Studie in Auftrag zu geben, bei der das gewünschte 
Resultat offensichtlich ist, hat das relativ wenig mit Wissenschaft zu tun. Sie geben so 
viele Studien in Auftrag, bis Sie Ihr Wunschresultat haben. Pascal Lamprecht (SP) ist 
wie ich Fussballfan – er vom FCZ und ich von GC. Wenn wir uns in einem Derby ge-
meinsam die Bilder einer Strafraumszene bei einem möglichen Hands ansehen, werden 
wir auch nicht einer Meinung sein. Es kommt immer darauf an, wie man die Bilder an-
schaut und von wem man Fan ist. Die politische Mehrheit in diesem Rat ist definitiv nicht 
Fan der Polizei. Die SVP sagt nicht nein zu Bodycams, sondern nein zu Bodycams mit 
einem roten Filter. 
 
Roger Bartholdi (SVP): Im Oktober 2011 reichte ich gemeinsam mit Roland Scheck 
(SVP) ein Postulat ein. Damals schrieben wir: «Der Stadtrat wird gebeten zu prüfen, wie 
während eines dreijährigen Pilotversuchs Polizeiangehörigen im unfriedlichen Ord-
nungsdienst mit der Möglichkeit von Bild- und Tonaufzeichnung ausgerüstet werden 
können. Mit dem städtischen Datenschutzbeauftragten ist ein Reglement und Einhaltung 
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des Datenschutzverordnung (DSV) zu erteilen.» Wir forderten vor zehn Jahren also ei-
nen Pilot und nicht einfach die Einführung der Bodycams. Wir sahen gewisse Möglich-
keiten, die wir in einem Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit dem städtischen Daten-
schutzbeauftragten prüfen wollten. In diesen drei Jahren sollten Erkenntnisse gewonnen 
werden, was die Vor- und allenfalls auch Nachteile sind. Zehn Jahre später wurden ge-
wisse Versuche durchgeführt. Die Resultate werden nun in alle Himmelsrichtung inter-
pretiert. Es wird gesagt, die Kameras hätten keine präventive Wirkung. Natürlich hat 
jede Kamera einen präventiven Charakter, auch die Kamera, die uns hier heute im Saal 
aufzeichnet. Auch die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) haben viele Fahrzeuge mit Kame-
ras ausgestattet, damit es weniger Sachbeschädigungen gibt. Kameras nützen immer, 
weil die Täterschaft in der Regel nicht gefilmt werden will, während sie eine Straftat 
begeht. Es überrascht mich, dass die Täterschaft als so blöd hingestellt wird, als dass 
sie im Bewusstsein gefilmt zu werden noch gleich handeln würde. Ich denke, dass auch 
Personen aus dem Schwarzen Block sich etwas anders verhalten würden. Die Kameras 
hätten also garantiert eine präventive Wirkung. Die Kameras sollen da im Einsatz sein, 
wo Gewalt stattfindet – ob das Gewalt gegen Personen oder gegen Polizisten ist. Es ist 
zentral, dass man Beweismaterial in Bild und Ton hat, damit man eruieren kann, wer 
das Delikt begangen hat und wer den Stein warf. Jede Filmaufnahme ist wichtig. Es ist 
paradox, dass mittlerweile alle mit ihrem Handy die Polizeieinsätze Filmen können, nur 
die Polizei selbst nicht. Unter Berücksichtigung der Verhältnismässigkeit soll die Polizei 
filmen und Beweise sichern dürfen, damit man die Täterschaft entsprechend bestrafen 
und das Gesetz umgesetzt werden kann. Da man dieser Vorlage aber sämtliche Zähne 
und Haare zog, sind wir heute dagegen. 
 
Walter Anken (SVP): Linksgrün behauptete heute einige Male, die Kamera hätten keine 
Wirkung. Ich frage Sie dann, warum seit der Installation von Kameras in VBZ-Fahrzeu-
gen die Sachbeschädigungen massiv zurückgingen? Bei den SBB gingen die Sachbe-
schädigungen ebenfalls mit dem Einsatz der Kameras massiv zurück. Kameras haben 
also sehr wohl eine Wirkung. Der Pilotversuch hat das gezeigt. Aus unserer Sicht wäre 
es wichtig, die Kameras auch beim unfriedlichen Ordnungsdienst einzusetzen. Schliess-
lich geht es am Ende um Personenschäden, und diese sollten wir verhindern. 
 
Namens des Stadtrats nimmt die Vorsteherin des Sicherheitsdepartements Stellung. 
 
STR Karin Rykart Sutter: Die Kommission befasste sich intensiv über zwei Jahre mit 
dem Thema Bodycams. Im Jahr 2016 lancierte das Sicherheitsdepartement das Projekt 
PiuS. Das Projekt beinhaltete verschiedene Themen wie Personenkontrolle, Umgang 
mit Beschwerden, Gewalt gegen Mitarbeitende, Bild- und Tonaufnahmen und es gab ei-
nen Versuch mit Bodycams. Vier Jahre nach dem Start des 36-wöchigen Versuchs der 
Stadtpolizei und nach gut zwei Jahren Beratung des Geschäfts in der Spezialkommis-
sion ist nun alles bereit für die Entscheidung hier im Rat. Die umfassende Arbeit der 
Kommission nehme ich anerkennend zur Kenntnis. Es scheint mir aber, dass sich seit 
dem Startpunkt und dem Versuch von vor vier Jahren bis zur heutigen Debatte die Mei-
nungen gewandelt haben. Die Bodycam wurde ein Stück weit zu einem Symbol. Die Bo-
dycam ist kein Allheilmittel. Auch mit Bodycams wird es immer mal wieder Konflikte zwi-
schen Polizistinnen und Polizisten und Bürgerinnen und Bürgern geben. Weil für mich 
aber die Akzeptanz der Polizeiarbeit in der Bevölkerung eine grosse Bedeutung hat, 
habe ich nach meinem Amtsantritt die wissenschaftliche Untersuchung des Pilotver-
suchs 2017 studiert sowie auch die Empfehlungen des Kompetenzzentrums für Men-
schenrechte in Bern, die die Bodycams empfahl. Beide überzeugten mich mit ihrem Hin-
weis, dass Bodycams in der Tendenz eine deeskalierende Wirkung haben. Eine Bo-
dycam ist ein milderes Mittel als der Pfefferspray oder der sogenannte Mehrzweckstock. 
Deshalb bin ich dafür, das Einsatzmittel im Sortiment der Stadtpolizei zu haben. Es wird 
auch mit Bodycams keine Überwachung der Stadt Zürich geben. Die Stadtpolizei wird 
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maximal 34 Bodycams anschaffen, von denen immer einige in der Ladestation sind. Es 
sein werden. Es werden also effektiv 20 bis 25 Bodycams im Einsatz sein. Die aller-
meiste Zeit werden die Geräte gar nicht laufen, sondern auf Standby sein. Die Stadtpoli-
zei hat rund 700 bewaffnete Uniformpolizistinnen- und Polizisten auf der Strasse. Das 
Verhältnis von Polizistinnen und Polizisten mit Bodycams zu denen ohne Bodycams ist 
also klein. Der Vorteil von Bodycams liegt auf der Hand und ergibt sich aus ihrem 
Zweck. Einerseits haben sie eine Kontrollfunktion, andererseits eine Schutzfunktion. Der 
Einsatz macht den Bürgerinnen und Bürgern wie auch den Polizeiangehörigen bewusst, 
dass ihr Verhalten im Fall einer Eskalation überprüft werden kann. Ein allfälliges Verhal-
ten wird aufgezeichnet. Das soll sie vor verbaler oder körperlicher Gewalt abhalten. Zu-
dem haben die Geräte eine Beweisfunktion. Aufnahmen können als Beweismittel bei-
spielsweise in einem Strafverfahren verwendet werden. Das kantonale Polizeigesetz bil-
dete keine Rechtsgrundlage für den Einsatz von Bodycams und erachtet den Einsatz 
auf Kantonsgebiet nicht als nötig. Deshalb muss die Stadt Zürich eine eigene Rechts-
grundlage schaffen. Aufgrund der Erfahrungen mit dem Reglement während dem Pilot-
versuch 2017 legt der Stadtrat Ihnen heute diese Weisung vor. Die Spezialkommission 
schlägt mehrere Änderungen vor, die völlig unproblematisch sind. Es gibt aber auch An-
träge, die in der Umsetzung schwierig werden könnten. Wenn Sie den Bodycams eine 
Vorlaufzeit von 2 Minuten vorschreiben, bitte ich Sie zu bedenken, wie Sie es fänden, 
wenn an Ihrem Arbeitsplatz eine Kamera liefe und auf einmal die letzten 2 Minuten ab-
gespeichert und im Verfahren einsehbar wären. Auch Polizistinnen und Polizisten haben 
ein Recht, am Arbeitsplatz nicht überwacht zu werden. Schwierig wird es auch, wenn 
neben den Betroffenen auch Unbeteiligte das Einschalten der Bodycams verlangen kön-
nen. Schwierig ist ausserdem die Forderung, Bodycams beim sogenannten unfriedli-
chen Ordnungsdienst einzusetzen. Das war so nie vorgesehen. Es wäre wünschens-
wert, wenn wir am Ende eine Verordnung haben, die auch für die Polizistinnen und Poli-
zisten praktikabel ist. Es wird auch vorgeschlagen, die Wirkung der Verordnung nach 
sechs Jahren zu überprüfen und allenfalls einer Revision zu unterziehen. Ich denke, 
dass der Antrag hilft, die Debatte zu versachlichen. Ich freue mich, wenn die symboli-
sche Aufladung der Bodycams in den Hintergrund tritt und über die Sache diskutiert 
wird. 
 
Änderungsanträge zur Verordnung über den Einsatz von Bodycams bei der Stadtpolizei 
 
 
Antrag 1 
 
Kommissionsmehrheit/-minderheit:  
 
Pascal Lamprecht (SP): Ich spreche im Namen von Olivia Romanelli (AL). Bodycams 
ist genau genommen die Abkürzung für body worn cameras. Weil wir eine deutsche 
Verordnung haben, war eine Mehrheit dafür, explizit von körpernahen Kameras zu spre-
chen. 
 
Stephan Iten (SVP): Ich verstehe die Notwendigkeit dieser Präzisierung nicht. Der Ein-
satz von Bodycams ist offensichtlich am Körper und deswegen finden wir den Antrag 
überflüssig und nicht notwendig. 
 
Änderungsantrag 1  
Art. 1 Gegenstand, Abs. 1 
 
Die Mehrheit der SK SID/V beantragt folgende Änderung von Art. 1 Abs. 1: 
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Art. 1 1 Diese Verordnung regelt den Einsatz mobiler, offen und körpernah getragener 
technischer Mittel zur Anfertigung von Video- und Audioaufnahmen (Bodycam) bei An-
haltungen oder Kontrollen von Privatpersonen durch die Stadtpolizei. 
 
[…] 
 
Die Minderheit der SK SID/V beantragt Ablehnung des Änderungsantrags. 
 

Mehrheit: Olivia Romanelli (AL), Referentin; Präsident Pascal Lamprecht (SP), Simone Brander 
(SP), Heidi Egger (SP), Hans Jörg Käppeli (SP), Markus Knauss (Grüne), Res Marti 
(Grüne), Severin Meier (SP), Sven Sobernheim (GLP) 

Minderheit: Stephan Iten (SVP), Referent; Vizepräsident Andreas Egli (FDP), Derek Richter (SVP), 
Dominique Zygmont (FDP) 

 
Der Rat stimmt dem Antrag der Mehrheit mit 76 gegen 36 Stimmen (bei 0 Enthaltungen) 
zu. 
 
 
Antrag 2 
 
Kommissonsreferent: 
 
Andreas Egli (FDP): In den Marginalien heisst es «Einsatzbereich», im Text heisst es 
Bodycams werden im «öffentlich zugänglichen Raum» eingesetzt. Es ist klar, dass da-
mit nicht Privathaushalte gemeint sind, sondern primär der öffentlich zugängliche Raum. 
Entsprechend ist die Marginalie auf «Raum» anzupassen. 
 
Änderungsantrag 2 
Art. 3 Einsatzbereich, Marginalie 
 
Die SK SID/V beantragt folgende Änderung von Art. 3: 
 
Einsatzbereich Einsatzraum 
 

Zustimmung: Vizepräsident Andreas Egli (FDP), Referent; Präsident Pascal Lamprecht (SP), Simone 
Brander (SP), Heidi Egger (SP), Stephan Iten (SVP), Hans Jörg Käppeli (SP), Markus 
Knauss (Grüne), Res Marti (Grüne), Severin Meier (SP), Derek Richter (SVP), Olivia  
Romanelli (AL), Sven Sobernheim (GLP), Dominique Zygmont (FDP) 

 
Der Rat stimmt dem Antrag der SK SID/V mit 117 gegen 0 Stimmen (bei 0 Enthaltun-
gen) zu. 
 
 
Antrag 3 
 
Kommissionsreferent: 
 
Pascal Lamprecht (SP): Auch hier vertrete ich Olivia Romanelli (AL). Es geht um eine 
Streichung des Wortes «Polizeiangehörige» in der Textstelle «gewalttätige oder verbale 
Übergriffe auf Polizeiangehörige». Gewalttätige oder verbale Übergriffe gehen grund-
sätzlich nicht. Es fällt auf, dass die meisten Verordnungen im Zusammenhang mit Body-
cams auch im deutschsprachigen Raum von der Polizei ausgehen. Heute haben wir den 
Fall, dass wir die Verordnung parlamentarisch legitimieren. Vor diesem Hintergrund 
möchten wir das Wort «Polizeiangehörige» gestrichen haben. 
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Änderungsantrag 3 
Art. 3 Einsatzbereich, Abs. 1 
 
Die SK SID/V beantragt folgende Änderung von Art. 3 Abs. 1: 
 
Art. 3 1 Bodycams werden im öffentlich zugänglichen Raum eingesetzt, wo gewalttätige 
oder verbale Übergriffe auf Polizeiangehörige bereits begangen worden sind oder mit 
solchen zu rechnen ist. 
 
[…] 
 

Zustimmung: Olivia Romanelli (AL), Referentin; Präsident Pascal Lamprecht (SP), Vizepräsident  
Andreas Egli (FDP), Simone Brander (SP), Heidi Egger (SP), Stephan Iten (SVP), Hans 
Jörg Käppeli (SP), Markus Knauss (Grüne), Res Marti (Grüne), Severin Meier (SP), 
Derek Richter (SVP), Sven Sobernheim (GLP), Dominique Zygmont (FDP) 

 
Der Rat stimmt dem Antrag der SK SID/V mit 117 gegen 0 Stimmen (bei 0 Enthaltun-
gen) zu. 
 
 
Antrag 4 
 
Kommissionsmehrheit/-minderheit: 
 
Pascal Lamprecht (SP): Wir hörten seitens Stadtpolizei, dass die Bodycams im un-
friedlichen Ordnungsdienst nicht geeignet sind. Die Stadtpolizei schätzt die Gefährdung 
als zu hoch ein. Auch STR Karin Rykart Sutter erachtete diese Massnahme als ungeeig-
net. Bodycams im unfriedlichen Ordnungsdienst sind auch für diverse Menschen, die 
sich im Einsatzraum befinden, nicht geeignet, weil wir nicht wollen, dass Dritte gefilmt 
werden. Gefilmt werden kann natürlich nach wie vor aus der sogenannt dritten Reihe, 
aber nicht mit Bodycams. Selbstverständlich gibt es auch einen Graubereich wie bei-
spielsweise an einem Fanmarsch, wobei ein Fanmarsch aus meiner Sicht grundsätzlich 
noch nichts Unfriedliches ist. Wenn die Polizei jemanden kontrollieren will, ist es natür-
lich denkbar, dass bei diesen Einzelpersonenkontrollen durchaus eine Bodycam zum 
Einsatz kommen kann, sofern eine Bodycam an diesem Tag überhaupt dabei ist. Den 
Antrag stellten wir aber deshalb, weil es aus unserer Sicht selbstverständlich ist, dass 
die Bodycams im unfriedlichen Ordnungsdienst ungeeignet sind. Wir stellten den An-
trag, weil wir vor allem seitens SVP immer wieder hören mussten, dass man flächende-
ckend filmen sollte.  
 
Stephan Iten (SVP): Wir haben nie gesagt, dass wir flächendeckend filmen wollen. Das 
ist eine Unterstellung. Wir stellen uns aber sehr wohl die Frage, wenn wir die Bodycams 
nicht im unfriedlichen Ordnungsdienst einsetzen wollen, wo dann? Bei Demonstrationen 
mit gewalttätigen Auswüchsen sollen Bodycams nicht zum Einsatz kommen. Damit wird 
unsere zweite rote Linie überschritten. Die Bodycams haben nachweislich eine präven-
tive und deeskalierende Wirkung. Wo, wenn nicht im unfriedlichen Ordnungsdienst 
muss deeskaliert werden? Wenn Chaoten Sachschäden begehen, soll nicht gefilmt wer-
den und die Krawallmacher bei Fussballspielen sollen unerkannt bleiben. Man kann 
zwar argumentieren, dass dort andere Kameras zum Einsatz kommen, aber da, wo die 
Stimmung bereits aufgeheizt ist und es zu Personenkontrollen kommt, müssen die Bo-
dycams unbedingt zusätzlich zum Einsatz kommen. Im Artikel mit der Anpassung steht, 
«Bodycams werden im öffentlich zugänglichen Raum eingesetzt, wo gewalttätige oder 
verbale Übergriffe bereits begangen worden sind oder mit solchen zu rechnen ist.» An 
Orten, wo Gewalttaten ausgeübt werden, soll man die Bodycams einsetzen, aber beim 
unfriedlichen Ordnungsdienst sollen sie nicht eingesetzt werden. Da Gewalttaten aber 
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im unfriedlichen Ordnungsdienst vorkommen, ist es ein Widerspruch zur Vorlage, die 
Bodycams dort nicht einzusetzen. Bei der Streetparade oder beim Zürifäscht kann sich 
der Einsatz des friedlichen in den unfriedlichen Ordnungsdienst sehr schnell ändern. 
Nur schon deswegen ist es nicht sinnvoll, Bodycams im unfriedlichen Ordnungsdienst 
nicht zuzulassen. Da man vom friedlichen Ordnungsdienst in den unfriedlichen Ord-
nungsdienst gerufen werden kann und sich die Situation im friedlichen Ordnungsdienst 
ändern kann, gibt es die Vorlaufzeit. Gerade weil sich der Einsatz schlagartig ändern 
kann, gibt es die Vorlaufzeit – und nicht, um die Polizistinnen und Polizisten bei der Ar-
beit zu kontrollieren. Für die SVP ist es sehr wichtig, dass die Bodycams auch im un-
friedlichen Ordnungsdienst zum Einsatz kommen. Wir lehnen den Änderungsantrag ab. 
Sollte er eine Mehrheit finden, lehnen wir die ganze Verordnung ab. Die SVP ist sich 
einstimmig einig, dass Bodycams unbedingt auch beim unfriedlichen Ordnungsdienst 
zum Einsatz kommen sollen. 
 
Weitere Wortmeldungen: 
 
Andreas Egli (FDP): Es ist ein wenig bedauerlich, dass ein Kommissionsmitglied der 
SVP Sinn und Zweck der Verordnung immer noch nicht ganz verstanden hat. Wir haben 
eben gerade explizit und einstimmig zwischen dem Einsatzbereich und dem Einsatz-
raum unterschieden. Der Einsatzraum ist tatsächlich der Einsatzraum, aber der Einsatz-
bereich ist eben die Personenkontrolle und nicht der unfriedliche Ordnungsdienst. Sieht 
man sich die Angehörigen des Polizeicorps im unfriedlichen Ordnungsdienst mit den 
Helmen und Schildern an, ist die Frage der Vorlaufzeit irrelevant. Ich muss annehmen, 
dass Stephan Iten (SVP) die Fraktion falsch informiert und sie deshalb falsch informiert 
darüber abgestimmt hat. Es war von Anfang an klipp und klar, dass die Kamera für Per-
sonenkontrolle verwendet wird. Die Kameras und das Mikrofon hängen auf Brusthöhe. 
Während eines Infights bei einem unfriedlichen Ordnungsdiensteinsatz ist das Gegen-
über genau auf Brusthöhe. Es bringt nichts, wenn man Bilder auf dieser Höhe hat, weil 
das Kommando und die Einsatzdienste für den unfriedlichen Ordnungsdienst bereits Ka-
meras im Einsatz haben, die einen deutlich besseren und praktikableren Blickwinkel auf-
zeichnen. Mit der Forderung nach Bodycams im unfriedlichen Ordnungsdienst erreichen 
sie nur, dass der Eindruck entsteht, die Polizei würde nicht mehr Mittel für den unfriedli-
chen Ordnungsdienst brauchen, da sie die Bodycams hat – die nichts bringen. Ich bin 
durchaus der Meinung, dass die Polizei für den Einsatz des unfriedlichen Ordnungs-
dienstes im einen oder anderen Fall mit zusätzlichen und besseren Kameras ausgerüs-
tet werden muss. Es ist ein sehr harter Einsatz und es geht darum, dass man Beweis-
mittel schaffen kann. Die Bodycam ist für einen solchen Einsatz aber untauglich. Wir 
lehnen den Vorstoss ab, weil bereits beim Einsatzzweck ausgeschlossen wird, dass Bo-
dycams für den unfriedlichen Ordnungsdienst gebraucht werden. Die Bodycams sind für 
Personenkontrollen gedacht und dafür sollen sie auch eingesetzt werden. Deshalb leh-
nen wir den Antrag aus anderen Gründen als die SVP ab. 
 
Sven Sobernheim (GLP): Stephan Iten (SVP) fragte, für was man die Bodycams ein-
setzen soll, wenn nicht für den unfriedlichen Ordnungsdienst. Andreas Egli (FDP) ver-
sucht ihm daraufhin zu erklären, was eine Personenkontrolle ist. Ich glaube es wäre 
wichtig, die SVP-Fraktion würde an ein Fussballspiel oder an eine 1. Mai-Demonstration 
gehen, damit sie den unfriedlichen Ordnungsdienst, den sie hier beschreibt und für de-
ren Einsatz sie Bodycams als ideal erachtet, auch einmal von nahem sieht. Wenn die 
SVP den fehlenden Einsatz von Bodycams im unfriedlichen Ordnungsdienst als rote Li-
nie markiert, habe ich vor mir das Bild eines Chauffeurs eines Wasserwerfers, der eine 
Bodycam trägt. Das ist mein Lieblingsbild für den Einsatz von Bodycams im unfriedli-
chen Ordnungsdienst. Im unfriedlichen Ordnungsdienst haben wir nicht wie in Deutsch-
land eine Mann-zu-Mann-Politik – also nicht pro Fussballfan oder Demonstrant eine Po-
lizistin oder einen Polizisten, der ihm gegenübersteht –, sondern Gummischrot und 
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Wasserwerfer. Das bedeutet aber auch, dass unsere Polizistinnen und Polizisten auf 
Abstand gehen. Sie stehen nicht direkt vor den Demonstrierenden, sondern mit Abstand 
davor. Das ist der entscheidende Punkt, weshalb die Bodycam für den unfriedlichen 
Ordnungsdienst ein völlig untaugliches Mittel darstellt. Wenn die SVP daraus eine rote 
Linie macht und deshalb die Bodycams ablehnt, freuen sich die AL und die Grünen, die 
diese Bodycams aus Grundsätzen ablehnen. Dass sich die SVP mit dem Konstruieren 
einer roten Linie in das Fahrwasser von grundsätzlich polizeiskeptischen Menschen be-
gibt, ist doch eine schwierige Positionierung für die SVP. Ich denke, dass sie dieses 
Vorgehen zukünftig bei Kürzungsanträgen von Polizeimitteln wieder zu hören bekom-
men wird. Wir haben nach der Detailberatung nochmals drei bis vier Wochen Zeit, wäh-
rend die Redaktionskommission sich über die Artikel beugt, um in uns zu gehen und zu 
überlegen, ob alles richtig ist, was wir heute gesagt haben. Ich bin sehr optimistisch, 
dass die SVP in diesem Fall doch noch den Weg der Polizeiunterstützer findet und am 
Ende dieser Verordnung zustimmen wird – trotz wissenschaftlicher Begleitung und ohne 
Bodycams für den Fahrer des Wasserwerfers. 
 
Res Marti (Grüne): Stephan Iten (SVP) soll mir mal erklären, wie sich der immer wieder 
zitierte linke Chaot von einer Bodycam deeskaliert beeinflusst fühlt. Ich will nicht der 
arme Kerl sein, der mit der Bodycam in der ersten Reihe steht und am meisten Pflaster-
steine abbekommt. 
 
Roger Bartholdi (SVP): In den letzten Jahren vor Corona fanden die meisten Einsätze 
mit Gruppen in den Ausgehmeilen am Seeufer statt, wo alkoholisierte Jugendliche auf 
Polizisten losgingen. Man kann die Trennung zwischen unfriedlichem und friedlichem 
Ordnungsdienst gar nicht wirklich machen, auch wenn die Polizei irgendwann den Was-
serwerfer holt. Die Welt an der Front bei den Polizistinnen und Polizisten ist nicht 
schwarz-weiss. Bodycams sollen da eingesetzt werden, wo Gewalt herrscht. Dabei ist 
uns völlig egal, ob die Gewalt während eines unfriedlichen Ordnungsdienstes oder aus-
serhalb davon ausgeübt wird. Auch wir wissen, dass die Bodycams kein Wunderheilmit-
tel sind, aber sie haben eine Wirkung. Überall da, wo Kameras im Einsatz sind, bestätigt 
sich das. Niemand hier drinnen würde die Kameras bei den Schulhäusern, die nach-
weisbar zu weniger Sprayereien führen, oder die Kameras in den VBZ, die Übergriffe 
auf Frauen verhindern, abmontieren. Auch wenn es ein paar wenige Personen gibt, die 
selbst diese Kameras nicht möchten, ist man mehrheitlich schlau und sieht ein, dass die 
Kameras nützen. Wir wollen Kameras nicht flächendeckend einführen, sondern nur da, 
wo Gewalt stattfindet. An diesen Orten sind sie ein interessantes und gutes Mittel, das 
einerseits teilweise präventiv helfen kann, aber auch Beweismaterial liefert, damit die 
Täterschaft bestraft werden kann und Übergriffe verhindert werden können. Jeder Über-
griff, der verhindert werden kann, ist gut. 
 
 
Änderungsantrag 4 
Art. 3 Einsatzbereich, neuer Abs. 2 
 
Die Mehrheit der SK SID/V beantragt folgenden neuen Art. 3 Abs. 2 [Die bisherige Num-
merierung wird angepasst.]: 
 
2 Der Einsatz von Bodycams ist im unfriedlichen Ordnungsdienst nicht zulässig. 
 
Die Minderheit der SK SID/V beantragt Ablehnung des Änderungsantrags. 
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Mehrheit: Präsident Pascal Lamprecht (SP), Referent; Simone Brander (SP), Heidi Egger (SP), 
Hans Jörg Käppeli (SP), Markus Knauss (Grüne), Res Marti (Grüne), Severin Meier 
(SP), Olivia Romanelli (AL), Sven Sobernheim (GLP) 

Minderheit: Stephan Iten (SVP), Referent; Vizepräsident Andreas Egli (FDP), Derek Richter (SVP), 
Dominique Zygmont (FDP) 

 
Der Rat stimmt dem Antrag der Mehrheit mit 76 gegen 40 Stimmen (bei 0 Enthaltungen) 
zu. 
 
 
Antrag 5 
 
Kommissionsmehrheit/-minderheiten: 
 
Sven Sobernheim (GLP): Die Mehrheit der Kommission wünscht sich, dass die Kom-
petenzen möglichst hoch in der Hierarchie angesiedelt sind. Das ist auch der Grund, 
weshalb der Gemeinderat aus unserer Sicht in der Verordnung die Anzahl der Body-
cams festlegen soll. Namentlich geht es um 34 Bodycams. Das entspricht der Anzahl, 
die der Stadtrat und das Kommando der Stadtpolizei plant, auch einzusetzen. Soll das 
Projekt ausgeweitet und vergrössert werden, soll der Gemeinderat nochmals darüber 
befinden. Gleichzeitig soll auch die Sicherheitsvorsteherin und nicht der Kommandant 
darüber befinden, wie viele der Bodycams gleichzeitig im Einsatz sein werden. Es ist 
aus Sicht der Mehrheit zu begrüssen, dass Hierarchien hoch angeordnet sind und nicht 
zu tief.  
 
Stephan Iten (SVP): Wieso in der Verordnung eine Maximalgrenze von Kameras fest-
gelegt werden sollte, ist uns unerklärlich und wir finden die Maximalgrenze auch nicht 
unbedingt zielführend. Die Polizei weiss einerseits besser, wie viele Kameras sie 
braucht und ausserdem muss die Beschaffung der Kameras ordentlich budgetiert wer-
den. Dass die Sicherheitsvorsteherin oder der Sicherheitsvorsteher bestimmen soll, wo 
und wie viele Bodycams im Einsatz sein sollen, ist ein Eingriff in das operative Geschäft. 
Schliesslich sagte uns die Sicherheitsvorsteherin regelmässig, dass bei einem Einsatz 
der Einsatzleiter zuständig ist. Der Einsatz der Bodycams ist ein operatives Geschäft, 
der Kommandant oder die Kommandantin der Stadtpolizei weiss am besten, wann, wo 
und wie viele Kameras für welchen Einsatz geeignet sind. 
 
Andreas Egli (FDP): Weder der eine noch der andere Antrag machen hier wirklich 
Sinn. Hier wird etwas verändert, ohne, dass man dabei etwas verbessert. Da es so-
wieso nur 34 Kameras gibt, hat sich die Notwendigkeit einer gesetzlichen Begrenzung 
erübrigt. Gleichzeitig kann es für den Fall, dass sich das Einsatzmittel als erfolgreich er-
weist und es nicht nur an gewissen Hotspots in der Stadt zu Spannungen anlässlich von 
Personenkontrollen kommt, durchaus auch Sinn machen – was im Moment noch unnö-
tig ist – weitere Polizistinnen und Polizisten mit Bodycams auszustatten. Eine gewisse 
Flexibilität im Gesetz steht dem Gesetzgeber gut an. Dem Kommandanten die alleinige 
Festlegung der Anzahl Kameras in die Hand zu geben, macht keinen Sinn. Wenn ihm 
die politischen Instanzen die Kameras nicht gewähren und der Kauf nicht stattgefunden 
hat, nützt ihm auch die Entscheidungshoheit nichts. Der aktuelle Artikel 5 ist also abso-
lut tauglich und es braucht keine Änderungsanträge. 
 
Weitere Wortmeldung: 
 
Peter Anderegg (EVP): Wir lehnen beide Änderungsanträge ab und werden mit der 
Originalvariante des Stadtrats stimmen. Es macht aus unserer Sicht keinen Sinn, wenn 
man hier eine Obergrenze festlegt. Ich glaube nicht, dass der Stadtrat exzessiv Kame-
ras kaufen und einsetzen wird. Die Kompetenz der Beschaffung liegt beim Stadtrat und 
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es braucht deshalb keine Obergrenze. Die Kompetenz für den Einsatzort liegt beim 
Kommandanten oder der Kommandantin der Stadtpolizei. 
 
 
Änderungsantrag 5 
Art. 3 Einsatzbereich, Abs. 2 
 
Die Mehrheit der SK SID/V beantragt folgende Änderung von Art. 3 Abs. 2: 
 
3 Die Maximalgrenze beträgt 34 Bodycams. Die Vorsteherin oder der Vorsteher des Si-
cherheitsdepartements legt die Höchstzahl der Bodycams Anzahl der gleichzeitig im 
Einsatz stehenden Bodycams im Rahmen der Maximalgrenze fest. Die Kommandantin 
oder der Kommandant der Stadtpolizei legt fest, welche Komissariate der Stapo mit Bo-
dycams ausgerüstet werden. 
 
Die Minderheit 1 der SK SID/V beantragt folgende Änderung von Art. 3 Abs. 2: 
 
3 Die Vorsteherin oder der Vorsteher des Sicherheitsdepartements legt die Höchstzahl 
der Bodycams fest. Die Kommandantin oder der Kommandant der Stadtpolizei legt die 
Anzahl Kameras fest, und welche Kommissariate der Stadtpolizei mit Bodycams ausge-
rüstet werden. 
 
Die Minderheit 2 der SK SID/V beantragt Ablehnung der Änderungsanträge. 
 

Mehrheit: Sven Sobernheim (GLP), Referent; Präsident Pascal Lamprecht (SP), Simone Brander 
(SP), Heidi Egger (SP), Hans Jörg Käppeli (SP), Severin Meier (SP) 

Minderheit 1: Stephan Iten (SVP), Referent; Derek Richter (SVP) 
Minderheit 2: Vizepräsident Andreas Egli (FDP), Referent; Markus Knauss (Grüne), Res Marti (Grüne), 

Olivia Romanelli (AL), Dominique Zygmont (FDP) 
 
Abstimmung gemäss Art. 36 GeschO GR (gleichgeordnete Anträge): 
 
Antrag Stadtrat/Minderheit 2    46 Stimmen 
 
Antrag Mehrheit    55 Stimmen 
 
Antrag Minderheit 1    16 Stimmen 
 
Total 117 Stimmen 
 
= absolutes Mehr   59 Stimmen 
 
Keiner der Anträge erhält das absolute Mehr; für die 2. Abstimmung ist der Antrag der 
Minderheit 1 ausgeschieden. 
 
 
2. Abstimmung: 
 
Dem Antrag der Minderheit 2 wird mit 62 gegen 54 Stimmen (bei 0 Enthaltungen) zuge-
stimmt. 
 
 
 
 



  

 

29 
 

148. Sitzung vom 26. Mai 2021 

Antrag 6 
 
Kommissionsreferent: 
 
Andreas Egli (FDP): Im Entwurf der Weisung des Gesetzestextes heisst es: «Auf eine 
Ankündigung der Aufzeichnung kann verzichtet werden, wenn womöglich strafbare 
Handlungen bereits im Gang sind.» Wir möchten das «womöglich» durch «mutmass-
lich» ersetzen und zusätzlich einfügen: «Betroffene werden über die erfolgte Aufnahme 
möglichst rasch informiert.» Es ist richtig und wichtig, dass Betroffene es zur Kenntnis 
nehmen können, wenn sie gefilmt werden. 
 
 
Änderungsantrag 6 
Art. 5 Aufzeichnung a. durch die Stadtpolizei, Abs. 3 
 
Die SK SID/V beantragt folgende Änderung von Art. 5 Abs. 3: 
 
Art. 5 […] 
 
3 Auf eine Ankündigung der Aufzeichnung kann verzichtet werden, wenn womöglich 
mutmasslich strafbare Handlungen bereits im Gang sind. Betroffene werden über die 
erfolgte Aufnahme möglichst rasch informiert. 
 

Zustimmung: Vizepräsident Andreas Egli (FDP), Referent; Präsident Pascal Lamprecht (SP), Simone 
Brander (SP), Heidi Egger (SP), Stephan Iten (SVP), Hans Jörg Käppeli (SP), Markus 
Knauss (Grüne), Res Marti (Grüne), Severin Meier (SP), Derek Richter (SVP), Olivia  
Romanelli (AL), Sven Sobernheim (GLP), Dominique Zygmont (FDP) 

 
Der Rat stimmt dem Antrag der SK SID/V mit 111 gegen 0 Stimmen (bei 0 Enthaltun-
gen) zu. 
 
 
Antrag 7 
 
Kommissionsmehrheit/-minderheit: 
 
Andreas Egli (FDP): Betroffene Privatpersonen können den Start der Aufnahme von 
sich aus verlangen. Wenn sie Sicherheit und Schutz vor unkorrekten Behandlungen ha-
ben möchten, sollen sie das verlangen können. Die Mehrheit der Kommission war der 
Meinung, dass das Verlangen der Aufnahme nicht im Gesetz zur Unterstellung führen 
soll, dass durch das Verlangen der Aufnahme ein unkorrektes Verhalten der Polizei er-
wartet wird. Es soll unabhängig davon, ob ich damit der Polizei ein unkorrektes Verhal-
ten unterstelle oder nicht, möglich sein, eine Aufnahme zu fordern. Umgekehrt muss klar 
sein, dass das Verlangen der Aufnahme kein Misstrauensvotum für die Angehörigen der 
Polizei darstellt, sondern zum normalen Prozedere gehören kann. 
 
Walter Angst (AL): Unser Anliegen ist es, dass auch Dritte den Antrag stellen können, 
damit die Aufzeichnung gestartet wird. Diese Möglichkeit scheint uns wichtig, weil die 
betroffenen Personen die Aufnahme oft selbst nicht verlangen können, weil sie bei-
spielsweise nicht handlungsfähig sind oder nicht wissen, dass sie die Aufnahme verlan-
gen können. Das wäre ein Beitrag, den Einsatz der Bodycams ausgeglichener zu ge-
stalten – einerseits zum Schutz der Polizei vor Übergriffen und andererseits zum Schutz 
von Betroffenen vor nicht gesetzeskonformem Verhalten von Polizistinnen und Polizis-
ten. 
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Weitere Wortmeldungen: 
 
Severin Meier (SP): Die SP-Fraktion ist der Ansicht, dass betroffene Privatpersonen 
den Start von Aufzeichnung jederzeit von der Stadtpolizei verlangen können sollen. Da-
für braucht es nicht zuerst ein unkorrektes Verhalten der Stadtpolizei. Eine Aufzeich-
nung soll von Anfang an die Wahrscheinlichkeit eines nichtkorrekten Verhaltens beider 
Seiten verhindern. Die präventive Wirkung steht also in der ganzen Verordnung, aber 
insbesondere in diesem Artikel, im Vordergrund. Der Änderungsantrag der Minderheit 
fordert, dass auch Dritte den Start der Aufzeichnungen fordern können, wenn die be-
troffene Privatperson einverstanden ist. Diesen Antrag lehnen wir ab, denn die Rechte 
und Pflichten von Dritten sind nicht betroffen. Insofern sollten sie auch nicht zu sagen 
haben, ob die Aufnahme gestartet wird oder nicht. In der Praxis könnte das zudem zu 
diversen Problemen führen. Vor allem aber verfehlt der Antrag sein eigentlich unterstüt-
zungswürdiges Ziel. Wenn jemand kontrolliert wird, der sich mit seinen oder ihren Rech-
ten nicht auskennt, dann kann eine dritte Person die kontrollierte Person ohnehin darauf 
hinweisen, eine Aufnahme zu fordern. In diesem Sinne braucht es den Antrag nicht. 
 
Res Marti (Grüne): Severin Meier (SP) unterlief eine kleine Fehlinterpretation. Die kon-
trollierte Person soll nicht ihr Einverständnis geben müssen, wenn eine dritte Person 
den Antrag zur Einschaltung der Kamera stellt. Deshalb finden wir es besonders proble-
matisch, wenn Drittpersonen einfach die Einschaltung der Kamera verlangen können. 
 
 
Änderungsantrag 7 
Art. 6 b. auf Veranlassung der betroffenen Privatperson, Abs. 1 
 
Die Mehrheit der SK SID/V beantragt folgende Änderung von Art. 6 Abs. 1: 
 
Art. 6 1 Betroffene Privatpersonen können bei Anhaltungen oder Kontrollen den Start 
der Aufzeichnung von der Stadtpolizei verlangen, wenn sie ein nicht korrektes Verhalten 
der Polizeiangehörigen annehmen. 
 
[…] 
 
Die Minderheit der SK SID/V beantragt folgende Änderung von Art. 6 Abs. 1: 
 
Art. 6 1 Betroffene Privatpersonen oder Dritte können bei Anhaltungen oder Kontrollen 
den Start der Aufzeichnung von der Stadtpolizei verlangen, wenn sie ein nicht korrektes 
Verhalten der Polizeiangehörigen annehmen und die betroffene Privatperson einver-
standen ist. 
 
[…] 
 

Mehrheit: Vizepräsident Andreas Egli (FDP), Referent; Präsident Pascal Lamprecht (SP), Simone 
Brander (SP), Heidi Egger (SP), Stephan Iten (SVP), Hans Jörg Käppeli (SP), Markus 
Knauss (Grüne), Res Marti (Grüne), Severin Meier (SP), Derek Richter (SVP), Sven 
Sobernheim (GLP), Dominique Zygmont (FDP) 

Minderheit: Olivia Romanelli (AL), Referentin 
 
Abstimmung gemäss Art. 36 GeschO GR (gleichgeordnete Anträge): 
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Antrag Stadtrat       0 Stimmen 
 
Antrag Mehrheit  106 Stimmen 
 
Antrag Minderheit      7 Stimmen 
 
Total 113 Stimmen 
  
= absolutes Mehr   57 Stimmen 
 
Damit ist dem Antrag der Mehrheit zugestimmt. 
 
 
Antrag 8 
 
Kommissionsmehrheit/-minderheit: 
 
Severin Meier (SP): Die Kommissionsmehrheit beantragt Ihnen die Streichung des fol-
genden Satzes: «Bei offensichtlichem Missbrauch besteht kein Anspruch den Start der 
Aufzeichnung zu verlangen.» Das Problem ist, dass dieser Satz selbst missbrauchsan-
fällig ist. Es wäre für Polizistinnen und Polizisten einfach, zu behaupten, der Start einer 
Aufzeichnung sei offensichtlich missbräuchlich. Gegen eine solche Einschätzung eines 
Polizeiangehörigen könnten sich die betroffenen Privatpersonen nur schlecht wehren. 
Es ist klar, dass bei Polizeikontrollen ein offensichtliches Machtgefälle besteht. Deshalb 
ist die Kommissionsmehrheit für die Streichung des missbrauchsanfälligen Satzes. 
 
Stephan Iten (SVP): Es ist relativ schwierig zu beurteilen, was ein offensichtlicher Miss-
brauch ist und was nicht. Es ist aber auch klar, dass kein Anspruch auf die Aufnahme 
besteht, wenn man nur provozieren und sich filmen lassen will. Das ist die Archivierung 
nicht wert. Die Polizei ist verpflichtet, bei Verlangen die Bodycam einzuschalten, sonst 
wäre es ein Verstoss gegen die Verordnung. Deshalb macht eine solche Klausel absolut 
Sinn. Die Kameras sind nicht dazu da, ohne Grund angeschaltet zu werden. Es gibt 
Ausgangsmeilen, wo am späten Abend das Verhalten der Polizei gegenüber etwas lo-
ckerer ist und eine solche Klausel benötigt wird, damit man bei einem offensichtlichen 
Missbrauch die Kameras nicht anschalten muss. 
 
Weitere Wortmeldung: 
 
Andreas Egli (FDP): Bei Artikel 6 haben wir quasi einen voraussetzungslosen An-
spruch für die betroffene Person stipuliert, damit die Kamera angestellt wird. In Fall, 
dass eine Personenkontrolle stattfindet, ist eigentlich fast schon ausgeschlossen, dass 
das Verlangen nach einer solchen Kameraaufnahme missbräuchlich sein kann. Daher 
spielt es keine Rolle, ob Absatz 2 in der Verordnung drinsteht oder nicht. Fakt ist auf der 
anderen Seite aber auch, dass der offensichtliche Missbrauch vom Recht ohnehin nie 
geschützt wird. Wenn es Missbräuche gibt, besteht letztlich kein Anspruch auf Auf-
nahme. Den Start der Aufnahme bei dem Fall, dass eine gut gelaunte und angetrunkene 
Person an einem Samstagabend der Polizei ihre Tanzfähigkeiten präsentieren will, kann 
der Mitarbeitende der Polizei verhindern, indem er davon ausgeht, dass es sich nicht um 
eine Kontrolle handelt. Denn ohne Personenkontrolle besteht ohnehin kein Anspruch auf 
Aufnahme. So kann auch dieser Fall ausgeschlossen werden. Da wir unseren verord-
nungskritischen Kolleginnen und Kollegen eine Brücke schaffen wollen, unterstützt die 
FDP die Streichung nicht aktiv, sondern begegnet ihr mit der Enthaltung. 
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Änderungsantrag 8 
Art. 6 b. auf Veranlassung der betroffenen Privatperson, Abs. 2 
 
Die Mehrheit der SK SID/V beantragt Streichung von Art. 6 Abs. 2 [Die bisherige Num-
merierung wird angepasst.]. 
 
Die Minderheit der SK SID/V beantragt Ablehnung des Änderungsantrags. 
 

Mehrheit: Severin Meier (SP), Referent; Präsident Pascal Lamprecht (SP), Simone Brander (SP), 
Heidi Egger (SP), Hans Jörg Käppeli (SP), Markus Knauss (Grüne), Res Marti (Grüne),  
Olivia Romanelli (AL), Sven Sobernheim (GLP) 

Minderheit: Stephan Iten (SVP), Referent; Derek Richter (SVP) 
Enthaltung: Vizepräsident Andreas Egli (FDP), Dominique Zygmont (FDP) 

 
Der Rat stimmt dem Antrag der Mehrheit mit 78 gegen 16 Stimmen (bei 21 Enthaltun-
gen) zu. 
 
 
Antrag 9 
 
Kommissionsreferent: 
 
Pascal Lamprecht (SP): Selbst wenn eine brenzlige Situation im Nachgang analysiert 
werden muss, ist es aus Sicht der Mehrheit der Kommissionsmitglieder nicht nötig, dass 
unbeteiligte Dritte gefilmt werden. Deshalb sollen unbeteiligte Dritte möglichst nicht von 
den Aufnahmen erfasst werden. 
 
Weitere Wortmeldung: 
 
Andreas Egli (FDP): Auch hier werden wir dem Anliegen der tendenziell eher linksste-
henden Fraktionen mit einer wohlmeinenden Enthaltung eine Brücke bauen. Grundsätz-
lich sind wir nämlich der Meinung, dass es ohnehin klar sein sollte, dass unbeteiligte 
Dritte bei einer Personenkontrolle nicht zwingend aufs Bild gehören. Das ist in keiner Art 
und Weise die Absicht der Aufnahmen. Wir können damit leben, wenn der Artikel Ein-
gang ins Gesetz findet, notwendig und hilfreich ist er aber wahrscheinlich nicht. 
 
 
Änderungsantrag 9 
Art. 7 Aufnahme, neuer Abs. 2 
 
Die SK SID/V beantragt folgenden neuen Art. 7 Abs. 2 [Die bisherige Bestimmung wird 
zu Abs. 1.]: 
 
[…] 
 
2 Unbeteiligte Dritte sind möglichst nicht von den Aufnahmen zu erfassen. 
 

Zustimmung: Präsident Pascal Lamprecht (SP), Referent; Simone Brander (SP), Heidi Egger (SP), 
Stephan Iten (SVP), Hans Jörg Käppeli (SP), Markus Knauss (Grüne), Res Marti 
(Grüne), Severin Meier (SP), Derek Richter (SVP), Olivia Romanelli (AL), Sven  
Sobernheim (GLP) 

Enthaltung: Vizepräsident Andreas Egli (FDP), Dominique Zygmont (FDP) 
 
Der Rat stimmt dem Antrag der SK SID/V mit 90 gegen 0 Stimmen (bei 23 Enthaltun-
gen) zu. 
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Antrag 10 
 
Kommissionsreferent: 
 
Pascal Lamprecht (SP): Bodycams sind ein niederschwelliges Einsatzmittel im Gegen-
satz beispielsweise zum Pfefferspray oder dem Mehrzweckstock. Nichtsdestotrotz kann 
die Bodycam ein scharfes Mittel werden, wenn sie mit einer Gesichtserkennungssoft-
ware und/oder polizeilichen Datensystemen verknüpft wird. Die gleichlautende Kommis-
sion ist der Meinung, dass man die Bodycams nicht mit der Gesichtserkennungssoft-
ware verknüpfen sollte. 
 
 
Änderungsantrag 10 
Art. 7 Aufnahme, neuer Abs. 3 
 
Die SK SID/V beantragt folgenden neuen Art. 7 Abs. 3: 
 
3 Eine Verknüpfung oder Bearbeitung der laufenden Aufnahmen mit Gesichtserken-
nungssoftware und/oder polizeilichen Datensystemen ist nicht zulässig.  
 

Zustimmung: Olivia Romanelli (AL), Referentin; Präsident Pascal Lamprecht (SP), Vizepräsident  
Andreas Egli (FDP), Simone Brander (SP), Heidi Egger (SP), Stephan Iten (SVP), Hans 
Jörg Käppeli (SP), Markus Knauss (Grüne), Res Marti (Grüne), Severin Meier (SP), 
Derek Richter (SVP), Sven Sobernheim (GLP), Dominique Zygmont (FDP) 

           
            
           

  
 
Der Rat stimmt dem Antrag der SK SID/V mit 111 gegen 0 Stimmen (bei 0 Enthaltun-
gen) zu. 
 
 
Antrag 11 
 
Kommissionsmehrheit/-minderheiten: 
 
Andreas Egli (FDP): Artikel 8 lautet «Die Stadtpolizei beendet die Aufzeichnung, wenn 
es die Zweckbestimmung gemäss Art. 2 nicht mehr erfordert.» Das ist in der Regel dann 
der Fall, wenn der Einsatz beendet ist. Es gibt keinen zwingenden Grund, weshalb die 
Aufnahmen weiterlaufen müssen, wenn sich alle vor Ort einig sind, dass man die Auf-
nahme beenden kann. Unser Grundsatz lautet, dass im Problemfall aufgenommen wird 
und man ohne vorliegendes Problem auf die Aufnahme verzichten und sie stoppen 
kann. Wir würden deshalb beliebt machen, dass man den Satz mit dem Halbsatz er-
gänzt: «Die Stadtpolizei beendet die Aufzeichnung, wenn es die Zweckbestimmung ge-
mäss Art. 2 nicht mehr erfordert oder die Beteiligten beidseits der Beendigung zustim-
men.» Beidseits meint auf der einen Seite die Angehörigen des Polizeicorps und auf der 
anderen Seite die betroffenen Personen. 
 
Walter Angst (AL): Für uns ist entscheidend, dass die Kontrollen von Anfang bis zum 
Schluss aufgenommen werden. Es soll nicht im Ermessen der Beamten liegen, die Ka-
mera auszuschalten. Man soll ein umfassendes Bild einer Kontrolle erhalten und nicht 
ein abgehacktes. Deshalb beantragen wir Ihnen die Formulierung, dass die Aufzeich-
nung beendet wird, wenn «die Anhaltungen oder Kontrollen von Privatpersonen beendet 
sind.» Die Vorstellung, dass man mit den Bodycams die Realität abbilden kann, ist ein 
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wenig wild. Unsere Formulierung wäre eine Präzisierung, die versucht, eine Teilobjekti-
vität in die Aufnahmen zu bringen. 
 
Severin Meier (SP): Im Namen der Unterstützerinnen der Minderheit 2 beantrage ich 
Ihnen, beide Änderungsanträge abzulehnen. Der Änderungsantrag der Mehrheit fordert, 
dass die Aufzeichnungen beendet werden können, wenn die Beteiligten beidseits der 
Beendung zustimmen. Die beidseitige Zustimmung soll die Zweckbestimmung in Artikel 
2 sozusagen übertrumpfen. Das klingt in der Theorie gut und recht, ist in der Praxis aber 
untauglich. Man darf nicht vergessen, dass bei Polizeikontrollen immer ein Machtgefälle 
besteht. Die betroffene Privatperson ist sich ihrer Rechte oftmals nicht bewusst und 
dürfte oftmals auch ein wenig überrumpelt sein. Man muss sich das konkret vorstellen: 
Ein Polizeiangehöriger legt der kontrollierten Privatperson das Abstellen der Kamera 
nahe, während die kontrollierte Person ziemlich eingeschüchtert und sich ihrer Rechte 
nicht bewusst ist. Eine Zustimmung in asymmetrischen Machtsituationen kann verfälscht 
und somit nicht im Interesse der betroffenen Privatperson sein. Wir sind deshalb der 
Meinung, dass Aufzeichnungen immer dann gemacht werden müssen, wenn die Zweck-
bestimmungen von Artikel 2 erfüllt sind. Wir bitten Sie deshalb, den Änderungsantrag 
der Mehrheit abzulehnen. Der Änderungsantrag der Minderheit 1 fordert, die Zweckbe-
stimmung gemäss Artikel 2 nicht zu erwähnen. Stattdessen soll die Aufzeichnung been-
det werden, wenn «die Anhaltungen oder Kontrollen von Privatpersonen beendet sind.» 
Der Änderungsantrag ist jedoch völlig überflüssig, weil Aufzeichnungen gemäss Zweck-
bestimmungen in Artikel 2 in Kombination mit Artikel 1 Abs. 1 sowieso beendet werden, 
wenn die Kontrolle vorbei ist. In Artikel 1 Abs. 1 steht: «Diese Verordnung regelt den 
Einsatz mobiler offen getragener technischer Mittel zur Anfertigung von Video- und Au-
dioaufnahmen, Bodycam, bei Anhaltung und Kontrollen von Privatpersonen durch die 
Stadtpolizei.» Man muss also nicht extra betonen, dass die Aufzeichnungen nach der 
Kontrolle beendet werden müssen, wenn sie sowieso nur während der Kontrolle zum 
Einsatz kommen. Der Geltungsbereich ist also bereits so eingeschränkt, wie es der Min-
derheitsantrag 1 fordert. Lehnen Sie deshalb den unnötigen Antrag ab. 
 
Weitere Wortmeldung: 
 
Andreas Egli (FDP): Zur Minderheit 1: Bei einer Personenkontrolle, bei der sich die 
Identität der kontrollierten Person nicht vor Ort feststellen lässt, kann es durchaus vor-
kommen, dass eine solche Person auch mal im Kastenwagen mit auf den Posten ge-
nommen wird und dort einen Moment warten muss, bis die Identifikation abgeschlossen 
ist. Ich glaube, es ist nicht die Absicht, dass die Bodycam während dieser ganzen Zeit 
weiterläuft – das wäre aber die Folge des Minderheitsantrages 1. Beim Minderheitsan-
trag 2 ist der Sprecher der SP der Meinung, wenn sich eine Privatperson und die kon-
trollierende Polizei einig sind, die Aufnahme abzustellen und dies auch nachweislich 
äussern – es also einen Konsens über das Abstellen gibt – die Kamera trotzdem bis 
zum bitteren Ende laufen muss. Dafür habe ich nicht sehr viel Verständnis. Aus einer li-
beralen Sicht muten wir das unseren Bürger und Bürgerinnen nicht zu. 
 
 
Änderungsantrag 11 
Art. 8 Beendigung 
 
Die Mehrheit der SK SID/V beantragt folgende Änderung von Art. 8: 
 
Art. 8 Die Stadtpolizei beendet die Aufzeichnung, wenn es die Zweckbestimmung ge-
mäss Art. 2 nicht mehr erfordert oder die Beteiligten beidseits der Beendigung zustim-
men. 
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Die Minderheit 1 der SK SID/V beantragt folgende Änderung von Art. 8: 
 
Art. 8 Die Stadtpolizei beendet die Aufzeichnung, wenn es die Zweckbestimmung ge-
mäss Art. 2 nicht mehr erfordert die Anhaltungen oder Kontrollen von Privatpersonen 
beendet sind. 
 
Die Minderheit 2 der SK SID/V beantragt Ablehnung der Änderungsanträge. 
 

Mehrheit: Vizepräsident Andreas Egli (FDP), Referent; Stephan Iten (SVP), Markus Knauss 
(Grüne), Res Marti (Grüne), Derek Richter (SVP), Sven Sobernheim (GLP), Dominique 
Zygmont (FDP) 

Minderheit 1: Olivia Romanelli (AL), Referentin 
Minderheit 2: Severin Meier (SP), Referent; Präsident Pascal Lamprecht (SP), Simone Brander (SP), 

Heidi Egger (SP), Hans Jörg Käppeli (SP) 
 
Abstimmung gemäss Art. 36 GeschO GR (gleichgeordnete Anträge): 
 
Antrag Stadtrat/Minderheit 2    44 Stimmen 
 
Antrag Mehrheit    66 Stimmen 
 
Antrag Minderheit 1      7 Stimmen 
 
Total 117 Stimmen 
 
= absolutes Mehr   59 Stimmen 
 
Damit ist dem Antrag der Mehrheit zugestimmt. 
 
 
Antrag 12 
 
Kommissionsreferent: 
 
Andreas Egli (FDP): Ihnen wird einstimmig die Klarstellung der Marginalie «Bearbei-
tung und Verwendung» beantragt. 
 
 
Änderungsantrag 12 
Art. 9 Bearbeitung, Marginalie 
 
Die SK SID/V beantragt folgende Änderung von Art. 9: 
 
Bearbeitung und Verwendung 
 

Zustimmung: Vizepräsident Andreas Egli (FDP), Referent; Präsident Pascal Lamprecht (SP), Simone 
Brander (SP), Heidi Egger (SP), Stephan Iten (SVP), Hans Jörg Käppeli (SP), Markus 
Knauss (Grüne), Res Marti (Grüne), Severin Meier (SP), Derek Richter (SVP), Olivia  
Romanelli (AL), Sven Sobernheim (GLP), Dominique Zygmont (FDP) 

          
           
  

 
Der Rat stimmt dem Antrag der SK SID/V mit 115 gegen 0 Stimmen (bei 0 Enthaltun-
gen) zu. 
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Antrag 13 
 
Kommissionsreferent: 
 
Pascal Lamprecht (SP): Konkret geht es hier um strafbare Handlungen oder Be-
schwerdeverfahren. Vielleicht kommt zu einem späteren Zeitpunkt noch die Weiterbil-
dung hinzu. Bei diesen Verfahren beantragt die einstimmige Kommission, dass bei der 
Einleitung eines solchen Verfahrens die Daten umgehend extrahiert werden, damit sie 
nicht nachbearbeitet werden können. 
 
 
Änderungsantrag 13 
Art. 9 Bearbeitung, neuer Abs. 4 
 
Die SK SID/V beantragt folgenden neuen Art. 9 Abs. 4: 
 
4 Wird ein Verfahren gemäss Abs. 1 – 3 eingeleitet, sind die Daten umgehend zu extra-
hieren. 
 

Zustimmung: Olivia Romanelli (AL), Referentin; Präsident Pascal Lamprecht (SP), Vizepräsident  
Andreas Egli (FDP), Simone Brander (SP), Heidi Egger (SP), Stephan Iten (SVP), Hans 
Jörg Käppeli (SP), Markus Knauss (Grüne), Res Marti (Grüne), Severin Meier (SP), 
Derek Richter (SVP), Sven Sobernheim (GLP), Dominique Zygmont (FDP) 

          
             
            
        

          
           
  

 
Der Rat stimmt dem Antrag der SK SID/V mit 113 gegen 0 Stimmen (bei 0 Enthaltun-
gen) zu. 
 
 
Antrag 14 
 
Kommissionsmehrheit/-minderheit: 
 
Andreas Egli (FDP): Die Aufnahmen – wird die gesetzliche Grundlage geschaffen und 
ihr zugestimmt – sind ein hervorragendes Instrument, da sie tatsächlich bildlich die Ar-
beit des Polizeicorps auf der Strasse zeigen. Es wäre ein Verlust, wenn man die Auf-
nahmen für die Weiter- und Ausbildung nicht nutzen würde. Mit dem Antrag sollen des-
halb auch in der gesetzlichen Grundlage die Voraussetzungen geschaffen werden, da-
mit die Aufnahmen des operativen Einsatzes der Polizeiangehörigen zu Ausbildungs-
zwecken genutzt werden können. Wir würden deshalb beliebt machen, dass man den 
entsprechenden Artikel in der gesetzlichen Grundlage einfügt im Wissen darum, dass es 
zusätzliche Bedingungen in der Verordnung braucht und sichergestellt werden muss, 
dass die Daten im Rahmen des Gesetzes zu Ausbildungszwecken verwendet werden 
können. Wir möchten uns diesen Weg nicht verbauen und die Nutzungsmöglichkeit of-
fenhalten – allenfalls auch im Rahmen der ohnehin in Absatz 2 geforderten Untersu-
chung. 
 
Res Marti (Grüne): Die Polizei betonte in der Kommissionsdiskussion immer wieder, 
dass die Bodycam ein Einsatzmittel ist und dazu dienen soll, eine Situation zu deeska-
lieren und sie eine präventive Wirkung hat. Sie soll verhindern, dass der Schlagstock o-
der den Pfefferspray eingesetzt werden muss. Dass dabei auch ab und zu ein Video an-
fällt, ist eigentlich nur ein Nebeneffekt. Das Video kann wahrscheinlich nur in seltenen 
Fällen auch zur Klärung des Sachverhalts dienen, wenn die kontrollierte Person oder 
der Polizist oder die Polizistin sich nicht korrekt verhalten hat und ein Strafverfahren o-
der personalrechtliche Massnahmen eingeleitet werden. Mit diesem Zusatz soll der 
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Zweck der Bodycams erweitert werden, wobei Polizeiangehörige zu Kameramännern 
oder Kamerafrauen für Schulungsvideos oder Erhebungspersonen für Forschungsmate-
rial umfunktioniert werden. Wir sind der Meinung, dass die Inhalte der Videos sehr sen-
sibel sind und auch nicht anonymisiert der Forschung zur Verfügung gestellt werden sol-
len – würde das überhaupt auf Interesse stossen. Für die von uns geforderte Analyse 
wird der Inhalt der Videos nicht verwendet, sondern untersucht, welche Gründe und Si-
tuationen zur Aufzeichnung führten. Unserer Meinung nach ist es für Schulungen sinn-
voller, Schulungsvideos mit Schauspielern zu verwenden. Gerade in der Schulung ist es 
wichtig, dass man nicht einen verpixelten Block sieht, der dem Polizisten gegenüber-
steht, sondern die kontrollierte und die kontrollierende Person samt Gesichtsausdruck 
und ihrer Reaktion erkennt. 
 
 
Änderungsantrag 14 
Art. 9 Bearbeitung, neuer Abs. 5 
 
Die Mehrheit der SK SID/V beantragt folgenden neuen Art. 9 Abs. 5: 
 
5 Zwecks Weiterbildung und zu Studienzwecken können Aufnahmen anonymisiert extra-
hiert und verwendet werden. Die Vorsteherin bzw. der Vorsteher des Sicherheitsdepart-
ments benennt und ermächtigt eine von der Stadtpolizei unabhängige Stelle zur Aufbe-
reitung von Daten zu diesen Zwecken. 
 
Die Minderheit der SK SID/V beantrag Ablehnung des Änderungsantrags. 
 

Mehrheit: Vizepräsident Andreas Egli (FDP), Referent; Präsident Pascal Lamprecht (SP), Simone 
Brander (SP), Heidi Egger (SP), Stephan Iten (SVP), Hans Jörg Käppeli (SP), Severin 
Meier (SP), Derek Richter (SVP), Olivia Romanelli (AL), Sven Sobernheim (GLP),  
Dominique Zygmont (FDP) 

Minderheit: Res Marti (Grüne), Referent; Markus Knauss (Grüne) 
 
Der Rat stimmt dem Antrag der Mehrheit mit 101 gegen 15 Stimmen (bei 0 Enthaltun-
gen) zu. 
 
 
Antrag 15 
 
Kommissionsmehrheit/-minderheit:  
 
Sven Sobernheim (GLP): In Artikel 11 soll geregelt werden, dass die Stadtpolizei sich 
selbst kontrolliert. Die Stadtpolizei soll sicherstellen, dass sie alles gemäss der Verord-
nung richtig macht. Die Mehrheit ist der Meinung, dass so etwas politisch und nicht fach-
lich geregelt werden muss. Deshalb ist auch das Sicherheitsdepartement und nicht die 
Stadtpolizei die richtige Stelle, um zu kontrollieren, dass die Informationssicherheit ge-
währleistet wird. 
 
Stephan Iten (SVP): Es geht hier um die Informationssicherheit, die die Stadtpolizei im 
Zusammenhang mit den Daten der Bodycams sicherstellen muss. Es macht also abso-
lut Sinn, dass die Stadtpolizei dafür zuständig ist und nicht das Sicherheitsdepartement. 
Ausserdem verfügt das Sicherheitsdepartement über keine IT-Abteilung. Es macht also 
Sinn, dass die Informationssicherheit bei der Stadtpolizei liegt. 
 
Weitere Wortmeldung: 
 
Sven Sobernheim (GLP): Stephan Iten (SVP) sagte, dass das Sicherheitsdepartement 
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gar keine eigene IT-Abteilung hat, sondern nur die Stadtpolizei. Es gibt aber ein grosses 
Informatik-Kompetenzzentrum (OIZ), das beim Finanzdepartement angegliedert ist und 
dem man Aufträge erteilen kann. Das Finanzdepartement kann im Auftrag des Sicher-
heitsdepartements die Informationssicherheit durchaus ausführen. Das Sicherheitsde-
partement muss dazu keine eigene IT-Abteilung aufbauen. 
 
 
Änderungsantrag 15 
Art. 11 Informationssicherheit 
 
Die Mehrheit der SK SID/V beantragt folgende Änderung von Art. 11: 
 
Art. 11 Die Stadtpolizei Das Sicherheitsdepartement stellt sicher, dass: 
 
[…] 
 
Die Minderheit der SK SID/V beantrag Ablehnung des Änderungsantrags. 
 

Mehrheit: Sven Sobernheim (GLP), Referent; Präsident Pascal Lamprecht (SP), Simone Brander 
(SP), Heidi Egger (SP), Hans Jörg Käppeli (SP), Markus Knauss (Grüne), Res Marti 
(Grüne), Severin Meier (SP), Olivia Romanelli (AL) 

Minderheit: Stephan Iten (SVP), Referent; Vizepräsident Andreas Egli (FDP), Derek Richter (SVP), 
Dominique Zygmont (FDP) 

 
Der Rat stimmt dem Antrag der Mehrheit mit 76 gegen 40 Stimmen (bei 0 Enthaltungen) 
zu. 
 
 
Antrag 16 
 
Kommissionsmehrheit/-minderheit:  
 
Pascal Lamprecht (SP): Für eine Mehrheit ist es wichtig, dass nicht die rechte Hand 
die linke selbst kontrolliert. Das gilt auch für die Aufbewahrung der äusserst heiklen Da-
ten, da die Stadtpolizei bei Bodycam-Aufnahmen beteiligte Partei ist. Deshalb verlangen 
wir, dass die Daten an einem unabhängigen, sicheren und von der Stadtpolizei externen 
Ort aufbewahrt werden. 
 
Res Marti (Grüne): Die erfassten Videos sollen ohne Frage sicher aufbewahrt werden. 
Wir sind sicher, dass das auch in jedem Fall von der Polizei so gehandhabt wird. Es ist 
im Elementarinteresse der Polizei, dass nicht irgendein Video plötzlich auf YouTube lan-
det. Für uns ist der physische Speicherort der Aufnahmen relativ egal. Angehörige der 
Polizei haben unweigerlich in irgendeiner Form Zugriff auf die Aufnahmen. Sie müssen 
die Videos schliesslich auch vom Gerät auf den Speicherort transferieren. Viel wichtiger 
als der physische Aufbewahrungsort ist für uns die technische Sicherung und die 
Vergabe der Rechte, wer auf die Aufnahmen Zugriff hat sowie die Protokollierung dieser 
Zugriffe. Ob der Server jetzt im OIZ oder in der Urania-Wache steht, ist für uns nicht re-
levant. Es kann unter Umständen auch ein Sicherheitsrisiko sein, solche Daten über das 
Internet zu übertragen. Wir möchten in dieser Frage die technischen Fachpersonen ent-
scheiden lassen und finden nicht, dass das die Entscheidung in der Weisung stehen 
muss. 
 
Weitere Wortmeldung: 
 
Stephan Iten (SVP): Ich fragte in der Kommission, wo die Daten abgespeichert werden 
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sollen. Die Antwort war ein Achselzucken. Es gibt keinen konkreten Antrag, der den Ort 
der Datenspeicherung festlegt. Ich schlug vor, die Kantonspolizei als unabhängige 
Stelle, auf die nicht jeder Zugriff hat, zu fragen. Dieser Vorschlag wurde aber abgelehnt, 
weil man keine konkreten Forderungen stellen wollte. Die beste Lösung wäre, wenn das 
Sicherheitsdepartement das Finanzdepartement anfragen würde und das Finanzdepar-
tement den Auftrag an OIZ geben würde. 
 
 
Änderungsantrag 16 
Art. 11 Informationssicherheit, neue lit. e 
 
Die Mehrheit der SK SID/V beantragt folgenden neuen Art. 11 lit. e: 
 
[…] 
 
d. die notwendigen Metadaten der Aufzeichnungen erfasst werden; 
e. die Aufzeichnungen der Aufnahmen an einem von der Stadtpolizei unabhängigen, 

externen und sicheren Speicherungsort aufbewahrt werden. 
 
Die Minderheit der SK SID/V beantrag Ablehnung des Änderungsantrags. 
 

Mehrheit: Präsident Pascal Lamprecht (SP), Referent; Simone Brander (SP), Heidi Egger (SP), 
Hans Jörg Käppeli (SP), Severin Meier (SP), Olivia Romanelli (AL), Sven Sobernheim 
(GLP) 

Minderheit: Res Marti (Grüne), Referent; Vizepräsident Andreas Egli (FDP), Stephan Iten (SVP), 
Markus Knauss (Grüne), Derek Richter (SVP), Dominique Zygmont (FDP) 

 
Der Rat stimmt dem Antrag der Mehrheit mit 62 gegen 55 Stimmen (bei 0 Enthaltungen) 
zu. 
 
 
Antrag 17 
 
Kommissionsmehrheit/-minderheiten: 
 
Severin Meier (SP): Hier geht es um die Länge der Vorlaufzeit einer Aufnahme durch 
die Bodycams. Die Frage ist, ob 30 Sekunden oder 120 Sekunden vor dem Start der 
Aufnahme aufgezeichnet werden dürfen. Die Mehrheit ist der Ansicht, dass die Vorlauf-
zeit genau zwei Minuten betragen soll. Eine Vorlaufzeit von zwei Minuten ist wichtig, um 
den Kontext einer Aufnahme besser zu Verstehen. Erstens ist der Kontext relevant, 
wenn die Aufzeichnungen später in einem Gerichtsverfahren verwendet werden. Zwei-
tens soll die Bodycam-Verordnung wissenschaftlich begleitet werden. Auch für die wis-
senschaftliche Evaluation ist der Kontext essenziell. Stichwort ist hier Racial Profiling. 
Wenn man zwei Minuten mehr Kontext zur Verfügung hat, kann das zum Beispiel helfen 
zu beurteilen, ob eine Polizeikontrolle gerechtfertigt war oder ob es sich um Racial Profi-
ling handelt. Man könnte einwenden, dass Videoaufzeichnung grundsätzlich zu minimie-
ren sind und zwei Minuten deshalb zu lange sind. Datenschutz ist eines der wichtigsten 
politischen Themen in diesem Jahrzehnt. Aber lassen Sie uns den Wald vor lauter Bäu-
men nicht aus den Augen verlieren. Die Bodycam-Verordnung und speziell dieser An-
trag betrifft wenige Kameras. In der Stadt Zürich gibt es schätzungsweise über 300 000 
Smartphones. Unsere Smartphones versuchen 24 Stunden am Tag, sieben Tage die 
Woche so viel private Daten von uns zu extrahieren, wie nur möglich. Dabei werden un-
sere Daten über Google, Facebook und Co. für Werbezwecke an den Meistbietenden 
verkauft. Wir leben im Zeitalter des Datenkapitalismus, in dem unsere privaten Daten 
dauernd enteignet werden. Die Zähmung der Datenkraken wie Google oder Facebook 
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ist eine der grössten politischen Herausforderungen. Aber wir dürfen den Wald vor lau-
ter Bäumen nicht aus den Augen verlieren. Es geht bei der Bodycam-Verordnung um 
wenige Kameras und in diesem Antrag darum, ob sie 30 oder 120 Sekunden vor der 
Aufzeichnung anfangen zu filmen. Diese Daten werden nicht nach Kalifornien geschickt 
und weiterverkauft, sondern von demokratisch legitimierten Institutionen in einer von der 
Stadtpolizei unabhängigen Institution gespeichert und nach 100 Tagen gelöscht. Ange-
sichts der wichtigen Vorteile, die mehr Kontext im Gerichtsverfahren und in der wissen-
schaftlichen Evaluation der Bodycam-Verordnung mit sich bringen, sind zwei Minuten 
mehr als gerechtfertigt. 
 
Res Marti (Grüne): Wir waren uns in der Kommission fast einig, dass klar geregelt wer-
den soll, wie lange die Vorlaufzeit der Bodycams sein soll. Die Vorlaufzeit soll klar defi-
niert und nicht zufällig oder geräteabhängig sein. Wir sind der Meinung, dass die Vor-
laufzeit zwar sinnvoll ist, aber möglichst kurz sein soll. Die Bodycam ist ein Einsatzmittel 
zur Deeskalation und ein Ersatzmittel für andere härtere Mittel. Beweissicherung ist nur 
ein Nebenprodukt der Bodycam und nicht der Grund, weshalb sie eingeführt werden. 
Eine solche Videoüberwachung soll nur möglichst eingeschränkt angewendet werden. 
Bis heute dachten wir, dass die AL und die SP auch dieser Meinung sind, offenbar hat 
sich das aber geändert. Ein privates Mobiltelefon trägt man in Unterschied zur Bodycam 
freiwillig mit sich und kann es auch zuhause lassen. In eine Personenkontrolle gerät 
man hingegen nicht freiwillig. Wir verstehen auch nicht ganz, weshalb die SP mit ihrem 
starken gewerkschaftlichen Hintergrund den Polizeiangehörigen eine Vorlaufzeit von 
zwei Minuten aufbrummen will. Die Polizeiangehörigen haben immer gesagt, dass sie 
Angst davor haben, dass auch private Gespräche im Fahrzeug vor der Kontrolle aufge-
nommen werden und dies zu personalrechtlichen Massnahmen führen könnte. Wir sind 
deshalb für die kurze Vorlaufzeit von 30 Sekunden. 
 
Andreas Egli (FDP): Der stadträtliche Vorschlag sieht vor, dass die Vorlaufzeit zwi-
schen 30 Sekunden und zwei Minuten liegt. Standardmässig waren die Geräte während 
der Testphase auf 30 Sekunden eingestellt. Es gab damit keine Probleme. Würden die 
30 Sekunden Vorlaufzeit für Beweiszwecke sich als für ein Verfahren schwierig erwei-
sen und könnte mit zusätzlichen zehn Sekunden das Material besser genutzt werden, 
darf daraus nicht resultieren, dass man einfach so viele Sekunden wie möglich auf-
nimmt. Die Lösung wäre, die Verordnung mit einer gewissen Offenheit zu belassen. 
Wichtig ist vor allem, dass die Instanzen, die die Kamera einsetzen und die, die von der 
Kamera betroffen sind, wissen, wie die Einstellung ist. Es wäre nicht sinnvoll, wenn wir 
aufgrund eines Gerichtsentscheids die gesamte Verordnung um zehn Sekunden Auf-
nahmezeit ändern müssten. Den Vertretern der SP-Mehrheit muss ich entgegenhalten, 
dass die Weisung nicht entsteht, damit die Studienleiter eine möglichst gute Studie ma-
chen können. Die Bodycams dienen einem realen Zweck für die Angehörigen des Poli-
zeicorps und für betroffene Personen aus unserer Bevölkerung. Es interessiert grund-
sätzlich nicht, ob die Vorlaufzeit hilfreich für die Studie ist oder nicht. Primär im Vorder-
grund stehen muss die Frage, wie es mit den Persönlichkeitsrechten der Personen aus-
sieht, die in diesen zwei Minuten aufgenommen werden. Ich will nicht, dass die Studien-
leitenden Aufnahmen zu sehen bekommen, in denen die Polizeikollegen über Eheprob-
leme aufgrund von Überstunden sprechen oder die Stelle zu hören bekommt, was der 
Kommandant für ein Clown ist. Ich kenne mich selbst und weiss, wie ich über vorge-
setzte Stellen spreche und ich kenne Polizistinnen und Polizisten und weiss, wie sie 
über vorgesetzte Stellen sprechen und dass man im Auto durchaus auch über Privates 
spricht. 30 Sekunden sind erstaunlich lange. Falls die FDP als Minderheit 2 im nachfol-
genden Wahlprozedere ausscheidet, wechseln wir zur Minderheit 1 und zur Maximal-
dauer von 30 Sekunden. 
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Weitere Wortmeldungen: 
 
Peter Anderegg (EVP): Auch wir sind der Meinung, dass eine solche Einstellung flexi-
bel von 30 Sekunden bis zwei Minuten gehandhabt werden sollte. Wir unterstützten des-
halb die Minderheit 2. Wir wissen noch nicht, was der geeignete Zeitraum ist. Es wird 
sich vielleicht im Laufe des Einsatzes der Kameras zeigen, ob zwei Minuten oder 30 Se-
kunden besser sind. Es macht deshalb Sinn, eine Offenheit zu behalten. Wir stimmen 
deshalb für die die Minderheit 2. Falls diese keine Mehrheit findet, wechseln wir zur 
Mehrheit, weil mehr Sekunden Aufzeichnung für die Polizeiangehörigen wie auch für die 
kontrollierten Personen eine grössere Rechtssicherheit ermöglicht. 
 
Sven Sobernheim (GLP): Wir möchten mit dieser Verordnung gleich lange Spiesse für 
die Kontrollierten und die Kontrollierenden schaffen. Für die Stadtpolizei sind 30 Sekun-
den ausreichend. Sie werden mit der Zeit auch ein Gespür entwickeln, wie schnell und 
in welchen Situationen sie die Bodycams einstellen müssen und zu welchem Zeitpunkt 
man die Aufnahme starten muss, damit man das ganze Verhalten inklusive der Vorlauf-
zeit des Betroffenen auf der Aufnahme hat. Wenn es aber um das gleiche Recht des 
Betroffenen geht, versteht dieser eben nicht im ersten Moment, dass es jetzt richtig und 
wichtig wäre, das Einstellen der Bodycam zu verlangen. Deshalb ist eine Vorlaufzeit von 
zwei Minuten gerechtfertigt und wichtig. Natürlich kann das im Einzelfall dazu führen, 
dass die Kameras Gespräche von Stadtpolizisten und Stadtpolizistinnen aus dem Ein-
satzwagen aufzeichnen. Wenn wir der Stadtpolizei in der Frage der IT-Security ver-
trauen sollen, habe ich auch genügend Vertrauen in die Stadtpolizei, dass sie differen-
zieren kann und ihren Mitarbeitenden ihr persönliches Gespräch nicht vorwirft. Stimmen 
Sie im Sinne der kontrolliert werdenden Person für die zwei Minuten, sodass wir mit der 
Verordnung gleich lange Spiesse schaffen können. 
 
 
Änderungsantrag 17 
Art. 12 Vorlaufaufnahme 
 
Die Mehrheit der SK SID/V beantragt folgende Änderung von Art. 12: 
 
Art. 12 Die Aufzeichnungsgeräte haben über eine Vorlaufzeit zwischen 30 Sekunden 
und von zwei Minuten zu verfügen. Diese Daten sind vom Gerät automatisch zu lö-
schen, sofern keine manuelle Auslösung der Aufzeichnung stattfindet. 
 
Die Minderheit 1 der SK SID/V beantragt folgende Änderung von Art. 12: 
 
Art. 12 Die Aufzeichnungsgeräte haben über eine Vorlaufzeit von zwischen 30 Sekun-
den und zwei Minuten zu verfügen. Diese Daten sind vom Gerät automatisch zu lö-
schen, sofern keine manuelle Auslösung der Aufzeichnung stattfindet. 
 
Die Minderheit 2 der SK SID/V beantrag Ablehnung der Änderungsanträge. 
 

Mehrheit: Severin Meier (SP), Referent; Präsident Pascal Lamprecht (SP), Simone Brander (SP), 
Heidi Egger (SP), Hans Jörg Käppeli (SP), Olivia Romanelli (AL), Sven Sobernheim 
(GLP) 

Minderheit 1: Res Marti (Grüne), Referent; Stephan Iten (SVP), Markus Knauss (Grüne), Derek Richter 
(SVP), 

Minderheit 2: Vizepräsident Andreas Egli (FDP), Referent; Dominique Zygmont (FDP) 
 
Abstimmung gemäss Art. 36 GeschO GR (gleichgeordnete Anträge): 
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Antrag Stadtrat/Minderheit 2    23 Stimmen 
 
Antrag Mehrheit    62 Stimmen 
 
Antrag Minderheit 1    30 Stimmen 
 
Total 115 Stimmen 
 
= absolutes Mehr   58 Stimmen 
 
Damit ist dem Antrag der Mehrheit zugestimmt. 
 
 
Antrag 18 
 
Kommissionsmehrheit/-minderheit:  
 
Sven Sobernheim (GLP): Die Mehrheit will auch hier, dass die Kompetenzen möglichst 
hoch in der Hierarchie angesiedelt werden. Es ist wichtig, dass der Stadtrat die Ausfüh-
rungsbestimmungen zur Kenntnis nimmt. Natürlich sind wir nicht so blauäugig, zu glau-
ben, dass sich die einzelnen Stadtratsmitglieder detailliert damit befassen und Ände-
rungsanträge im Stadtrat diskutieren. Es geht hier darum, dass der Stadtratsbeschluss 
und die Ausführungsbestimmung und Änderungen publiziert werden und dass wir eine 
möglichst breite Legitimation der Ausführungsbestimmung erreichen. 
 
Stephan Iten (SVP): Der Antrag ist nicht unmöglich. Man spürt aber ein gewisses Miss-
trauen von gewissen Ratsmitgliedern dem Sicherheitsdepartement gegenüber. Die Min-
derheit ist der Meinung, dass die Ausführungsbestimmungen beim Sicherheitsdeparte-
ment am richtigen Ort sind und dass das Kennzeichnen der Kamera und die Gewähr-
leistung der Datenintegrität nicht unbedingt vom ganzen Stadtrat bestimmt werden 
muss. 
 
 
Änderungsantrag 18 
Art. 13 Ausführungsbestimmungen 
 
Die Mehrheit der SK SID/V beantragt folgende Änderung von Art. 13: 
 
Art. 13 Die Vorsteherin oder der Vorsteher des Sicherheitsdepartements Der Stadtrat er-
lässt Ausführungsbestimmungen zu dieser Verordnung. Zu regeln sind insbesondere die 
Kennzeichnung Kamera führender Polizeiangehöriger und die Gewährleistung der Da-
tenintegrität, soweit dies nicht bereits mit den entsprechenden technischen Vorkehrun-
gen automatisch erfolgt. 
 
Die Minderheit der SK SID/V beantrag Ablehnung des Änderungsantrags. 
 

Mehrheit: Sven Sobernheim (GLP), Referent; Präsident Pascal Lamprecht (SP), Simone Brander 
(SP), Heidi Egger (SP), Hans Jörg Käppeli (SP), Markus Knauss (Grüne), Res Marti 
(Grüne), Severin Meier (SP), Olivia Romanelli (AL) 

Minderheit: Stephan Iten (SVP), Referent; Vizepräsident Andreas Egli (FDP), Derek Richter (SVP), 
Dominique Zygmont (FDP) 

 
Der Rat stimmt dem Antrag der Mehrheit mit 74 gegen 38 Stimmen (bei 0 Enthaltungen) 
zu. 
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Antrag 19 
 
Kommissionsmehrheit/-minderheit:  
 
Andreas Egli (FDP): Es ist immer grundsätzlich ein Anliegen der FDP, möglichst keine 
toten Gesetzesbuchstaben zu produzieren. Deshalb vertreten wir bereits seit langem 
das Anliegen der sogenannten Sunset-Klausel. Dabei habe ich die Vorstellung, dass ein 
Gesetz im Idealfall irgendwann einfach im Meer verschwimmt. Sollte aufgrund der Studi-
enresultate allseits und breit die Meinung aufkommen, die Geräte seien unsinnig, nicht 
mehr zeitgemäss und würden nicht helfen, sondern nur zu Krach führen, dann könnten 
alle durch Stillschweigen die Anwendung der Bodycams einfach verschwinden lassen. 
Wenn wir aber der Meinung sind, es gäbe Punkte, die man verändern müsste oder man 
die Bodycams weiterführen will, können wir das auch von Anfang an festlegen. Sind alle 
der Meinung, es braucht sie nicht, dann stirbt die Verordnung und muss nicht übermäs-
sig aufwändig beerdigt werden. In allen anderen Fällen wird es Vorstösse aus dem Rat 
oder eine Weisung des Stadtrats geben oder ein Polizeikommandant oder eine Polizei-
kommandantin wird dem zuständigen Vorsteher oder Vorsteherin auf die Füsse stehen 
und die Bodycams weiter fordern. Schlimmstenfalls reicht jemand aus dem Rat einen 
Antrag in den Gemeinderat ein, damit die Verordnung verlängert werden kann. Ich gebe 
zu, es ist nicht die allereinfachste Version einer Sunset-Klausel. Sie muss nämlich ver-
schiedene Bedürfnisse erfüllen und Zwecke ausschliessen. Wir wollten ausschliessen, 
dass nach einer langen Verhandlung und Diskussion und nachdem wir eine vernünftige 
und zustimmungswürdige Vorlage präsentieren können, irgendwelche Kräfte die Bo-
dycams nach geschlagener Schlacht einfach aus dem Verkehr ziehen können. Gleich-
zeitig musste sichergestellt werden, dass die Verordnung mindestens so lange gilt, wie 
ein solcher Studienauftrag braucht, bis er eingeleitet und ausgewertet ist und wir in der 
Kommission etwas dazu sagen können. Ausserdem wollen wir nicht, dass bei einem 
eingereichten Vorstoss oder einer Weisung des Stadtrats die Geräte zwar verfügbar 
sind, aber die gesetzliche Grundlage fehlt. All diese Anforderungen an die Sunset-Klau-
sel sind nach meinem Dafürhalten im zusätzlichen Artikel 15 inklusive der Marginalie 
Geltungsdauer verarbeitet. Wenn man der Verordnung eine weitere Lebensdauer gön-
nen will, muss nur irgendwer in diesem Rat die Hand heben und wir müssen auf den 
richtigen Knopf drücken. 
 
Stephan Iten (SVP): Es wäre die erste Verordnung mit einer Sunset-Klausel. Wenn 
keine neue Weisung gebracht wird, ist die Verordnung einfach vom Tisch. Geht sie ab-
sichtlich vergessen, ist die Verordnung vom Tisch. Eine befristete Verordnung ist nicht 
notwendig. Der Rat hat jederzeit die Möglichkeit mit Motionen und Anträgen Einfluss in 
die Verordnung zu nehmen. Wenn Ihnen die Verordnung nicht mehr passt und sie nur 
zu Reibereien führt, weshalb sollte man dann sechs Jahre warten, bis die Bodycams 
aufgelöst werden? Will man die Verordnung nicht mehr, kann man sie mit einer Motion 
beenden. Es gab einen wissenschaftlich begleiteten Pilotversuch und die Stadtpolizei 
unternahm mit dem Projekt PiuS viel, um heikle Themen bei Personenkontrollen zu ent-
schärfen. Mit der Sunset-Klausel will man mit der Lösung von allfälligen Problemen bis 
zum Ende, also sechs Jahre, warten und erst bei einer allfälligen neuen Weisung korri-
gieren, statt nach und nach zu korrigieren und Einfluss zu nehmen. Man darf nicht ver-
gessen, dass Investitionen geschützt werden sollen. Das nennt man Planungssicherheit. 
Wieso sollten Kameras entsorgt werden, statt vorher allfällige Probleme aus der Welt zu 
schaffen? Mittels Vorstössen haben wir genügend Möglichkeiten auf die Verordnung 
Einfluss zu nehmen, gleich wie das bei allen anderen Verordnungen auch der Fall ist. 
Die Sunset-Klausel ist also völlig überflüssig und schon gar nicht zielführend. Ich bin ge-
spannt, wie Sie auf die Sunset-Klausel bei der Parkkartenverordnung reagieren würden. 
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Weitere Wortmeldungen: 
 
Severin Meier (SP): Die SP-Fraktion steht Bodycams grundsätzlich skeptisch gegen-
über, ist jedoch der Ansicht, dass die vorliegende Verordnung stark verbessert wurde. 
Die Mehrheit der SP-Fraktion will den Bodycams deshalb eine Chance geben. Die soge-
nannte Sunset-Klausel oder auch Ausstiegsklausel in Artikel 15 begrenzt die Geltungs-
dauer der Verordnung auf sechs Jahre und erlaubt uns, der Verordnung zeitlich be-
grenzte Chancen zu geben. Die Geltungsdauer kann durch eine überwiesene Motion o-
der eine stadträtliche Weisung verlängert werden. In dieser Zeit soll die Bodycam-Ver-
ordnung einer Evaluation unterzogen werden. Darin soll zum Beispiel untersucht wer-
den, wie sich der Einsatz von Bodycams auf Gewalt gegen und von Polizeiangehörigen 
auswirkt. Ein weiterer wichtiger Punkt sind die Rückschlüsse auf allfälliges Racial Profi-
ling. Wir sind uns bewusst, dass es methodisch nicht ganz einfach ist, wissenschaftlich 
belastbare Aussage zu allfälligem Racial Profiling zu machen. Gleichzeitig bietet die wis-
senschaftliche Begleitung der Bodycam-Verordnung eine seltene Chance, relevante Da-
ten im Bereich von Racial Profiling zu analysieren. Ich wundere mich ein wenig, weshalb 
sich die SVP dagegen sträubt. Würde rauskommen, dass die Stadtpolizei in diesem Be-
reich gar kein Problem hat, ist das auch für sie gut. Sobald die wissenschaftliche Studie 
zur Umsetzung der Bodycam-Verordnung vorliegt, wird sich der Gemeinderat ein klare-
res Bild zum Nutzen der Bodycams in der Stadt Zürich machen. Es braucht deshalb 
eine Ausstiegsklausel in Kombination mit einer wissenschaftlichen Studie, um evaluie-
ren zu können, ob die Verordnung ihre Ziele erreicht. Die SP-Fraktion erachtet den An-
trag als zentral und bittet Sie deshalb, ihr zuzustimmen. 
 
Res Marti (Grüne): Wir sind üblicherweise relativ kritisch gegenüber Sunset-Klauseln. 
In diesem Fall sind wir aber für die Sunset-Klausel, und zwar aus dem Grund, weil wir 
sie als Verlängerung des Pilots sehen. Der Pilot führte nämlich zu nicht statistisch signi-
fikanten Ergebnissen. Man kann also nicht sagen, ob die Bodycams einen positiven o-
der negativen Effekt haben. Deshalb möchten wir dem Projekt Bodycams mit einem ver-
längerten Piloten noch eine Chance geben, um mehr Zahlen zu sammeln und damit 
auch ein klares Ergebnis über die Nützlichkeit zu erhalten. Deshalb unterstützen wir dir 
Sunset-Klausel. Auch bei der Parkkartenverordnung gibt es eine Sunset-Klausel. So 
steht im kantonalen Gesetz, dass es keine Blaue-Zonen-Parkplätze mehr gibt, wenn es 
sie nicht mehr braucht. 
 
Andreas Egli (FDP): Mir scheint es manchmal, als hätten gewisse Menschen im Rat 
eine kleine Obsession mit gewissen Begriffen. Racial Profiling höre ich bald ähnlich oft 
wie den Begriff Masseneinwanderungsinitiative. Beides ist nicht zielführend und beides 
ist auch nicht das brennende Problem, das unserer Gesellschaft in der Stadt Zürich hat. 
Es sind im wahrsten Sinne des Wortes auch etwas importiere Probleme. Wenn Stephan 
Iten (SVP) im Zusammenhang mit der Sunset-Klausel von Investitionsschutz spricht, 
weise ich darauf hin, dass die Kameras bereits angeschafft sind und die Investition als 
solche damit bereits getätigt ist. Ein weiterer Teil der Kosten besteht im Wesentlichen 
aus jährlichen Lizenzgebühren, die für die Nutzung der Kamera anfallen. Wenn die Sun-
set-Klausel eintritt und die Rechtsgrundlage beseitigen würde und wir es verpassen, ei-
nen Vorstoss einzureichen, mit dem die Bodycams weitergeführt werden können, ist das 
Ihr Problem. Über Geld müssen wir im Zusammenhang mit der Sunset-Klausel nicht 
sprechen. Die Sunset-Klausel ist in dieser Vorlage gut und auch andere Verordnungen 
hätten eine Sunset-Klausel verdient. 
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Änderungsantrag 19 
Neuer Art. 15 Geltungsdauer 
 
Die Mehrheit der SK SID/V beantragt folgenden neuen Art. 15: 
 
Art. 15 Diese Verordnung tritt 6 Jahre nach Inkrafttreten ausser Kraft, soweit zuvor nicht 
mittels Weisung des Stadtrats oder mittels gemeinderätlicher Motion eine Verlängerung, 
Anpassung oder Aufhebung dieser Verordnung beantragt wurde. Im Falle einer stadträt-
lichen Weisung oder einer überwiesenen Motion zu einer solchen Weisung verlängert 
sich die Geltungsdauer dieser Verordnung mindestens bis zu einem Sachentscheid des 
Gemeinderats über die entsprechende Weisung. 
 
Die Minderheit der SK SID/V beantrag Ablehnung des Änderungsantrags. 
 

Mehrheit: Vizepräsident Andreas Egli (FDP), Referent; Präsident Pascal Lamprecht (SP), Simone 
Brander (SP), Heidi Egger (SP), Hans Jörg Käppeli (SP), Markus Knauss (Grüne), Res 
Marti (Grüne), Severin Meier (SP), Sven Sobernheim (GLP), Dominique Zygmont (FDP) 

Minderheit: Stephan Iten (SVP), Referent; Derek Richter (SVP), Olivia Romanelli (AL) 
 
Der Rat stimmt dem Antrag der Mehrheit mit 92 gegen 23 Stimmen (bei 0 Enthaltungen) 
zu. 
 
 
Änderungsantrag, neue Dispositivziffer 2 
 
Die Mehrheit der SK SID/V beantragt folgende neue Dispositivziffer 2 (Der Antrag des 
Stadtrats wird zu Dispositivziffer 1): 
 
2. Der Einsatz der Bodycams im Rahmen dieser Verordnung wird wissenschaftlich be-

gleitet. Dabei sind insbesondere die Themen Gewalt an und von Polizeiangehörigen, 
der (de)eskalierende Effekt von Aufzeichnungen, Racial Profiling sowie personal-
rechtliche Verfahren und Folgen zu beleuchten. Hierzu wird ein Bericht durch von 
der Stadtpolizei unabhängige Studienleitende erstellt und spätestens per 31.03.2026 
direkt zuhanden der Spezialkommission Sicherheitsdepartement, Verkehr (SK 
SID/V) erstellt. Personalverbände, Kader, das Kommando der Stadtpolizei Zürich so-
wie das Sicherheitsdepartement ergänzen den Bericht innert Monatsfrist mit ihren 
Stellungnahmen. 

 
Die Minderheit der SK SID/V beantragt Ablehnung des Änderungsantrags. 
 

Mehrheit: Präsident Pascal Lamprecht (SP), Referent; Simone Brander (SP), Heidi Egger (SP), 
Hans Jörg Käppeli (SP), Markus Knauss (Grüne), Res Marti (Grüne), Severin Meier 
(SP), Beat Oberholzer (GLP) i. V. von Markus Merki (GLP) 

Minderheit: Stephan Iten (SVP), Referent; Vizepräsident Andreas Egli (FDP), Derek Richter (SVP), 
Olivia Romanelli (AL), Dominique Zygmont (FDP) 

 
Der Rat stimmt dem Antrag der Mehrheit mit 70 gegen 44 Stimmen (bei 0 Enthaltungen) 
zu. 
 
 
Die Detailberatung ist abgeschlossen. 
 
Die Vorlage wird stillschweigend an die Redaktionskommission (RedK) überwiesen. 
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Damit ist beschlossen: 
 
Die Verordnung über den Einsatz von Bodycams bei der Stadtpolizei ist durch die RedK 
zu überprüfen (Art. 38 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 64 Abs. 1 GeschO GR). Die 
Schlussabstimmung findet nach der Redaktionslesung statt. 
 
Verordnung über den Einsatz von Bodycams bei der Stadtpolizei 
 
vom … 

Der Gemeinderat, 
gestützt auf § 3 Abs. 2 Polizeiorganisationsgesetz vom 29. November 2004 (POG)1, § 8 Abs. 2 Gesetz über 
die Information und den Datenschutz vom 12. Februar 2007 (IDG)2 und nach Einsichtnahme in die Weisung 
des Stadtrats vom 21. November 20183,  

beschliesst: 
 

 I. Allgemeine Bestimmungen 
Gegenstand Art. 1 1 Diese Verordnung regelt den Einsatz mobiler, offen und körpernah getragener 

technischer Mittel zur Anfertigung von Video- und Audioaufnahmen (Bodycam) bei Anhal-
tungen oder Kontrollen von Privatpersonen durch die Stadtpolizei. 

 2 Der Einsatz von Bodycams bei strafbarem Verhalten richtet sich nach der Strafprozess-
ordnung (StPO)4. 

  
Zweck Art. 2 Der Einsatz von Bodycams dient: 

a. der präventiven Verhinderung gewalttätiger oder verbaler Übergriffe durch Privat-
personen oder Polizeiangehörige; 

b. der Dokumentation des Eskalationsverlaufs; 
c. der Dokumentation und der Überprüfung des Verhaltens der Beteiligten; 
d. der Dokumentation von Straftaten. 

  
 II. Besondere Bestimmungen 
 A. Einsatz Bodycam 
Einsatzraum Art. 3 1 Bodycams werden im öffentlich zugänglichen Raum eingesetzt, wo gewalttä-

tige oder verbale Übergriffe bereits begangen worden sind oder mit solchen zu rechnen 
ist. 

 2 Der Einsatz von Bodycams ist im unfriedlichen Ordnungsdienst nicht zulässig. 
 3 Die Vorsteherin oder der Vorsteher des Sicherheitsdepartements legt die Höchstzahl 

der Bodycams fest. Die Kommandantin oder der Kommandant der Stadtpolizei legt fest, 
welche Kommissariate der Stadtpolizei mit Bodycams ausgerüstet werden. 

  
Kennzeich-
nung 

Art. 4 1 Beim Einsatz von Bodycams sind kameraführende Polizeiangehörige in geeig-
neter Weise zu kennzeichnen.  

 2 Es ist zu gewährleisten, dass die Betroffenen eine laufende Aufzeichnung erkennen 
können. 

 3 Der verdeckte Einsatz von Bodycams ist nicht zulässig. 
  
Aufzeichnung 
a. durch die 
Stadtpolizei 

Art. 5 1 Die Stadtpolizei startet bei Anhaltungen oder Kontrollen von Privatpersonen die 
Aufzeichnung, wenn sie aufgrund der Umstände annehmen muss, dass: 
a. eine strafbare Handlung begangen wurde oder begangen werden könnte; oder  
b. eine physische oder verbale Eskalation unmittelbar bevorsteht. 

 2 Die Stadtpolizei kündigt betroffenen Privatpersonen die Aufzeichnung mündlich an. 

                                                
1 LS 551.1 
2 LS 170.4 
3 Begründung siehe STRB Nr. 967 vom 21. November 2018. 
4 vom 5. Oktober 2007, SR 312.0. 
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 3 Auf eine Ankündigung der Aufzeichnung kann verzichtet werden, wenn mutmasslich 
strafbare Handlungen bereits im Gang sind. Betroffene werden über die erfolgte Auf-
nahme möglichst rasch informiert. 

  
b. auf Veran-
lassung der 
betroffenen 
Privatperson 

Art. 6 1 Betroffene Privatpersonen können bei Anhaltungen oder Kontrollen den Start 
der Aufzeichnung von der Stadtpolizei verlangen. 

  
Aufnahme Art. 7 1 Die Stadtpolizei erfasst nach Möglichkeit und unter Berücksichtigung der Um-

stände den Kontakt zwischen den Polizeiangehörigen und den Privatpersonen ganzheit-
lich, damit deren Verhalten objektiv beurteilt werden kann.  

 2 Unbeteiligte Dritte sind möglichst nicht von den Aufnahmen zu erfassen. 
 3 Eine Verknüpfung oder Bearbeitung der laufenden Aufnahmen mit Gesichtserkennungs-

software und/oder polizeilichen Datensystemen ist nicht zulässig.  
  
Beendigung Art. 8 Die Stadtpolizei beendet die Aufzeichnung, wenn es die Zweckbestimmung ge-

mäss Art. 2 nicht mehr erfordert oder die Beteiligten beidseits der Beendigung zustim-
men. 

  
 B. Audio- und Videoaufnahmen  
Bearbeitung 
und Verwen-
dung  

Art. 9 1 Die Bearbeitung der Aufnahmen zur Ab- und Aufklärung strafbarer Handlun-
gen richtet sich nach dem Polizeigesetz5 und nach der Strafprozessordnung6. 

 2 Ausserhalb der Verfahren gemäss Abs. 1 richtet sich die Behandlung eines Gesuchs 
nach dem auf das jeweilige Verfahren anwendbaren Recht.  

 3 Im Rahmen von Beschwerdeverfahren können Betroffene und Beschwerdeinstanzen 
die Aufnahmen einsehen.  

 4 Wird ein Verfahren gemäss Abs. 1 – 3 eingeleitet, sind die Daten umgehend zu extra-
hieren. 

 5 Zwecks Weiterbildung und zu Studienzwecken können Aufnahmen anonymisiert extra-
hiert und verwendet werden. Die Vorsteherin bzw. der Vorsteher des Sicherheitsdepart-
ments benennt und ermächtigt eine von der Stadtpolizei unabhängige Stelle zur Aufberei-
tung von Daten zu diesen Zwecken. 

  
Löschung  Art. 10 Aufnahmen sind nach 100 Tagen automatisch zu löschen. Aufnahmen, die nach 

Art. 9 extrahiert wurden, sind nach dem auf das jeweilige Verfahren anwendbaren Recht 
zu löschen.  

  
Informationssi-
cherheit 

Art. 11 Das Sicherheitsdepartement stellt sicher, dass:  
a. die Aufzeichnungen im System bis zu ihrer Löschung gemäss Art. 10 Satz 1 in un-

veränderter Form verfügbar sind;  
b. die Extraktion der Aufzeichnungen ausschliesslich aus dem zentralen System er-

folgt;  
c. die Protokollierung sämtlicher Zugriffe auf die Aufnahmen im System erfolgt; 
d. die notwendigen Metadaten der Aufzeichnungen erfasst werden;  
e. die Aufzeichnungen der Aufnahmen an einem von der Stadtpolizei unabhängigen, 

externen und sicheren Speicherungsort aufbewahrt werden.  
  
Vorlaufauf-
nahme 

Art. 12 Die Aufzeichnungsgeräte haben über eine Vorlaufzeit von zwei Minuten zu ver-
fügen. Diese Daten sind vom Gerät automatisch zu löschen, sofern keine manuelle Aus-
lösung der Aufzeichnung stattfindet.  

  
 III. Schlussbestimmungen 
Ausführungs-
bestimmungen 

Art. 13 Der Stadtrat erlässt Ausführungsbestimmungen zu dieser Verordnung. Zu re-
geln sind insbesondere die Kennzeichnung Kamera führender Polizeiangehöriger und die 
Gewährleistung der Datenintegrität, soweit dies nicht bereits mit den entsprechenden 
technischen Vorkehrungen automatisch erfolgt.  

  

                                                
5 vom 23. April 2007, LS 550.1. 
6 vom 5. Oktober 2007, SR 312.0. 
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Inkrafttreten Art. 14 Der Stadtrat setzt diese Verordnung in Kraft. 
  
Geltungsdauer Art. 15 Diese Verordnung tritt 6 Jahre nach Inkrafttreten ausser Kraft, soweit zuvor nicht 

mittels Weisung des Stadtrats oder mittels gemeinderätlicher Motion eine Verlängerung, 
Anpassung oder Aufhebung dieser Verordnung beantragt wurde. Im Falle einer stadträtli-
chen Weisung oder einer überwiesenen Motion zu einer solchen Weisung verlängert sich 
die Geltungsdauer dieser Verordnung mindestens bis zu einem Sachentscheid des Ge-
meinderats über die entsprechende Weisung. 

 

 
 

3973. 2020/533 
Weisung vom 02.12.2020: 
Immobilien Stadt Zürich, Binzmühlestrasse 156, Neubau einer Wache Nord mit 
zentraler Einsatzlogistik für Schutz & Rettung Zürich, Objektkredit 

  
Antrag des Stadtrats 
 
Zuhanden der Gemeinde: 

Für den Neubau der Wache Nord mit zentraler Einsatzlogistik wird ein Objektkredit von 
Fr. 107 000 000.– bewilligt. Die Kreditsumme erhöht oder vermindert sich entsprechend 
der Änderung des Baukostenindexes zwischen der Aufstellung des Kostenvoranschlags 
(Preisstand 1. April 2020) und der Bauausführung. 
 
Referentin zur Vorstellung der Weisung / Kommissionsreferentin: 
 
Heidi Egger (SP): Für den Neubau der Wache Nord mit zentraler Einsatzlogistik wird 
ein Objektkredit von 107 Millionen Franken beantragt. Damit die Feuerwehr und der Ret-
tungsdienst auch in Zukunft in der ganzen Stadt Zürich schnell helfen können, hat 
Schutz & Rettung Zürich (SRZ) eine Standortstrategie ausgearbeitet. Im Norden, Wes-
ten und Osten der Stadt sollen neue Wachen für die Feuerwehr und Sanität gebaut wer-
den. Die Sanität umfasst den Rettungsdienst für Notfalleinsätze und den Transport für 
medizinisch stabile Patientinnen und Patienten. Die Wachen sollen in Zukunft auch 
Platz für die Milizfeuerwehr bieten. So können die Freiwilligen der Milizfeuerwehr mit 
den Leuten aus der Berufsfeuerwehr enger und besser zusammenarbeiten. In Zürich-
Nord geht es bei einem Notfall heute manchmal länger als zehn Minuten, bis Hilfe 
kommt. Damit kann die Zeitvorgabe für den Rettungsdienst und die Feuerwehr nicht ein-
gehalten werden. Um die Grundversorgung zu sichern, soll auf dem städtischen Areal 
an der Binzmühlestrasse 156 in Oerlikon die neue Wache Nord gebaut werden. Im Ge-
bäude wird auch die zentrale Einsatzlogistik ZEL zuhause sein. In der ZEL werden die 
Logistik und die Garagenbetriebe zusammengeführt und Spezialeinsatzmittel zentral ab-
gestellt. So können eine Anzahl von kleineren Depots aufgegeben und Fremdmieten ab-
gebaut werden. Die Baukosten des Wacheneubaus betragen 85 Millionen Franken. 
Dazu kommen Ausgaben von 6,7 Millionen Franken für die Altlastensanierung und 1,3 
Millionen Franken für eine Lichtsignalanlage mit Werkleitungen. Das alte Gebäude der 
Elektrizitätswerke (ewz) an der Binzmühlestrasse wird zusammen mit allen Fundamen-
ten der bereits ausser Betrieb genommenen Freiluftanlage zurückgebaut. Die elektro-
technischen Anlagen werden durch das ewz demontiert und entsorgt. Eine Bedarfslicht-
signalanlage stellt Blaulichtausfahrten in die Binzmühlestrasse sicher. Dies kommt inklu-
sive Reserven auf 107 Millionen Franken und wird als Objektkredit dem Gemeinderat 
beantragt. Die neue Wache Zürich-Nord mit ZEL soll auf dem südlichen Arealteil des 
Unterwerks Oerlikon an der Binzmühlestrasse realisiert werden. Das rund 6000 Quad-
ratmeter grosse Grundstück befindet sich im Verwaltungsvermögen des ewz. Eine 
Machbarkeitsstudie bestätigte, dass das Raumprogramm von SRZ, die Funktionalität 
der Betriebsabläufe, die direkte Ausfahrt für den Ersteinsatz auf die Binzmühlestrasse 
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und die benötigte Erdgeschossfläche auf dem Grundstück erfüllt werden können. Aus 
dem 2017 durchgeführten Projektwettbewerb wurde das Projekt «Mazinga» von Enz-
mann Fischer Partner AG, Zürich, weiterentwickelt. Das L-förmige Gebäude umfasst ge-
samthaft sieben Geschosse: Zwei Untergeschosse, das Erdgeschoss und vier Oberge-
schosse. Das eigentliche Zentrum des Neubaus ist die grosse Übungshalle, die unmit-
telbar an den Aussenbereich anschliesst. In den Untergeschossen werden Technik und 
Lagerräume, Abstellplätze für die Einsatzfahrzeuge und eine Wäscheanlage eingerich-
tet. Im Erdgeschoss befindet sich die Fahrzeughalle, eine Fahrzeugreparaturwerkstatt, 
die Warenanlieferung und im Aussenbereich eine Tankstelle. In den Obergeschossen 
werden Büro-, Aufenthalts- und Ruheräume, Lagerräume und eine Werkstatt angeord-
net. Der Verpflegungsbereich wird im vierten Obergeschoss realisiert. Der grosszügige 
Aussenbereich dient als Zufahrt-, Anlieferungs- und Manövrierfläche und kann als 
Übungsplatz genutzt werden. Für die Ausarbeitung von Bauprojekten bewilligte der Ge-
meinderat im September 2016 einen Projektierungskredit von 5,6 Millionen Franken. 
Beim Projektieren zeigte sich, dass die Anforderungen an das Gebäude deutlich höher 
sind als angenommen. Aus diesen Gründen beantragte der Stadtrat 2019 dem Gemein-
derat erfolgreich eine Erhöhung von 3,7 auf 9,3 Millionen Franken. Die Kostengrob-
schätzung ging dabei von Erstellungskosten von etwa 85 Millionen Franken plus 8 Milli-
onen Franken für die Altlastensanierung und die Lichtsignalanlage aus. Der jetzige Kre-
ditantrag entspricht den Erstellungskosten von 85 Millionen Franken für den Wacheneu-
bau. Die Kosten wurden gemäss einem Beschluss der Spezialkommission Sicherheits-
departement/Verkehr (SK SID/V) von einem externen Gutachter geprüft. Am 26. Sep-
tember 2021 soll das Geschäft der Gemeinde zur Abstimmung vorgelegt werden. Der 
Baustart soll im März 2022 und der Bezug im März 2025 sein. Die Kommission bean-
tragt Ihnen die Zustimmung zur Weisung. 
 
Weitere Wortmeldungen: 
 
Derek Richter (SVP): Auch die SVP sagt Ja zur Wache Nord. Es ist mir sehr bewusst, 
dass wir die Erhöhung des Projektierungskredits damals ablehnten – als Wink mit dem 
Zaunpfahl für die immer weiter ausufernden Kosten. Das Geschäft wird aufgrund der 
Kosten auch zwingend in eine Volksabstimmung gehen. Deshalb ist unser Entscheid, ob 
wir zustimmen, ablehnen oder uns enthalten eigentlich nicht entscheidend. Die Feuer-
wehr geniesst die höchste Reputation in der Stadt Zürich und unter normalen Umstän-
den würden dem Vorhaben über 90 Prozent zustimmen. In Anbetracht der exorbitanten 
Kosten kann man gespannt sein, ob die 90-Prozent-Marke wieder geknackt wird. Wir 
können froh sein, dass nicht die Planer und Planerinnen aus der Verwaltung Feuer lö-
schen und Menschen retten. Man muss wohl annehmen, dass gewisse Mitarbeiter die-
ser Stadt in der falschen Lohnklasse sind. Die Wache Nord kann man, ohne dass bis 
jetzt ein Stein auf einen anderen gelegt wurde, mit dem Berliner Flughafen oder dem 
Schiff Panta Rhei vergleichen. Ob zu viele Köche den Brei verderben, ist unbestimmt. 
Zu viele Dilettanten tun dies aber definitiv. Geht man einen Schritt zurück, fragt man 
sich, weshalb es die Wache Nord überhaupt braucht. Es gibt von der Gebäudeversiche-
rung einen Sachzwang. Sie fordert, dass unsere Rettungskräfte innerhalb von zehn Mi-
nuten vor Ort sein müssen. Auf der Isochronenkarte zeigt sich, dass die Zeitlimite in ge-
wissen Teilen der Stadt, wie in Leimbach, Schwamendingen oder Fluntern, nicht garan-
tiert werden kann. Dies liegt aber nicht am Personal bei der Feuerwehr oder an der Inf-
rastruktur. Die Einsatzkräfte sind nicht rechtzeitig vor Ort, weil die Stadt überfüllt ist und 
die Verkehrsinfrastruktur schlecht ist – und in Tendenz immer schlechter und ideologi-
siert wird. Es gibt immer mehr blockierte Strassen, einen Blitzkastenkrieg, immer mehr 
Kunstbauten auf den Strassen und die Strassen werden schmaler. Auch weigern sich 
gewisse Fahrzeuglenker bei videoüberwachten Ampeln bei Rot durchzufahren, obwohl 
hinter ihnen ein Rettungsfahrzeug steht, weil sie Angst vor dem wirtschaftlichen Exis-
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tenzverlust haben. Wir können einen knapp dreistelligen Betrag für eine neue Feuer-
wehrwache hinlegen. Wenn es so weitergeht mit unserer Infrastruktur werden wir alle 
zwei Kilometer eine Wache hinstellen können, ohne dass man schneller am Einsatzort 
ist. Die SVP stimmt der Wache zu, die Überzeugung hält sich aber in Grenzen. 
 
Markus Merki (GLP): Wir haben die Wachestrategie und die Forderung der Gebäude-
versicherung, die die zehn Minuten Einsatzzeit fordert und die wir momentan in Zürich-
Nord nicht einhalten können. Es steht für uns ausser Frage, dass wir der Wache grund-
sätzlich zustimmen. Wir sind aber mit den Kostenüberschreitungen, die es bereits in der 
Projektierung gab, nicht einverstanden und sind auch nicht sicher, ob wir nicht in zwei, 
drei Jahren eine weitere Weisung auf dem Tisch haben werden, weil es zu weiteren 
Kostenüberschreitungen kommen wird. Das ist keine Kritik an der Feuerwehr, sondern 
am Hochbaudepartement. Wir fordern, dass in diesem Projekt, aber auch bei der Wache 
Süd ein grösseres Augenmerk auf die Kosten gelegt wird. Wir sagen heute mit einem 
Murren Ja zur Weisung. Es sind hohe Kosten und es bleibt ein ungutes Gefühl, ob man 
mit den beantragten 107 Millionen Franken das Gebäude auch wirklich übernehmen 
kann und nicht wieder mit Mehrkosten rechnen muss. 
 
Andreas Egli (FDP): Das Projekt war mit einem Projektierungskredit von 5,6 Millionen 
Franken bereits in der Kommission, jetzt wird ein Kredit über 107 Millionen Franken be-
antragt. Eine Machbarkeitsstudie ging von einem Betrag in Höhe von 48 Millionen Fran-
ken aus. In der Zwischenzeit zeigte sich, dass die damalige Kostenschätzung völlig am 
untersten Ende lag und man diverses schlicht nicht berücksichtigt hatte. Dieses Bild 
zeigt sich auch in weiteren Projekten im Zusammenhang mit den Neubauten der Feuer-
wehr. Die Bauten werden deutlich teurer und die Kosten in verschiedenen Bereichen 
steigen massiv an. Das war mit ein Grund, weshalb wir die vor einem Jahr diskutierte 
Strategie der Feuerwehr ablehnen mussten. Es entsteht bei uns ein ungutes Gefühl, 
wenn ständig Mehrkosten entstehen, man aber in keiner Art und Weise irgendwie die 
bisherige Strategie, die im Nachhinein gesehen selbstverständlich von anderen Kosten 
ausging, ohne Reflexion und Prüfung von Alternativen fortsetzt. Auch hier haben wir das 
Problem der Kostensteigerung. Sie ist durch Fehleinschätzungen und Fehlkalkulationen 
des für den Bau zuständigen Hochbaudepartements passiert. Die Fehler und Fehlein-
schätzungen wurden eingestanden. Das ehrt die entsprechenden Mitarbeitenden und 
ich würde mich davor hüten, den Mitarbeitenden Inkompetenz vorzuwerfen. Fakt ist 
aber, dass man mit falschen Beratern und falschen Informationen geplant hat und da-
rauf basierend die Strategie, die die Feuerwehr fährt, weitergeführt wird. Das zuständige 
Sicherheitsdepartement hält trotz allem an dieser Strategie fest. Die Kostensteigerungen 
resultieren aus der Lage und der geringen Grösse des Baugrundstücks. Damit verbun-
den gibt es eine intensive Ausnutzung, was insgesamt zu einer teuren Bauweise führt. 
Wir diskutierten in der Kommission das Grundwasser und den knappen Platz, die Wahl 
des Standorts war aber bereits vor der Kostensteigerung bekannt und es hätte klar sein 
müssen, dass die Kosten höher ausfallen. In der Zwischenzeit stehen die Pläne: die 
Feuerwehr braucht den Stützpunkt, die Planung ist weit fortgeschritten und es ergibt we-
nig Sinn, jetzt in der Logistik nochmals bei null anzufangen. Pascal Lamprechts (SP) 
Schwiegervater soll gesagt haben, dass Projekte der Feuerwehr und des Fussballs nicht 
abgelehnt werden sollen. Wir bleiben in der Enthaltung und ich bin gespannt, ob ich bei 
uns in der Delegiertenversammlung auch unsere Mitglieder davon überzeugen kann, 
dass das Projekt nicht einfach eine Blankovollmachtzustimmung verdient, sondern man 
mit einer Enthaltung politisch eine Haltung vertreten kann. Mit unserer Enthaltung brin-
gen wir den Vorbehalt gegenüber der Kostensteigerung des Projekts zum Ausdruck. 
 
Rolf Müller (SVP): Als ehemaliger Abteilungskommandant Brand der Milizfeuerwehr ist 
es für mich persönlich wichtig, ein kurzes Votum zum Objektkredit zu halten. In mehre-
ren Ernstfalleinsätzen erlebte ich selbst die Problematik bezüglich der Einhaltung der 
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Ausrückzeiten der Berufsfeuerwehr. Ich bin deshalb froh, dass SRZ die Standortstrate-
gie vorantreibt. Die Berufs- und die Milizfeuerwehr verfügen heute über die gleiche Aus-
bildung und das gleiche Einsatzmaterial. Mit dem Bau der neuen Wache Nord kann die 
Zusammenarbeit der Berufsfeuerwehr und der Milizfeuerwehr verbessert werden. So 
steht SRZ bei einem Ereignis auch mehr Personal zur Verfügung. Bei jedem Einsatz, ob 
Feuer oder Sanität, zählt jede Minute. 
 
Namens des Stadtrats nimmt der Vorsteher des Hochbaudepartements Stellung. 
 
STR André Odermatt: Sie erinnern sich sicher an die sehr hitzige Debatte vor rund 
zwei Jahren, als im Zuge der Projektierung erkannt wurde, dass die Kosten für die Wa-
che Nord höher ausfallen als ursprünglich angenommen. Dies passierte vor allem auf-
grund eines Fehlers in den Berechnungsgrundlagen. Man brachte sofort eine neue Wei-
sung und legte die Fehler transparent auf den Tisch. So unerfreulich die hohen Erstel-
lungskosten sind, so nötig und sinnvoll sind die Investitionen für eine funktionstüchtige 
zukunftsfähige Wache. Sie kennen den Ausdruck: «Im Notfall zählt jede Minute». Das ist 
gerade in Zürich-Nord absolut notwendig, weil dort die Zeiten nicht eingehalten werden 
können. Zürich-Nord wird sich noch weiter entwickeln. Die Wache Nord ist ein wichtiges 
Puzzleteil in der Standortstrategie von SRZ. STR Karin Rykart Sutter und ich verspra-
chen in der Debatte zur Erhöhung des Projektierungskredits, dass die Kosten nicht mehr 
weiter anwachsen werden. Dieses Versprechen haben wir eingehalten. Die Baukosten 
liegen im vorliegenden Projekt bei 85 Millionen Franken. Das ist auch der Kostenrah-
men, den wir 2019 prognostizierten. Die Kommission liess die Kosten durch einen exter-
nen Gutachter plausibilisieren. Für das Endresultat sind die Kosten absolut gerechtfer-
tigt und stehen auf einer sicheren Basis. Ich bin überzeugt, dass wir bei Annahme in der 
Volksabstimmung nicht mehr über dieses Projekt debattieren müssen. Es ist unbestrit-
ten, dass wir die Wache Nord und die zentrale Einsatzlogistik im wachsenden Norden 
der Stadt voll funktionstüchtig brauchen. 
 
Schlussabstimmung 
 
Die SK SID/V beantragt Zustimmung zum Antrag des Stadtrats. 
 

Zustimmung: Heidi Egger (SP), Referentin; Präsident Pascal Lamprecht (SP), Simone Brander (SP),  
Stephan Iten (SVP), Hans Jörg Käppeli (SP), Markus Knauss (Grüne), Res Marti 
(Grüne), Severin Meier (SP), Derek Richter (SVP), Olivia Romanelli (AL)  

Enthaltung: Vizepräsident Andreas Egli (FDP), Beat Oberholzer (GLP) i. V. von Markus Merki (GLP),  
Dominique Zygmont (FDP) 

 
Abstimmung gemäss Art. 43bis Abs. 2 Gemeindeordnung (Ausgabenbremse): 
 
Der Rat stimmt dem Antrag der SK SID/V mit 86 gegen 0 Stimmen (bei 24 Enthaltun-
gen) zu. Somit ist das Quorum von 63 Stimmen für die Ausgabenbremse erreicht.  
 
 
Damit ist in Übereinstimmung mit dem Stadtrat beschlossen: 
 
Zuhanden der Gemeinde: 

Für den Neubau der Wache Nord mit zentraler Einsatzlogistik wird ein Objektkredit von 
Fr. 107 000 000.– bewilligt. Die Kreditsumme erhöht oder vermindert sich entsprechend 
der Änderung des Baukostenindexes zwischen der Aufstellung des Kostenvoranschlags 
(Preisstand 1. April 2020) und der Bauausführung. 
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Mitteilung an den Stadtrat und amtliche Publikation am 2. Juni 2021 gemäss Art. 10 der 
Gemeindeordnung 

 
 

3974. 2020/525 
Weisung vom 25.11.2020: 
Amt für Städtebau, BZO-Teilrevision, Zonenplanänderung «Im Isengrind», Zürich- 
Affoltern, Kreis 11 

  
Antrag des Stadtrats 
 
1. Der Zonenplan wird gemäss Beilagen (Zonenplan und Erläuterungsbericht, alle da-

tiert vom 20. November 2020) geändert.  
2. Der Stadtrat wird ermächtigt, Änderungen an der Festsetzung in eigener Zuständig-

keit vorzunehmen, sofern sich diese als Folge von Rechtsmittelentscheiden oder im 
Genehmigungsverfahren als notwendig erweisen. Solche Beschlüsse sind im Städti-
schen Amtsblatt und im Amtsblatt des Kantons Zürich sowie in der Amtlichen Samm-
lung zu veröffentlichen.  

3. Der Stadtrat setzt die Änderung gemäss Ziffer 1 nach Genehmigung durch die zu-
ständige Direktion in Kraft.  

Unter Ausschluss des Referendums:  
4. Vom Erläuterungsbericht nach Art. 47 RPV (Beilage, datiert 20. November 2020) 

wird Kenntnis genommen. 
 
Referentin zur Vorstellung der Weisung / Kommissionsreferentin:  
 
Dr. Ann-Catherine Nabholz (GLP): Vor einem Jahr bewilligte der Gemeinderat einstim-
mig mit der Weisung GR Nr. 2019/454 einen Projektierungskredit für die Durchführung 
eines Projektwettbewerbs für ein neues Schulhaus. Schulraumtechnisch scheint die 
Ausgangslage klar zu sein. Gemäss Fachstelle Schulraumplanung geht man davon aus, 
dass ab dem Schuljahr 2025/2026 insgesamt 93 Schulklassen im Schulkreis Glatttal ge-
führt werden müssen. Im Vergleich zu den heutigen Schulraumkapazitäten ist dies ein 
Plus von 16 Klassen. Man entschied sich deshalb, auf die städtischen Landreserven ne-
ben der Primarschule Im Isengrind eine neue Sekundarschule zu bauen, die Platz für 
achtzehn Klassen, zwei Sekundarklassen der Heilpädagogischen Schule, ergänzende 
Räume für die Primarschule, eine Doppelsporthalle und Aussenanlagen bietet. Damit 
die geplante Schulanlage realisiert werden kann, ist eine Zonenplanänderung notwen-
dig. Die städtische Landreserve von 5627 Quadratmetern ist aktuell einer Wohnzone 
W4 mit einem Wohnanteil von 75 Prozent zugewiesen. Ein Schulhaus in dieser Zone ist 
planungsrechtlich nicht möglich. Deshalb soll das Gebiet mit dieser Weisung einer Zone 
für öffentliche Bauten und Anlagen – einer Oe4F – zugewiesen werden. Die Zonen-
planänderung lag im Sommer 2020 öffentlich auf und führte zu keinen Einwendungen. 
Parallel zur öffentlichen Auflage reichte man den Entwurf der Zonenplanänderung dem 
Kanton zur Vorprüfung ein, der diesen als genehmigungsfähig einstufte. Er erkennt so-
wohl die Notwendigkeit und die Dringlichkeit der Schulraumerweiterung auch mit Blick 
auf die gewünschte Siedlungsentwicklung nach Innen. Die Spezialkommission Hoch-
baudepartement/Stadtentwicklung (SK HBD/SE) beschäftigte sich mit verschiedenen 
Fragen. So nahm sie beispielsweise zur Kenntnis, dass durch die Zonenplanänderung 
eine Mehrausnützung von zehn Prozent ermöglicht wird, da in der Bauzone W4 eine 
Ausnützungsziffer von 120 Prozent und in der Oe4F eine Ausnützungsziffer von 130 
Prozent möglich ist. Weil die neu als zulässig definierte Nutzung aber stark einge-
schränkt ist und auch nicht kommerzieller Natur ist, entsteht kein Planungsmehrwert und 
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damit keine Notwendigkeit für einen Ausgleich. Im Weiteren nehmen wir den Erläute-
rungsbericht nach Artikel 47 Raumplanungsverordnung (RPV) zur Kenntnis. Daraus 
geht hervor, dass die Fachplanung Hitzeminderung als ganz wichtiger Bestandteil im 
Projektwettbewerb einfloss. Das Siegerprojekt, das die vielfältigen Anforderungen hin-
sichtlich Nutzung und Klimaanpassung erfüllt, liegt bereits vor, ist aber nicht Teil der vor-
liegenden Weisung. Schliesslich beschäftigte sich die Kommission auch noch mit den 
Familiengärten, die aktuell auf der Parzelle sind. Uns wurde mitgeteilt, dass die Absicht 
besteht, ein Konzept für einen Ersatz zu entwickeln. In der Kommission kamen Fragen 
auf, wie man die 130 Prozent Ausnützung gegenüber der 120 Prozent Ausnützungszif-
fer auf benachbarten Zellen ausgleichen kann. Die Bürgerlichen werden dazu einen Vor-
stoss einreichen, für die gleichzeitige Behandlung war es leider zu spät. Die Kommis-
sion folgt einstimmig dem Antrag des Stadtrats, wonach die Zonenplanung gemäss Bei-
lage geändert wird. Wir geben dem Stadtrat die Ermächtigung, Änderungen in eigener 
Zuständigkeit vorzunehmen, sofern sie sich als Folge von Rechtsmittelentscheiden als 
notwendig erweisen und schliesslich nehmen wir mit dem Dispositivpunkt 4 den Erläute-
rungsbericht nach Artikel 47 RPV zur Kenntnis. 
 
 
Schlussabstimmung über die Dispositivziffern 1–3 
 
Die SK HBD/SE beantragt Zustimmung zu den Dispositivziffern 1–3. 
 

Zustimmung: Präsidentin Dr. Ann-Catherine Nabholz (GLP), Referentin; Vizepräsidentin Brigitte Fürer 
(Grüne), Reto Brüesch (SVP), Marco Denoth (SP), Dr. Mathias Egloff (SP), Emanuel 
Eugster (SVP), Nicole Giger (SP), Patrick Hadi Huber (SP), Sabine Koch (FDP),  
Dr. Christian Monn (GLP), Cathrine Pauli (FDP), Jürg Rauser (Grüne) 

Enthaltung: Andrea Leitner Verhoeven (AL) 
 
Der Rat stimmt dem Antrag der SK HBD/SE mit 104 gegen 0 Stimmen (bei 0 Enthaltun-
gen) zu. 
 
 
Schlussabstimmung über die Dispositivziffer 4 
 
Die SK HBD/SE beantragt Zustimmung zur Dispositivziffer 4. 
 

Zustimmung: Präsidentin Dr. Ann-Catherine Nabholz (GLP), Referentin; Vizepräsidentin Brigitte Fürer 
(Grüne), Reto Brüesch (SVP), Marco Denoth (SP), Dr. Mathias Egloff (SP), Emanuel 
Eugster (SVP), Nicole Giger (SP), Patrick Hadi Huber (SP), Sabine Koch (FDP),  
Dr. Christian Monn (GLP), Cathrine Pauli (FDP), Jürg Rauser (Grüne) 

Enthaltung: Andrea Leitner Verhoeven (AL) 
 
Der Rat stimmt dem Antrag der SK HBD/SE mit 104 gegen 0 Stimmen (bei 0 Enthaltun-
gen) zu. 
 
 
Damit ist in Übereinstimmung mit dem Stadtrat beschlossen: 
 
1. Der Zonenplan wird gemäss Beilagen (Zonenplan und Erläuterungsbericht, alle da-

tiert vom 20. November 2020) geändert.  
2. Der Stadtrat wird ermächtigt, Änderungen an der Festsetzung in eigener Zuständig-

keit vorzunehmen, sofern sich diese als Folge von Rechtsmittelentscheiden oder im 
Genehmigungsverfahren als notwendig erweisen. Solche Beschlüsse sind im Städti-
schen Amtsblatt und im Amtsblatt des Kantons Zürich sowie in der Amtlichen Samm-
lung zu veröffentlichen.  
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3. Der Stadtrat setzt die Änderung gemäss Ziffer 1 nach Genehmigung durch die zu-
ständige Direktion in Kraft.  

Unter Ausschluss des Referendums:  
4. Vom Erläuterungsbericht nach Art. 47 RPV (Beilage, datiert 20. November 2020) 

wird Kenntnis genommen.   
 
Mitteilung an den Stadtrat und amtliche Publikation am 2. Juni 2021 gemäss Art. 12 der 
Gemeindeordnung (Ablauf der Referendumsfrist: 2. August 2021) 

 
 
3975. 2020/537 

Weisung vom 02.12.2020: 
Amt für Städtebau, Teilrevision Bau- und Zonenordnung, Änderung der Bauord-
nung «Kommunaler Mehrwertausgleich» 

  
Antrag des Stadtrats 
 
1. Die Bauordnung wird gemäss Beilage vom 2. Dezember 2020 geändert.  
2. Der Stadtrat wird ermächtigt, Änderungen an den Festsetzungen in eigener Zustän-

digkeit vorzunehmen, sofern sich diese als Folge von Rechtsmittelentscheiden oder 
im Genehmigungsverfahren als notwendig erweisen. Solche Beschlüsse sind im 
Städtischen Amtsblatt und im Amtsblatt des Kantons Zürich sowie in der Amtlichen 
Sammlung zu veröffentlichen. 

3. Der Stadtrat setzt die Änderungen nach Genehmigung durch die kantonale Instanz in 
Kraft. 

Unter Ausschluss des Referendums: 
4. Vom Erläuterungsbericht nach Art. 47 RPV, datiert vom 26. Oktober 2020, wird 

Kenntnis genommen. 
 
Referent zur Vorstellung der Weisung / Kommissionsreferent Schlussabstimmung:  
 
Marco Denoth (SP): In der Weisung wird gesagt, dass die Kosten der Verdichtung nicht 
zu Lasten der öffentlichen Hand, also des Steuerzahlers, gehen sollen. Die Stadt schöpft 
bereits jetzt mit dem Instrument von städtebaulichen Verträgen einen planerischen Mehr-
wert ab und setzt Geld jeweils im näheren Umfeld der Planung ein. Ein Mehrwert ent-
steht, wenn eine Nutzung über der Regelbauweise gewährt wird, in Form von BZO-Revi-
sionen, Sonderbauvorschriften und Gestaltungsplänen. Dies erfolgt aktuell immer in ko-
operativer Planung zusammen mit der Grundeigentümerschaft. Seit dem 1. Januar 2021 
ist das kantonale Mehrwertausgleichsgesetz (MAG) in Kraft. Mit diesem Gesetz und der 
dazugehörigen Verordnung wurde die Grundlage für die vorliegende Teilrevision ge-
schaffen und wir sind sehr froh, dass der Vorsteher des Hochbaudepartements zeitnah 
eine Vorlage zu diesem Thema in den Gemeinderat brachte. Dies ist insofern gut, weil 
bis zur Inkraftsetzung der Teilrevision keine weiteren städtebaulichen Verträge abge-
schlossen werden können. Städtebauliche Verträge sollen aber weiterhin ein Mittel der 
kooperativen Planung sein, denn sie generieren einen Mehrwert für die Grundeigentü-
merschaft, aber auch für die Stadt. Die eigentliche Teilrevision ist inhaltlich sehr kurz und 
bündig. Es geht um zwei neue Artikel, den Artikel 81 d und 81 e in der Bau- und Zonen-
ordnung (BZO). Im Artikel 81 d wird aufgrund des Mehrwertausgleichsgesetzes und sei-
ner Verordnung eine Freifläche von 1200 Quadratmetern und ein Abgabesatz von 40 
Prozent festgesetzt. Im Artikel 81 e wird definiert, dass die Erträge aus dem Mehrwert-
ausgleich einem kommunalen Mehrwertausgleichfonds zugeführt werden sollen. Der 
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Stadtrat folgt damit vollständig der Mustervorschrift des Kantons. Im MAG wird den Ge-
meinden vorgeschrieben, eine Freifläche zu definieren. Diese muss zwischen 1200 und 
2000 Quadratmeter betragen. Kleinere Grundstücke sind grundsätzlich von einer Mehr-
wertabgabe befreit. Ausnahme ist, wenn der tatsächliche Mehrwert den Betrag von 
250 000 Franken überschreitet. In diesem Fall müssen die Grundeigentümerinnen und 
Grundeigentümer auch bei kleinen Parzellen eine Abgabe leisten. Bei den Freiflächen 
setzen wir in der Revision die kleinstmögliche Fläche von 1200 Quadratmetern fest. Das 
wurde auch in der Kommission nicht weiter bestritten. Die Stadt muss durch die Verdich-
tung erhebliche Investitionen tätigen und tragen. Deshalb ist es aus unserer Sicht ge-
rechtfertigt, dass die Stadt den höchstzulässigen Satz von 40 Prozent in der BZO fest-
schreibt. Dazu gibt es aber einen Minderheitsantrag. Die Abgaben werden einem Fonds 
zugeführt, der ein Reglement benötigt, das aber nicht Gegenstand dieser Vorlage ist. 
Dafür wird es eine separate Weisung geben. Im Reglement werden die Ziele der Bezüge 
und Investitionen aus dem Fonds geregelt. Wenn die ersten Bezüge aus dem Mehr-
wertabgabefonds geleistet werden müssen, muss das Reglement in Kraft sein. 
 
Kommissionsminderheit/-mehrheit Änderungsantrag:  
 
Emanuel Eugster (SVP): Preisgünstiges Wohnen und Arbeiten ist für viele Personen in 
Zürich ein zentrales Thema. Verschiedene politische Vorstösse sowie die Annahme des 
wohnpolitischen Grundsatzartikels «Bezahlbare Wohnungen für Zürich» im Jahr 2011 
und das Planungs- und Baugesetz (PBG) im Jahr 2014 dokumentieren, dass gegenwär-
tig in weiten Teilen der Bevölkerung eine Unzufriedenheit über die Verfügbarkeit von 
günstigem Wohnraum existiert. Durch zusätzliche hohe Abgaben von 40 Prozent bei 
Auf- und Umzonungen werden die Baukosten unnötig verteuert. Unweigerlich werden so 
auch die Mieten teurer, auch wenn immer das Gegenteil behauptet wird. Nach dem MAG 
wird die Höhe des Abgabesatzes in erster Linie als raumplanerisches Instrument für die 
Siedlungsentwicklung nach Innen dargestellt. Genau dieser Punkt soll auch für die Be-
stimmung des Abgabesatzes massgebend sein und nicht der Ertrag für die Gemeinde. 
Vielmehr sollte die Stadt sich daran orientieren, auch die Anliegen der Eigentümer aktiv 
zu unterstützen und preisgünstigen Wohnungsraum generell zu fördern. Somit wäre es 
angebracht, auch den preisgünstigen Wohn- und Gewerbebau von privaten Eigentümern 
zu fördern und zu unterstützen, so dass es mehr bezahlbare Wohnungen in Zürich gibt. 
Die SVP wird sich mit allen Mitteln für sämtliche Interessen der ganzen Bevölkerung ein-
setzen. Damit man eine Durchmischung der unterschiedlichen Lebensstile anstreben 
kann, muss die Stadt auch weiterhin für private Eigentümer und Investoren aktiv sein. 
Wir stellen deshalb den Antrag auf eine Senkung auf das gesetzliche Minimum von 20 
Prozent und enthalten uns in der Schlussabstimmung über die Dispositivziffern 1–3. 
 
Marco Denoth (SP): Gerade diese Woche brüstete sich die neue Stadtratskandidatin 
der FDP in einem Interview damit, dass sie am runden Tisch wesentlich am MAG mitge-
arbeitet hat. Ich glaube, das waren sehr harte Verhandlungen und wir von der linken 
Seite waren am Schluss sehr überrascht und erfreut, dass die Möglichkeit eines Abgabe-
satzes von 40 Prozent im Gesetz steht. Natürlich wäre mehr besser und nötig gewesen. 
Aus diesem Grund ist es auch klar, weshalb die Mehrheit der Kommission bei den 40 
Prozent bleiben möchte. Ich finde es schade, dass die FDP, die offensichtlich an vor-
derster Front am MAG mitgearbeitet hat, die Notwendigkeit nicht sieht und in der Stadt 
nicht den Höchstsatz in die BZO schreiben will. Es geht um Mehrwert für die Grundei-
gentümerschaft, aber auch für die Stadt. Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer 
können so mehr Ausnützung konsumieren und generieren dadurch auch für die Stadt ei-
nen massiven Mehrgewinn. Eigentlich ist es ein Hohn, dass die Mehrwertausnützung 
bisher gratis war. Wenn das Umgekehrte passiert – eine Auslosung oder eine Abzonung 
– muss die Stadt oder die Gemeinde den Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern 
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eine Entschädigung zahlen. So wurden mit ganz einfachen Baugesetzänderungen einfa-
che Menschen über Nacht zu Millionärinnen und Millionären. Das mit dem MAG ein we-
nig mehr Gerechtigkeit geschaffen wird, ist sehr sinnvoll und gut. Es erstaunt mich ein 
wenig, dass die SVP beim Minderheitsantrag über den preisgünstigen Wohnbau spricht. 
Es geht hier nämlich um grosse börsenkotierte Immobilienfirmen, die über Auf- und Um-
zonungen grosse Profite machen. Bei diesen kann man einen Mehrwert abnehmen zu 
Gunsten der Stadt, die sehr viel leisten muss, dass sie überhaupt einen solchen wertvol-
len Boden in der Stadt besitzt, der durch Aufzonungen noch wertvoller wird. So eine Ab-
gabe ist absolut gerechtfertigt. Die Stadt braucht das Geld, weil sie grosse Investitionen 
tragen muss. Verdichtung zieht ein Bevölkerungswachstum nach sich und die Stadt 
muss für die Verdichtung eine gewisse Infrastruktur bereitstellen. Dafür braucht es Geld 
und deshalb ist der Mehrwertausgleich absolut gerechtfertigt. 
 
Weitere Wortmeldungen: 
 
Dr. Ann-Catherine Nabholz (GLP): Die GLP unterstützt den Grundsatz, dass ein Pla-
nungsmehrwert, der ohne Leistung des Eigentümers entsteht, nicht als ein unverdientes 
Einkommen an den Eigentümer zurückfliessen soll, sondern der Gewinn gemeinwohlori-
entiert für eine nachhaltige Stadtentwicklung eingesetzt werden soll. Angesichts der 
durch das Stadtwachstum entstehenden Herausforderungen erachten wir den Mehrwert-
ausgleich als einen elementaren Baustein für die Mitfinanzierung von öffentlichen Aufga-
ben, die im Zusammenhang mit der angestrebten Innenentwicklung entstehen. Durch 
das ausbalancierte Miteinander zwischen privaten Eigentümern und öffentlicher Hand 
stellen wir sicher, dass Zürich nicht nur seine Qualitäten als Wohn- und Arbeitsort si-
chert, sondern auch in Zukunft neuen attraktiven Lebensraum gestalten kann. Wir unter-
stützten bereits vor Inkraftsetzung des MAG die Bemühungen des Stadtrats bei Aufzo-
nungen einen Mehrwertausgleich vertraglich auszuhandeln. Konsequenterweise unter-
stützen wir auch diese Weisung, die die rechtlichen Grundlagen für eine Erhebung einer 
Mehrwertabgabe auf kommunaler Ebene schafft. Dabei teilen wir auch die Meinung, 
dass ein Abgabesatz von 40 Prozent angemessen ist, genauso wie wir in der Vergan-
genheit auch bereits den Abgabesatz von 50 Prozent im Rahmen von städtebaulichen 
Verträgen unterstützt haben. Den Kürzungsantrag der SVP auf 20 Prozent erachten wir 
im Vergleich zur etablieren Praxis von städtebaulichen Verträgen mit 50 Prozent als un-
verhältnismässig. Schliesslich begrüssen wir auch die Ankündigung, dass weiterhin zwei 
Wege zur Erhebung des Mehrwertausgleichs zur Verfügung stehen sollen; einerseits 
über einen Beitrag im Mehrwertausgleichfonds oder über einen städtebaulichen Vertrag. 
Die städtebaulichen Verträge ermöglichen projektorientierte Lösungen, während die Ab-
gabe mittels Verfügung in einen Fonds noch insofern vage ist, als die angekündigte Wei-
sung zum Fondsreglement noch nicht vorliegt. Im Grundsatz stimmen wir dem kommu-
nalen Mehrwertausgleich in der vorgeschlagenen Ausgestaltung zu. 
 
Reto Brüesch (SVP): Auch ich gehöre zur Immobilienlobby, die 20 Prozent des Bruttoin-
landprodukt ausmacht. Ich persönlich habe über tausend Wohnungen, auch wenn nur im 
Miteigentum in meinem Genossenschaftsanteil. Wie jeder hier drinnen besitze ich aus-
serdem Immobilien als Teil meiner Pensionskassengelder. Jede Pensionskasse hat zwi-
schen 10 und 25 Prozent in Immobilien angelegt. Es gibt wie überall auch bei Immobi-
lienfirmen schwarze Schafe. Abzocken geht nicht, aber man kann auch nicht alle Immo-
bilienbesitzer in den gleichen Topf werfen. Viele kümmern sich um ihre Mieter und viele 
haben neben den Liegenschaften kein Vermögen. In der Stadt Zürich gibt es 230 000 
Wohnungen, von denen 75 Prozent privaten Eigentümern gehören. Diese wären mit der 
vorliegenden Vorlage alle benachteiligt. 57 000 Wohnungen gehören der Stadt und den 
Genossenschaftern. Ist das eine Gleichbehandlung? Ich finde eher im Gegenteil. Die 
Stadt und die linken Parteien bevorzugen nur ihre Mieter. 75 Prozent der Mieter werden 
somit leider bestraft. Das Zürcher Stimmvolk beschloss 2011, dass die Stadt sich aktiv 
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für die Erhöhung von preisgünstigem Wohnraum einsetzt und zu diesem Zweck mit öf-
fentlichen und privaten Partnern zusammen Lösungen sucht. Durch die maximal zuläs-
sige Mehrwertabgabe von 40 Prozent werden die Kosten für das Bauen für Private teu-
rer. Das hat auch einen Einfluss auf Mieter. Es hat allenfalls auch Einfluss auf Auf- und 
Umzonungen, weil viele vielleicht aufgrund der Kosten nicht bauen würden. Nach dem 
kantonalen Hinweis für die Umsetzung des MAG heisst es klar, dass die Höhe der Abga-
besätze in erster Linie ein raumplanerisches Instrument ist, um Siedlungsentwicklungen 
nach innen darzustellen. Dieser Gesichtspunkt zeigt klar, dass die Abgabe nach diesem 
Mass berücksichtigt werden müssen. Bülach zum Beispiel könnte sagen, man hat genü-
gend Wohnungen und will nicht mehr gross wachsen und deshalb 40 Prozent ansetzen. 
Die Stadt Zürich sagt, sie will in den nächsten 20 Jahren 80 000 bis 100 000 neue Perso-
nen aufnehmen. Das verlangt Wohnraum. Man will wachsen und braucht mehr Wohnun-
gen, aber gleichzeitig zockt man auf diese Weisung die privaten Eigentümer ab, weil 
man mehr verlangt, als man dürfte. Einerseits will man wachsen und andererseits sollen 
dafür die Privaten bezahlen. Das geht nicht. Dazu kommt der ganze Bürokratie-Dschun-
gel. Wir werden in der nächsten Weisung in Artikel 49b PBG sehen, wie selbst Genos-
senschafter gegen die geplante Umsetzung der Verschärfung sind. Zum Vorwand der In-
nenverdichtung: Infrastruktur kostet, es kann aber nicht sein, dass nur 75 Prozent der 
Mieter diese bezahlen müssen. Die Kosten für die Infrastruktur und die kommenden 
Mehrwertabgaben sind nur ein kleiner Teil des Ganzen. Der grosse Teil der Infrastruktur-
kosten werden von den Eigentümern, den Firmen und den Grundstückgewinnsteuern so-
wie natürlich von den Steuern der neuen Mieter bezahlt. Deshalb findet die SVP, dass 
man die Abgaben möglichst tief halten und unseren Änderungsantrag von 20 Prozent 
annehmen sollte. Das kommt auch den Mietern und nicht nur den Grundeigentümern zu-
gute und ermöglicht schlussendlich bezahlbareren Wohnraum. Mit einer Senkung auf 20 
Prozent kann mehr preisgünstiger Wohnraum gebaut werden und mehr Private würden 
investieren. 
 
Sabine Koch (FDP): Das MAG soll bekanntlich sowohl auf kantonaler Ebene für Ein- 
und Umzonungen für öffentliche Bauten, als auch auf kommunaler Ebene gelten. Ich 
finde es sehr wichtig, dass der Mehrwert in eine Reinvestition am Grundstück oder in un-
mittelbarer Nähe des Grundstücks eingebracht wird. Es gilt zu vermeiden, dass alles in 
einen Topf kommt und irgendwo in der Stadt mit dem Giesskannenprinzip ausgeschüttet 
wird. Das Giesskannenprinzip kommt in der Stadt schon oft genug zum Einsatz. Können 
wir es hier vermeiden, werden die Menschen die Abgabe eines Satzes von 20 oder 40 
Prozent lieber zahlen. Grundsätzlich findet die FDP den Mehrwertsteuerausgleich eine 
gute Sache. Es geht der Stadt gut und man muss nicht den höchsten Satz von 40 Pro-
zent nehmen. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Stadt «s Föifi und s 
Weggli» will. Das wollen wir nicht und deshalb unterstützt die FDP den Satz von 20 Pro-
zent. 
 
Walter Angst (AL): Es ist erstaunlich, dass die Hauseigentümerfraktion argumentiert, 
die Wohnbaukosten würden verteuert, wenn man eine Mehrwertabgabe macht. Ich war 
bei den Verhandlungen dabei und es war lustig, wie die Kantonsrätinnen und Kantons-
räte um jedes Prozent feilschten bis Ernst Schaufelberger, einer der grossen Player, auf-
stand und sagte, 40 Prozent seien gut, man habe alles im Griff. 60 Prozent des Aufwer-
tungsgewinns und der zusätzliche Aufwertungsgewinn, der bereits innerhalb der Sub-
stanz liegt, bleibt bei den Eigentümern. Die Argumentation, die Mehrwertabgabe würde 
das Wohnen verteuern, ist jenseits. In der Spezialkommission Hochbaudeparte-
ment/Stadtentwicklung (SK HBD/SE) wird im Moment die Sonderbauvorschrift Zürich 
Nord behandelt. Dort sieht man, wie über die Mehrwertabgabe preisgünstiger Wohnraum 
geschaffen werden kann. Hier behaupten sie, entgegen den Tatsachen, dass das Ge-
genteil der Fall sei. 40 Prozent sind ein fairer Deal und in der Stadt ist es absolut notwen-
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dig, wenn wir auch nur ein bisschen Durchmischung erhalten wollen. Ich kann nicht ver-
stehen, warum sie auf die Barrikaden steigen und 40 Prozent als zu viel sehen. 
 
Marco Denoth (SP): Von der rechten Seite klang es ein wenig so, als wäre der Mehr-
wertausgleich eine Strafe für die Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer, als ob 
man ihnen etwas wegnehmen würde. Bevor man aber etwas in Form von Steuern 
nimmt, gibt man einer Parzelle einen Mehrwert in Form einer Aufzonung. Ausserdem 
nimmt man der Grundeigentümerschaft nichts weg, sondern zieht die Steuer erst ein, 
wenn die Grundeigentümerschaft den Gewinn umsetzt, also dann, wenn gebaut wird und 
das Portemonnaie dank dem Mehrwert voll ist, der durch einen Bleistiftstrich in diesem 
Saal entstanden ist. Die Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer bekommen viel 
und geben nur 40 Prozent zurück. Das ist weder viel, noch vermessen. 
 
Ernst Danner (EVP): In den letzten 60 bis 70 Jahren entstanden durch Planungsmass-
nahmen Milliardengewinne. Die Verteilung dieser Milliardengewinne ist etwa so gerecht 
und gleich wie die Verteilung von Lottogewinnen, also mehr oder weniger zufallsbedingt. 
Wer gerade ein wenig Bauland hatte, konnte profitieren und wurde reich, wer keines 
hatte, gewann nichts. Diese Zeiten sind vorbei, heute geht es weniger um Einzonungen, 
sondern um Umzonungen. Von Seiten der EVP sind wir deshalb sehr zufrieden, dass 
das Mehrwertausgleichsgesetz auf kantonaler Ebene kam. Es führt zu ein wenig mehr 
Gleichheit und Gerechtigkeit und zu einer besseren Partizipation der Allgemeinheit an 
den Aufwertungsgewinnen. Wir sind deshalb sehr dafür, das kantonale Gesetz auf städti-
scher Ebene umzusetzen und sind auch der Meinung, dass ein Satz von 40 Prozent an-
gemessen ist. So bleiben den Privaten immer noch 60 Prozent und sie können sich im-
mer noch sehr an ihren Aufwertungsgewinnen freuen. Ich wäre nicht so zuversichtlich 
wie der Mediensprecher des Mieterverbands, ob sich der Ausgleich auf die Mietzinsen 
auswirkt. Das hängt – wird der Markt im Mieterbereich nicht noch viel mehr ausgeschal-
tet – einfach von Angebot und Nachfrage ab. Können die Mietzinse erhöht werden, um 
einen höheren Gewinn zu erzielen, wird das sicherlich gemacht. Ein gewisses Risiko, 
dass es zu Mietzinserhöhungen kommen könnte, ist nicht auszuschliessen. Das steht 
aber aus Sicht der EVP nicht im Vordergrund. 
 
Namens des Stadtrats nimmt der Vorsteher des Hochbaudepartements Stellung. 
 
STR André Odermatt: Gäbe es eine Rangliste der erfolgreichsten Kompromisse in der 
kantonalen Politik, so würde das Gesetz zum Mehrwertausgleich sicher in den Top 3 
rangieren. Man einigte sich trotz völlig unterschiedlicher Voraussetzungen auf eine ge-
meinsame Lösung, die von allen getragen wird. Dazu brauchte es viele Sitzungen und 
runde Tische. Der gemeinsame Nenner war die Unzufriedenheit damit, dass die öffentli-
che Hand über eine Planungsmassnahme Wert schafft, aber dann alleine die Kosten für 
Infrastruktur über Steuermittel der öffentlichen Hand finanzieren soll. Das gilt sowohl in 
kleinen Gemeinden als auch in der Stadt Zürich. Die Kosten für Infrastruktur und Frei-
räume sollen zwingend auch dann mitgetragen werden, wenn durch Planungsvorteile, 
durch Um- und Aufzonungen, wertvolle Geschenke gemacht werden. Von dem geschaf-
fenen Mehrwert muss etwas wieder in die Gemeinden zurückfliessen. Dazu müssen die 
Gemeinden auch einen vernünftig hohen Abgabesatz festlegen können. Dieser lag in der 
Vorlage des Kantons bei 20 Prozent und schoss damit am Ziel vorbei. Der Kantonsrat 
sah dies ein und verabschiedete das Gesetz vor eineinhalb Jahren. Es trat im Januar 
dieses Jahres entsprechend den Vorgaben des eidgenössischen Raumplanungsgeset-
zes in Kraft. Wenn man zurückblickt, ist der Mehrwertausgleich seit den 70er-Jahren fäl-
lig. Mit dem Ausgleich findet eine 50-jährige Geschichte endlich zu einem Punkt, dass 
nicht nur Minderwerte, sondern auch Mehrwerte ausgeglichen werden sollen. In der 
Stadt ist die Mehrwertabgabe nichts Neues und wird auch bei Privaten und den Genos-
senschaften angewendet. Es müssen also nicht nur die Privaten zahlen. Das ist ganz im 



  

 

59 
 

148. Sitzung vom 26. Mai 2021 

Sinne der Fairness von Geben und Zurückgeben und dem Allgemeinwohl. Der Ausgleich 
kann so zu mehr Gerechtigkeit und Fairness beitragen. In der Stadt gilt die bewährte 
Praxis, von den Beschenkten etwas zurückzufordern, und zwar im Rahmen der städte-
baulichen Verträge, wie beispielsweise mit der Swiss Re und der Zürich Versicherung in 
der Enge, der AXA mit dem Falken am Stadelhofen oder auch mit der Revision der Son-
derbauvorschriften Neu-Oerlikon. Wir fuhren da jeweils mit dem Basler Modell und konn-
ten bis anhin 50 Prozent abschöpfen. Man muss das im Vergleich dann sehr genau an-
sehen. Da es auch etwas grössere Abzugsmöglichkeiten gab, landet man jetzt je nach 
konkretem Fall wieder fast am gleichen Ort. Die Behauptungen des Bremseffekts für die 
bauliche Entwicklung oder die Verteuerung des Wohnens müssten mit Zahlen belegt 
werden. Wir machten Berechnungen und Beispiele zeigen, dass es bei einer Genossen-
schaft auch mit einer Abgabe durch das Mehr an erstellbaren Wohnungen am Schluss 
zu günstigeren Mieten kommt wie ohne Aufzonung. Die grosse Aufzonierung in Zürich 
fand Ende der 90er-Jahre nach der kantonalen BZO-Verordnung statt, die der Stadt auf-
erlegt wurde. Damals gab es null Mehrwertausgleich. Zürich-West, wo viel aufgeholt 
wurde, müsste mit dieser Argumentation also ein Hort für günstigen Mietzins für Woh-
nungen sein. Das ist aber nicht der Fall. Mietzinspreisbildung funktioniert nach anderen 
Mechaniken und nicht einfach nur über den Mehrwertausgleich. Solche städtebaulichen 
Verträge können auch mit Inkrafttreten weiterhin angewendet werden und gerade Neu-
Oerlikon ist ein gutes Beispiel für die Wichtigkeit dieses Wegs in grösseren Planungsge-
schäften. Es ist interessant, dass bei den Auflagen keine Einwendungen eingingen und 
dies bestätigte einmal mehr, dass die Festlegung der Freifläche und der Einsatz des ma-
ximalen Satzes von 40 Prozent bei der breiten Bevölkerung, aber auch bei den Verbän-
den und Unternehmen eine grosse Akzeptanz geniessen. Alles andere hätte mich auch 
überrascht. In diesem Sinne bitte ich Sie, dem Antrag der Kommissionsmehrheit zu fol-
gen und der entsprechenden Teilrevision der BZO zuzustimmen. 
 
Änderungsantrag zu Dispositivziffer 1 
Bauordnung Art. 81d Abs. 3 
 
Die Mehrheit der SK HBD/SE beantragt Ablehnung des nachfolgenden Änderungsan-
trags. 
 
Die Minderheit der SK HBD/SE beantragt folgende Änderung von Art. 81d Abs. 3:  
 
3 Die Mehrwertabgabe beträgt 40 % 20 % des um Fr. 100 000.– gekürzten Mehrwerts. 
 

Mehrheit: Marco Denoth (SP), Referent; Präsidentin Dr. Ann-Catherine Nabholz (GLP), Vizepräsi-
dentin Brigitte Fürer (Grüne), Dr. Mathias Egloff (SP), Nicole Giger (SP), Patrick Hadi  
Huber (SP), Gabriele Kisker (Grüne), Andrea Leitner Verhoeven (AL), Dr. Christian Monn 
(GLP)  

Minderheit: Emanuel Eugster (SVP), Referent; Reto Brüesch (SVP), Sabine Koch (FDP), Cathrine 
Pauli (FDP) 

 
Der Rat stimmt dem Antrag der Mehrheit mit 80 gegen 33 Stimmen (bei 0 Enthaltungen) 
zu. 
 
 
Die Detailberatung ist abgeschlossen. 
 
Die Vorlage wird stillschweigend an die Redaktionskommission (RedK) überwiesen. 
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Damit ist beschlossen: 
 
Die geänderten Artikel der Bauordnung sind durch die RedK zu überprüfen (Art. 38  
Abs. 3 in Verbindung mit Art. 64 Abs. 1 GeschO GR). Die Schlussabstimmung findet 
nach der Redaktionslesung statt. 
 

 Kbis Kommunaler Mehrwertausgleich 

Erhebung einer Mehr-
wertabgabe 

Art. 81d 1 Auf Planungsvorteilen, die durch Auf- oder Umzonungen entstehen, 
wird eine Mehrwertabgabe im Sinne von § 19 Mehrwertausgleichsgesetz 
(MAG) erhoben.  
2 Die Freifläche gemäss § 19 Abs. 2 MAG beträgt 1200 m².  
3 Die Mehrwertabgabe beträgt 40 % des um Fr. 100 000.– gekürzten Mehr-
werts. 

  
Erträge kommunaler 
Mehrwertausgleich 

Art. 81e Die Erträge aus den Mehrwertabgaben fliessen in den kommunalen 
Mehrwertausgleichsfonds und werden nach Massgabe des Fondsreglements 
verwendet. 

 
Mitteilung an den Stadtrat 

 
 

3976. 2021/158 
Dringliches Postulat von Willi Wottreng (AL) und Dr. David Garcia Nuñez (AL) vom 
14.04.2021: 
Anpassung der Sondernutzungsplanung Maag-Areal Plus bei Realisierung eines 
Projekts mit Verzicht auf den Abbruch der Maag-Hallen 

  
Gemäss schriftlicher Mitteilung ist der Vorsteher des Hochbaudepartements namens 
des Stadtrats bereit, das Dringliche Postulat zur Prüfung entgegenzunehmen. 
 
Willi Wottreng (AL) begründet das Dringliche Postulat (vergleiche Beschluss-Nr. 
3861/2021): Abreissen ist natürlich einfacher als umbauen. Retten wir die Maag-Hallen. 
Die Stadt kann es verhindern, sie muss nur ernsthaft mit Swiss Prime Site (SPS) spre-
chen. Eine Stimme aus dem Quartier, und zwar aus Gewerbekreisen, schrieb mir ver-
gangenes Wochenende: «Niemand versteht Swiss Prime Site. Und schon gar nicht das 
Beiseitestehen der Stadt.» Sie wissen, es geht vereinfacht gesagt um zwei Projekte auf 
dem Maag-Areal, eines einer deutschen Gruppe, eines einer französischen Gruppe. Re-
alisiert werden soll das vom Verwaltungsrat zum Sieger gekürte Projekt der deutschen 
Gruppe. Die Jury sprach sich im Wettbewerb für das zweitrangierte Projekt der französi-
schen Gruppe Lacaton & Vassal aus. Die SPS entschied anders und hat laut Wettbe-
werbsbericht vom 8. März 2021 Bedenken, dass behördliche Abklärungen zu den vorge-
schlagenen Umbau-, Ergänzungs- und Sanierungsmassnahmen der bestehenden Hal-
len eine «schwerwiegende baurechtliche Problematik» aufzeigen. Die Hallen liegen teil-
weise ausserhalb der Baulinie des Sondernutzungsplans Maag-Areal Plus von damals 
und seien dadurch stark baurechtswidrig. Wörtlich: «Diese Einschränkungen könnten 
durch eine Anpassung der Sonderbauschriften durch die Ausarbeitung eines neuen Ge-
staltungsplans behoben werden. Dies würde jedoch eine zusätzliche Bewilligungshürde 
mit schwer abschätzbaren Projektrisiken wie beispielsweise möglicher Rekurse, terminli-
che Verschiebungen sowie zusätzliche Auflagen darstellen.» Die Stadt will durch die 
Entgegennahme des Postulats Hand bieten und zugleich soll die Stadt, so fordert das 
Postulat, garantieren, dass keine neuen Auflagen verhängt werden. Das Projekt der 
französischen Architekten würde die Maag-Halle erhalten, man würde auf sie drauf-
bauen. Die Maag-Halle braucht es als Magnet, um Besucherinnen und Besucher zu ha-
ben und um wieder Leben ins Quartier zu bringen. Dieses ist gemäss Eventbranche im 
Moment nämlich am Veröden. Absurderweise ist also die SPS gegen den Erhalt der 
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Halle gerade auch aus Respekt vor den städtischen Vorschriften und dem Bewilligungs-
prozedere. Zudem ist Erhalten und Ergänzen immer ein wenig komplizierter als Abreis-
sen und Neubauen. Das Projekt von Lacaton & Vassal könnte nach Beurteilung von Ar-
chitekten und Fachjournalisten, Jury, Fachzeitschrift Hochparterre oder gemäss der 
Fachzeitschrift Tech21 ein Leuchtturmprojekt werden. Gemeinsam mit dem Schiffbau 
gäbe das wieder einen Ort mit Ausstrahlung. Das möchten auch die Quartiervertreter 
und -vertreterinnen. Im Komitee «Retten wir die Maag-Hallen» sitzen übrigens mehrere 
Gemeinderätinnen und Gemeinderäte aus dem ganzen Parteienspektrum. Öffentlich im 
Rat aber dafür einstehen, wollen im Schatten der SPS leider nicht alle. Die Stadtratsmit-
glieder sollen mit Swiss Prime Sites sprechen und die Streichung der Lichtstrasse an-
bieten. Wir hören ausgerechnet nach dem Dringlichkeitsantrag bei diesem Postulat, 
nicht alles sei dringlich. Nicht jedes dringliche Anliegen muss mit einem Ablehnungsan-
trag verzögert werden, nur weil es von linksgrünalternativ kommt. Man könnte inhaltlich 
prüfen, ob es der Stadt etwas bringt und ob es dringlich ist. Der Zug sei bereits abgefah-
ren hören wir jetzt. Wir sollen nun wie die einstigen Bahnhofvorstände strammstehen. 
Ein Schienennetz hat Weichen, in der Politik sowieso – es gibt noch viele Wege, wie der 
Zug nach Berlin zu Sauerbruch Hutton oder Paris Richtung Lacaton & Vassal fahren 
kann. 
 
Stefan Urech (SVP) begründet den von Stephan Iten (SVP) namens der SVP-Fraktion 
am 19. Mai 2021 gestellten Ablehnungsantrag: Swiss Prime Site hat falsch entschieden. 
Das von ihnen bevorzugte Projekt ist eine Abwertung für das Quartier und für die Woh-
nungen. Auch wenn es schade ist, dass sich Swiss Prime Site so entschieden hat, ist 
ihre Entscheidung ein Fakt. Ich kann in vielen Punkten der Argumentation von Willi Wo-
ttreng (AL) folgen und deshalb unterschrieb auch ich die Petition und setzte mich mit ei-
nem Zitat auf der Website von «Rettet die Maag-Hallen» ein. Meines Wissens gab es 
Gespräche des Komitees mit der Swiss Prime Site und Gespräche zwischen dem Stadt-
rat und der Swiss Prime Site. Ich glaube, es ist leider ziemlich klar, dass sich die Swiss 
Prime Site entschieden hat und das Projekt nicht will. Das ist ihr recht und wir können 
den abgefahrenen Zug nicht mehr zum Entgleisen bringen und ihn nicht mehr aufhalten. 
Das Postulat ist gut gemeint und soll sicherlich auch den Menschen im Quartier zeigen, 
dass man sich für ihr Anliegen einsetzt. Man könnte aber auch ehrlich sein und einge-
stehen, dass der Zug gemäss Rechtsordnung der Stadt abgefahren ist. Die bürgerliche 
Seite möchte nicht, dass sich der Stadtrat über private Eigentümer hinwegzusetzen ver-
sucht. Wir versuchten ihn mit guten Argumenten zu überzeugen. Trotz sehr vielen Un-
terschriften gelang uns dies nicht. Nun müssen wir einmal leer schlucken und den Ent-
scheid akzeptieren. 
 
Weitere Wortmeldungen: 
 
Elisabeth Schoch (FDP): Das Initiativkommitee der Petition nahm schon im letzten 
Herbst mit der SPS und dem Stadtrat Kontakt auf. Wir setzten und schon damals dafür 
ein, die Maag-Hallen zu erhalten. Leider sehen die Bauvorschriften aber vor, dass sie 
weg muss, damit die ursprüngliche Ausgestaltung des Geländes wieder hergestellt wer-
den kann. Trotzdem liess die SPS zwei Projekte erarbeiten – eines mit und eines ohne 
den Erhalt der Maag-Hallen. Inzwischen hat sie sich aber definitiv für den Abriss der 
Hallen entschieden. Die von uns initiierte Petition, die wir als Charme-Offensive mit dem 
Ziel lancierten, das Quartier weiterhin zu beleben, wird an diesem Entschluss kaum 
mehr etwas ändern. Ebenso wird auch das Postulat nichts mehr ändern. Die Gründe für 
den Entschluss der SPS liegen auf der Hand. Bauen in der Stadt Zürich ist in jeder Hin-
sicht ein Spiessrutenlauf – insbesondere mit einer Sondernutzungsplanung. Diese ver-
zögert ein Projekt nämlich um etwa eineinhalb bis zwei Jahre, ohne dass damit sicher-
gestellt wird, dass Einsprachen ausbleiben. Gerade auch die Kreise, die das Postulat 
jetzt unterstützen, sind bekannt dafür, Projekte von institutionellen Bauherren auch dann 
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zu behindern, wenn Sondernutzungsplanung und Volkswillen vorhanden sind. Ausser-
dem herrscht in Zürich die Vorstellung, dass man für eine Sondernutzung der Stadt 
auch etwas zurückgeben muss. So werden beispielsweise gemeinnütziger Wohnungs-
bau, weniger Ausnützungsziffer, Gärten und Alleen gefordert. Nicht die ganze Bevölke-
rung sitzt heute in diesem Saal und Sie können nur für die, die heute im Rat sitzen, 
sprechen. Ich habe Verständnis, dass die SPS den Weg einer ordentlichen Bauplanung 
wählt, insbesondere auch, da sie in der städtischen Beurteilungsphase nur ein Projekt 
einreichen kann. Vor diesem Hintergrund ist das Postulat nicht mehr als herzig. Da wir 
eine Charme-Offensive machen wollten und dies mit der AL eher kontraproduktiv gewe-
sen wäre – gilt doch die AL nicht gerade als Befürworter der institutionellen Bauherren, 
sondern eher als ihr Gegner – wollten wir die AL weniger stark prominent im Komitee 
vertreten. Vor dem Hintergrund, dass der Gemeinderat sowieso schon mit Postulaten 
überhäuft wird, ist das Postulat absolut unnötig und wir werden es nicht unterstützen. 
Wir würden der SPS zwar gerne bei einem gewagteren Projekt helfen, letztlich ist es 
aber ihr Grundstück und es gilt die Eigentumsrechte zu schützen. 
 
Shaibal Roy (GLP): Die SPS führte bekanntlich als private Grundeigentümerin einen 
Architekturwettbewerb durch und prüfte eine Variante mit und eine ohne Halle. Sie ent-
schied sich schliesslich als privates und gewinnorientiertes Unternehmen, dem Projekt 
den Zuschlag zu geben, das am meisten ihren Vorstellungen entsprach. Es ist nicht 
schwierig zu erraten, dass diese Vorstellungen von Rentabilität geprägt sind. Der Erhalt 
des Kulturbereichs spielte in diesem Entscheid sicherlich keine übergeordnete Rolle. 
Die Maag-Hallen waren erfolgreich und während gut zwei Jahrzehnten selbsttragend. 
Das hat in der Stadt leider Seltenheitswert. Es wäre schade, wenn neben der Tonhalle, 
die umziehen wird, nach zwei Jahren eine komplette Kulturbrache entstehen würde. 
Brachen haben wir im Kreis 5 bereits genügend. Die so entstehende Brache würde die 
SPS wahrscheinlich nicht vollumfänglich füllen wollen, auch wenn sie das Versprechen 
gab, im Kulturbereich aktiv zu sein. Man sollte der SPS aber aus liberaler Sicht nicht 
vorschreiben, nach welchen Gesichtspunkten sie eine solche Vergabe entscheidet. Ent-
sprechend wird die GLP den Vorstoss nicht unterstützen. Die Quartiervertreter erlauben 
sich aber, die Charme-Offensive zu unterstützen. Vielleicht kann dieser Denkanstoss an 
die SPS doch noch etwas zu Gunsten eines lebendigen und kulturell belebten Quartiers 
bewirken. 
 
Maya Kägi Götz (SP): Mich überrascht die heute gehörte Mutlosigkeit. Ich finde die 
Maag-Halle unbedingt schützenswert und das Wort «Charme-Offensive» eine Verniedli-
chung dieses Anliegens, das viele Menschen bewegte, die Petition zu unterstützen. 
Sehr viele Menschen sprachen miteinander und dachten gemeinsam über Lösungen 
nach. Es geht hier nicht um das Einschränken von Eigentumsrechten oder Eigentum. 
Die Vergabe des Bauprojekts liegt selbstverständlich in den Händen der Swiss Prime 
Site. Deshalb ist es leider völlig irrelevant, ob mich oder andere Quartierbewohnerinnen 
das eine oder andere Projekt stärker überzeugt. Ich favorisiere das Projekt von Lacaton 
& Vassal, weil ein Bau von Preisträgern der Stadt Zürich gut anstehen würde. Es geht 
aber nicht um Schmuck und Prestige, sondern auch darum, dass das Team Vergangen-
heit, Gegenwart und Zukunft in einen harmonischen Zusammenhang bringen kann und 
dem nachhaltigen Bauen nachweislich verpflichtet ist. Auch wenn der Entscheid nicht in 
unserer Hand liegt, können wir raumplanerische Änderungen so einfordern, dass sich 
das Entwicklungsfeld alternativen Lösungen nicht a priori verschliesst. Am Ende bleibt 
zu hoffen, dass die Bauherrin auch in einer sozialverträglichen und ökologischen Areal-
entwicklung gewisse Anreize entdecken könnte. Aus diesen Überlegungen unterstützen 
wir das Postulat. 
 
Walter Angst (AL): Die Voten der bürgerlichen Seite erstaunen mich ausserordentlich. 
Das Postulat bietet ein Angebot und versucht aufgrund der baulichen Entwicklung von 
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Zürich-West, die überholte Situation der Lichtstrasse aufzuheben, damit man frei den-
ken kann, was mit einem unserer letzten Bauplätze passieren soll. Die vordere Ecke ist 
entscheidend dafür, ob Zürich-West und das Areal weiter belebt werden können oder 
eben nicht. In einer solchen Situation ist es die Aufgabe des Gemeinderats, Türen zu 
öffnen und dies möglich zu machen. Mehr als Türen öffnen kann das Postulat nicht. 
Ausserdem verstehe ich nicht, warum in irgendwelchen Hinterzimmern gesagt wird, es 
sei bereits alles entschieden. Die meisten hier kennen die Projekte wahrscheinlich gar 
nicht, sondern nur ein paar Darstellungen aus dem Geschäftsbericht der SPS. Die Pläne 
kommen erst in drei Wochen mit dem Sonderheft des Hochparterres auf den Tisch. Erst 
dann kann man anfangen zu diskutieren. Sie behaupten aber bereits heute, dass alles 
abgeschlossen sei und man nichts mehr diskutieren müsse. Meines Wissens hat die 
SPS eine klare Tendenz, aber die öffentliche Diskussion über die Projekte konnte noch 
gar nicht beginnen, sondern ist im Herbst geplant. Die Petition wurde ausserdem noch 
gar nicht eingereicht. Auch die AL beteiligt sich an der Kampagne. Es wäre das beste 
Zeichen, wenn der Gemeinderat geschlossen zeigen würde, dass man den Weg frei gibt 
und die überholte Sondernutzungsplanung mit der Lichtstrasse aufhebt, ohne noch viele 
weitere Anforderungen zu stellen. So könnte ein alternatives Projekt realisiert werden. 
Das Postulat ist nicht mehr als ein Angebot an die Swiss Prime Site, sich für ein ökolo-
gisch nachhaltiges und langfristig auch die Investitionen sicherndes Projekt in Zürich-
West zu engagieren. Jetzt die Türen zuzuschlagen, ohne genau zu wissen, wie sich die 
Sache in den nächsten sechs Monaten entwickelt, ergibt keinen Sinn. Das Projekt von 
Lacaton & Vassal ist weiterhin bei der Swiss Prime Site mit dabei und wurde noch nicht 
abgeschoben. Ich fände es deshalb schön, wenn viele Quartiervertreterinnen und Quar-
tiervertreter dem Postulat ihren Segen geben würden. 
 
Das Dringliche Postulat wird mit 68 gegen 46 Stimmen (bei 0 Enthaltungen) dem  
Stadtrat zur Prüfung überwiesen. 
 
Mitteilung an den Stadtrat 

 
 
 
 

 E i n g ä n g e 
 
An den nachfolgenden Texten werden keine sprachlichen Korrekturen vorgenommen. 

 
 

3977. 2021/220 
Motion von Reto Brüesch (SVP), Sabine Koch (FDP) und 32 Mitunterzeichnenden 
vom 26.05.2021: 
Zonenplanänderung für den Ersatz der wegfallenden potenziellen Wohnfläche in 
der angrenzenden Zone zur Parzelle AF 45050 im Rahmen der Zonenplanänderung 
«Im Isengrind» 

  
Von Reto Brüesch (SVP), Sabine Koch (FDP) und 32 Mitunterzeichnenden ist am  
26. Mai 2021 folgende Motion eingereicht worden: 
 
Der Stadtrat wird beauftragt, im Rahmen der Zonenplanänderung «Im Isengrind» Umzonung der Parzelle 
AF 45050 (5'627 m2) (Bauzone W4 mit AZ 120 Prozent in eine Zone für öffentliche Bauten und Anlagen 
Oe4F mit AZ 130 Prozent), in der ganzen angrenzende noch bestehende W4 Zone (Bauzone W4 mit AZ 
120 Prozent) die vernichtete, potenzielle Wohnfläche mittels Zonenplanänderung mindestens zu ersetzten. 
Allenfalls ist zu prüfen on die umliegende Bauzone W4 mit AZ 120 Prozent in eine Bauzone W4 mit AZ 130 
Prozent oder Bauzone W5 mit AZ 130 Prozent geändert werden kann und so die Möglichkeit zu bieten in 
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der Umgebung der Schulhäuser die wegfallenden Wohnflächen zu ersetzten und so den Anreiz zu schaffen 
zu verdichten. 
 
Begründung: 
Die für die Erweiterung der Schulanlage vorgesehene Parzelle Kat.-Nr. AF4505 mit einer Gesamtfläche von 
rund 5627 m2 soll mit einer Zonenplanänderung von der Wohnzone W4 (Wohnanteil 75 Prozent) in die 
Zone für öffentliche Bauten und Anlagen Oe4F umgezont werde, dadurch wird Wohnfläche für rund 80 po-
tenzielle Wohnungen umgezont. 
Das Zürcher Stimmvolk hat 2011 mit grosser Mehrheit beschlossen, dass die Stadt sich aktiv für die Erhö-
hung preisgünstigen Wohnungen einsetzt und zu diesem Zweck sich auch um die Zusammenarbeit mit öf-
fentlichen und privaten Partnern sorgt. 
In diesem Fall hätten wir ein gutes Beispiel wie die Stadt mit ihren umliegenden Grundstücken und private 
Eigentümer, welche notabene in der Stadt ca. 75 % ausmachen, mit einer Anpassung der umliegenden Par-
zellen in der jetzigen W4 Zone mit AZ 120 Prozent verdichten könnten ohne neue Grünzone zu vernichtet 
und zugleich den Wohnflächenverlust sicher zu kompensieren. Dabei sollte natürlich das Gleichbehand-
lungsprinzip eingehalten werden. 
 
Mitteilung an den Stadtrat 

 
 

3978. 2021/221 
Motion von Dr. Balz Bürgisser (Grüne) und Urs Riklin (Grüne) vom 26.05.2021: 
Ausbau der Infrastruktur für den Fuss- und Veloverkehr im Einzugsgebiet der  
geplanten Schulanlage Tüffenwies 

  
Von Dr. Balz Bürgisser (Grüne) und Urs Riklin (Grüne) ist am 26. Mai 2021 folgende 
Motion eingereicht worden: 
 
Der Stadtrat wird beauftragt, dem Gemeinderat eine kreditschaffende Weisung vorzulegen, um die Infra-
struktur für den Fuss- und Veloverkehr im Einzugsgebiet der geplanten Schulanlage Tüffenwies auszu-
bauen. Ziel: ein durchgehendes Netz an sicheren, direkten und attraktiven Wegverbindungen zur Schulan-
lage für zu Fussgehende und Velofahrende.  
 
Begründung: 
Die grosse Mehrheit der rund 500 Schülerinnen und Schüler, welche die Sekundarschule Tüffenwies besu-
chen werden, wohnen in Altstetten südlich der Autobahn A1H. Die meisten von ihnen werden – ungefähr 
gleichzeitig – zu Fuss oder mit dem Velo zur Schule unterwegs sein. Dabei müssen die Schülerinnen und 
Schüler mehrere gefährliche Stellen passieren: Im Einzugsgebiet der Schule liegen verkehrsreiche Stras-
sen, die mit relativ hohem Tempo befahren werden. Zudem hat es – wegen der dort zahlreich vorhandenen 
Industrie-, Gewerbe- und Handelsfirmen – einige Strassen mit einer hohen Frequenz an Liefer- und Lastwa-
gen. Und die Unterführung unmittelbar beim Schulareal, welche die A1H und die Bernerstrasse Süd und 
Nord unterquert, ist schmal und unübersichtlich, und Fuss- und Veloverkehr müssen sich den äusserst 
knappen Raum teilen. Dies führt zu Nutzungskonflikten und birgt ein erhöhtes Unfallrisiko.  
Diese missliche Situation soll bis zum Bezug der neuen Schulanlage verbessert werden. Es soll ein durch-
gehendes Netz an sicheren, direkten und attraktiven Verbindungen zur Schulanlage für den Fuss und Velo-
verkehr eingerichtet werden. Hierfür können beispielsweise Massnahmen wie besonders komfortable Breite 
der Wege, bauliche Abgrenzung der Wege vom motorisierten Verkehr, farbliche Hervorhebung von Velo-
streifen, einfache Routenführung mit minimalen Unterbrechungs- und Kreuzungspunkten, ausreichende 
Möglichkeiten für sicheres und komfortables Queren der Strassen wie auch Temporeduktionen für den mo-
torisierten Verkehr zur Anwendung kommen.    
Von einem solchen Netz an attraktiven Verbindungen zur Schulanlage werden auch die Sporttreibenden 
und die Zuschauenden profitieren, die am Abend und am Wochenende die Dreifachsporthalle Tüffenwies 
nutzen werden. 
 
Mitteilung an den Stadtrat 
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3979. 2021/222 
Postulat der GPK vom 26.05.2021: 
Anpassung der Ausführungsbestimmungen zur Verordnung über das Arbeitsver-
hältnis des städtischen Personals (AB PR) betreffend Meldung von Missständen 
in der Stadtverwaltung ohne Meldung an die vorgesetzte Stelle 

  
Von der GPK ist am 26. Mai 2021 folgendes Postulat eingereicht worden: 
 
Der Stadtrat wird aufgefordert zu prüfen, wie er Art. 152 der Ausführungsbestimmungen zur Verordnung 
über das Arbeitsverhältnis des städtischen Personals (AB PR, AS 177.101) über Strafanzeige und Melde-
pflicht für strafbare Handlungen dahingehend anpassen kann, dass sich Whistleblower/-innen auch an die 
Finanzkontrolle, die Ombudsstelle, die Datenschutzstelle, die Rechnungsprüfungs- oder die Geschäftsprü-
fungskommission wenden können, ohne sich vorher bei den vorgesetzten Stellen melden zu müssen. Als 
Vorbild könnte Art. 22a Abs. 4 und 5 des Bundespersonalgesetzes (BPG, SR 172.220.1) dienen. 
 
Begründung: 
Whistleblower/-innen handeln in der Regel in guter Absicht. Das Merkblatt «Meldung von Missständen in 
der Stadtverwaltung» nimmt dies auf und hat als Kontaktstellen auch die Finanzkontrolle, die Ombudsstelle 
und die Geschäftsprüfungskommission aufgeführt. Auch die Website mit dem neuen Whistleblowing-Tool 
erachtet die GPK als eine sinnvolle Sache. 
Art. 152 AB PR gibt den städtischen Angestellten aber vor, dass sie bei festgestellten Unregelmässigkeiten 
einzig Strafanzeige erstatten, die Leitung des Personal- oder Rechtsdienstes, ihre Dienstchefin oder ihren 
Dienstchef, den/die Departementsvorsteher/-in oder die Rechtskonsulentin oder den Rechtskonsulenten 
des Stadtrats kontaktieren dürfen. Dies steht in einem Widerspruch zum Merkblatt und zu den Informationen 
auf der Website des Whistleblowing-Tools. 
Beispielsweise gibt das Bundespersonalrecht in Art. 22a BPG den Mitarbeitenden explizit auch die Möglich-
keit an die Eidgenössische Finanzkontrolle zu gelangen. Ebenfalls ist explizit festgehalten, dass, wer in gu-
ten Treuen eine Anzeige oder Meldung erstattet oder wer als Zeuge oder Zeugin ausgesagt hat, deswegen 
nicht in seiner/ihrer beruflichen Stellung benachteiligt werden darf. 
 
Mitteilung an den Stadtrat 

 
 

3980. 2021/223 
Postulat von Stefan Urech (SVP) und Urs Helfenstein (SP) vom 26.05.2021: 
Umplatzierung der Betonskulptur «No Problem Sculpture» auf dem Mobimo-Platz 
zugunsten einer Begrünung mit Sitzgelegenheiten 

  
Von Stefan Urech (SVP) und Urs Helfenstein (SP) ist am 26. Mai 2021 folgendes  
Postulat eingereicht worden: 
 
Der Stadtrat wird aufgefordert zu prüfen, wie mittels Gesprächen mit den Eigentümern der Betonskulptur auf 
dem Mobimo-Platz eine Umplatzierung oder Umgestaltung erreicht werden kann. Anstelle des Kunstwerks 
oder umhüllend soll eine Begrünung mit Sitzgelegenheiten angeregt werden.  
 
Begründung: 
Der Mobimo-Platz ist umgeben von vielen massigen Hochhäusern (wuchtige Wohngebäude, Geschäftshäu-
ser, Hotel) und einer Strasse, die in die stark befahrene Pfingstweidstrasse mündet. Die dortige Betondichte 
erinnert an diejenige an der Europa-Allee, wo im Sommer grosse Hitzemengen auf die Umgebung abgege-
ben werden.  
Der etwas lieblos gestaltete Mobimo-Platz ist eine Steinwüste, übersät mit etlichen pyramidenförmigen Be-
tonblockern und sehr wenigen Bäumen. Ausgerechnet an diesem Ort steht zusätzlich ein riesiger Beton-
klotz. Das Kunstwerk mit dem Namen «No Problem Sculpture» wird hier seinem Namen nicht gerecht. Die 
unregelmässige Form der Skulptur ergibt zwar ästhetisch einen gewissen Kontrast zu den geradlinigen Fas-
saden, hitzetechnisch gesehen erhöht dieser gewaltige Kubus aber die bereits im Übermass vorhandene 
Betonmasse und verstärkt die Hitzebildung.  
Eine bessere Begrünung könnte die sommerliche Hitze etwas auffangen und wäre angesichts der spartani-
schen Härte des Platzes auch in ästhetischer Hinsicht willkommen. 
 
Mitteilung an den Stadtrat 
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3981. 2021/224 

Postulat von Stephan Iten (SVP) und Roger Bartholdi (SVP) vom 26.05.2021: 
Verzicht auf eine Zulassung von Personen mit einer Niederlassungsbewilligung C 
zur Polizeiausbildung 

  
Von Stephan Iten (SVP) und Roger Bartholdi (SVP) ist am 26. Mai 2021 folgendes  
Postulat eingereicht worden: 
 
Der Stadtrat wird aufgefordert zu prüfen, wie der Beschluss vom 19. Mai 2021, Aspirantinnen und Aspiran-
ten mit der Niederlassungsbewilligung C zur Polizeiausbildung zuzulassen, wieder aufgehoben werden 
kann. 
 
Begründung: 
Die Schweizer Rechtsordnung muss von Schweizern durchgesetzt werden. Die Integration fängt nicht mit 
der Ausbildung im Polizeiberuf an. Eine Integration beginnt früher. Wenn jemand Schweizer werden 
möchte, hat er auch früher die Möglichkeit dazu. Das Erlangen der Schweizer Staatsbürgerschaft ist der Ab-
schluss des Integrationsprozesses und ist wichtig bei der Durchsetzung von Recht und Ordnung der 
Schweizer Rechtsordnung und somit des polizeilichen Dienstes.  
Ein Vorpreschen des städtischen Sicherheitsdepartements im Wissen, dass im Kantonsrat eine parlamenta-
rische Initiative zu diesem Thema hängig ist, ist unangebracht und wir fordern den Stadtrat deshalb auf, an 
der Schweizer Staatsbürgerschaft als zwingende Voraussetzung für die Zulassung zur Polizeiausbildung 
festzuhalten. 
 
Mitteilung an den Stadtrat 

 
 

3982. 2021/225 
Postulat von Stephan Iten (SVP) und Roger Bartholdi (SVP) vom 26.05.2021: 
Freigabe weiterer Busspuren für Taxis 

  
Von Stephan Iten (SVP) und Roger Bartholdi (SVP) ist am 26. Mai 2021 folgendes  
Postulat eingereicht worden: 
 
Der Stadtrat wird aufgefordert zu prüfen, wie zusätzlich bereits bestehende sowie neu erstellte Busspuren 
für Taxis freigegeben werden können 
 
Begründung: 
Taxis sind wichtige Ergänzungen im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und stellen in diesem Zu-
sammenhang gleichsam das Bindeglied zwischen (End-)Haltestelle des ÖPNV und dem Zielort der Reisen-
den dar. Taxis unterstehen einer Beförderungspflicht und weiter ist unter anderem ihr Maximaltarif behörd-
lich geregelt.  
Einige wenige Busspuren sind heute für Taxis (zum Beispiel auf der Rotbuchstrasse) freigegeben, die 
grösste Anzahl der Busspuren sind aber exklusiv für Busse reserviert. Taxis erfüllen auch Aufgaben im di-
rekten öffentlichen Interesse. So beispielsweise Schulfahrten für Kinder, Personen mit einer Beeinträchti-
gung oder bei Fehlen eines ÖV-Angebots (kein 24-Stunden-Betrieb etc.). 
Bei guter Auslastung hilft das Taxigewerbe mit, die Anzahl Fahrten des privaten Individualverkehrs zu redu-
zieren und den Suchverkehr nach Parkplätzen zu vermindern. Durch die zahlreichen Verkehrsstaus in der 
Stadt Zürich können diese aber weder Anschlusszeiten an Züge, noch das zeitgerechte Heranführen der 
Kinder in die Schule garantieren noch eine Ankunftszeit am Zielort garantieren. Die Freigabe von Busspuren 
für Taxis würde diese Probleme reduzieren und Taxifahrten gegenüber der Benutzung des eigenen Autos 
attraktiver machen. Zudem kostet eine länger dauernde Fahrt mit dem Taxi mehr und macht Taxifahrten we-
niger attraktiv. 
Die Corona-Pandemie hat das Taxigewerbe noch weiter gebeutelt. Durch die Massnahmen des Bundesra-
tes und des BAG wurde die Kundschaft «über Nacht» quasi weggesperrt (Homeoffice-Pflicht, Schliessun-
gen von Restaurants, Pubs, Bars, Tanzlokale oder andere Freizeiteinrichtungen sowie Reise- und Flugbe-
schränkungen etc.). 
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Es braucht heute dringend und für die Zukunft wünschbar eine wirksame Fördermassnahme des Taxige-
werbes, damit die Taxilenkenden ohne öffentliche Unterstützungsgelder ihr Einkommen erwirtschaften kön-
nen und die Fahrgäste vor unnötigen und teuren Wartezeiten in Staus geschützt sind. Die Freigabe von 
Busspuren stellt diesbezüglich eine vergleichbar kleine und einmalige Ausgabe dar. 
 
Mitteilung an den Stadtrat 

 
 

 Die zwei Motionen und die vier Postulate werden auf die Tagliste der nächsten Sitzung 
gesetzt. 

 
 

3983. 2021/226 
Schriftliche Anfrage von Stefan Urech (SVP) und Emanuel Eugster (SVP) vom 
26.05.2021: 
Zusammenstellung der Polizeieinsätze seit der Eröffnung des Bundesasylzent-
rums im Kreis 5 sowie Regelung der Zugangskontrolle 

  
Von Stefan Urech (SVP) und Emanuel Eugster (SVP) ist am 26. Mai 2021 folgende 
Schriftliche Anfrage eingereicht worden: 
 
Vor dem Bundesasylzentrum im Kreis 5 stehen häufig Polizeifahrzeuge. In diesem Zusammenhang stellt 
sich die Frage nach der Ursache der Polizeieinsätze.  
 
In diesem Zusammenhang bitten wir den Stadtrat um die Beantwortung der folgenden Fragen: 
1. Wir bitten um eine Zusammenstellung der Einsätze seit der Eröffnung des Bundesasylzentrums, bei 

denen der Polizeieinsatz aufgrund von Gesetzesübertretungen erfolgt ist (Anzahl und Art der Übertre-
tungen). 

2. Wie wird die Zugangskontrolle zum Bundesasylzentrum im Moment gehandhabt und wie hat sich diese 
seit der Eröffnung verändert? 

 
Mitteilung an den Stadtrat 

 
 

3984. 2021/227 
Schriftliche Anfrage von Martin Götzl (SVP) und Roberto Bertozzi (SVP) vom 
26.05.2021: 
Aufnahme von Asylsuchenden in der Stadt, Höchststand des Asylkontingents ab 
2015, Legitimation für die Überschreitung des Kontingents verglichen mit den 
Bundesvorgaben und Mehrkosten für die Unterbringung der zusätzlichen Asylsu-
chenden sowie Erwartung der Entwicklung für die nächsten zwei Jahre 

  
Von Martin Götzl (SVP) und Roberto Bertozzi (SVP) ist am 26. Mai 2021 folgende 
Schriftliche Anfrage eingereicht worden: 
 
Jede Gemeinde ist nach geltendem Bundesgesetz in der Pflicht, Asylsuchende aufzunehmen. Infolge der 
Flüchtlingswelle von 2015 hatte der Bund die Quote von damals 0.5 Prozent auf 0.7 Prozent erhöht. Die Ge-
meinderatsmehrheit der Stadt Zürich hat damals zur geltenden Bundesregelung zusätzlich durchgesetzt, 
dass die Stadt Zürich ohne übergeordnete Verpflichtung weitere 1000 Asylsuchende aufnehmen soll. Seit 
Frühjahr 2019 hat der Bund die Gemeindeaufnahmequote auf 0.6 Prozent gesenkt, per 1. Januar 2020 gilt 
wieder 0.5 Prozent. 
 
In diesem Zusammenhang bitten wir den Stadtrat um die Beantwortung folgender Fragen: 
1. Zu welchem Zeitpunkt erreichte das Asylkontingent der Stadt Zürich zwischen 2015 und heute seinen 

Höchststand? 
2. Wie viel Asylbewerbende waren zu diesem Zeitpunkt durch die Stadt Zürich aufgenommen worden? 

Welchem prozentualen Anteil der Bevölkerung entsprach dies? 
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3. Aus welchen Gründen und mit welcher Legitimation wurde das Kontingent, verglichen mit den minima-
len Bundesvorgaben, überschritten? 

4. Wir bitten jeweils per Stichtag 1. Januar für die Jahre 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 und 2021 die 
Zahlen der Asylbewerbenden tabellarisch darzustellen (ersichtlich auch: Erwachsene, Mann, Frau, 
Kind, Nationalitäten). 

5. Was erwartet der Stadtrat bezüglich Asylkontingent für die nächsten zwei Jahre? Ist eine Zunahme ge-
plant? Ist eine Abnahme geplant? Wenn ja, was sind die Gründe? 

6. Wie hoch waren die Mehrkosten für die Unterbringung der zusätzlichen 1000 Asylsuchenden in der 
Stadt Zürich?  

7. Wurden die Kosten für die freiwillige Unterbringung vollständig von der Stadt Zürich getragen? Wenn ja, 
warum? Wenn nein, warum nicht? 

 
Mitteilung an den Stadtrat 

 
 

3985. 2021/228 
Schriftliche Anfrage von Dr. Christian Monn (GLP), Nicolas Cavalli (GLP) und  
1 Mitunterzeichnenden vom 26.05.2021: 
Erstellung von Wohnraum an lärmexponierten Lagen, Entwicklung der stark  
störenden industriell-gewerblichen Nutzungen und Bewährung der speziellen  
Zonen gemäss BZO sowie Angaben zu den mässig störenden Betrieben und  
deren Verbreitung und Einfluss in den Wohnzonen 

  
Von Dr. Christian Monn (GLP), Nicolas Cavalli (GLP) und 1 Mitunterzeichnenden ist am 
26. Mai 2021 folgende Schriftliche Anfrage eingereicht worden: 
 
Aktuell stellt sich die Frage, ob an lärmexponierten Lagen die Erstellung von Wohnraum noch möglich sei. 
Dass insbesondere Strassenlärm die Wohnqualität mindert ist unumstritten. Ausgeblendet wird dabei aller-
dings, wie sich die Lage der lärmemittierenden Industrie-, Gewerbe und Dienstleistungsbetrieben in der 
Stadt Zürich entwickelt. Bei der letzten BZO- Revision wurden spezielle Zonen des Typs IG I, II und III für 
den Erhalt von «stark störenden» industriell-gewerbliche Nutzungen geschaffen.  
 
In diesem Zusammenhang bitten wir den Stadtrat um die Beantwortung der folgenden Fragen: 
1. Kann die Stadt Angaben machen über die Entwicklung von «stark störenden» industriellen und gewerb-

lichen Betrieben vor und seit der Schaffung der Zonen IG I, II und III? (Anzahl: Zunahme/ Abnahme 
über die letzten ca. zehn Jahre).  

2. Hat sich die Schaffung dieser Zonen also für den Erhalt von Industrie in der Stadt bewährt (d.h. den 
Zweck des Erhalts von Gewerbe/Industrie erfüllt)? 

3. Sind allenfalls Ursachen bekannt für den Wegzug oder Zuzug von solchen Betrieben? (z.B. wirtschaftli-
che Bedingung, Lärmklagen aus der Nachbarschaft etc.). 

Folgende Fragen betreffen die Entwicklung von «mässig störenden» Betrieben in Zonen mit Wohnanteil 
kleiner als 90%: 
4. Welche Kategorien/Typen von Betrieben werden tendenziell als «mässig störend» eingestuft? (bitte 

Beispiele von Betriebstypen angeben) 
5. Gibt es Zahlen/Angaben über die Verbreitung von «mässig störenden Betrieben» in den oben genann-

ten Wohnzonen? (z.B. aufgeschlüsselt nach Kreisen)  
6. Gibt es Zahlen/Angaben darüber, ob durch Lärmschutz erschwerte Wohnlagen vermehrt für lärmemit-

tierende Betriebe genutzt werden?  
7. Können in Zonen wo primär «publikumsorientierte Nutzungen» angestrebt werden auch mässig stö-

rende Betriebe angesiedelt werden (oder braucht es dazu andere Planungsinstrumente)? 
8. Sind dort auch Hybridnutzungen möglich (z.B. tagsüber Betrieb mit grösseren Emissionen, 

abends/nachts wenig bis keine Emissionen). 
 
Mitteilung an den Stadtrat 
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 K e n n t n i s n a h m e n 
 

 
3986. 2021/170 

Postulat von Stefan Urech (SVP) und Elisabeth Schoch (FDP) vom 14.04.2021: 
Projekt «Brings uf d’Strass», Verzicht auf eine Durchführung an ungeeigneten 
Strassen 

  
Stefan Urech (SVP) zieht das Postulat zurück. 
 
Mitteilung an den Stadtrat 

 
 

3987. 2021/63 
Schriftliche Anfrage von Hans Dellenbach (FDP) und Maria del Carmen Señorán 
(SVP) vom 10.02.2021: 
Vermietung städtischer Liegenschaften bei Kostenmieten über der Marktmiete, 
Auflistung der betroffenen Liegenschaften, der jährlichen Verluste und der 
Gründe für die nicht kostendeckenden Vermietungen sowie mögliche Pläne für 
den Verkauf einzelner Liegenschaften 

  
Der Stadtrat beantwortet die Schriftliche Anfrage (STRB 420 vom 12. Mai 2021). 

 
 

3988. 2020/300 
Weisung vom 08.07.2020: 
Stadtentwicklung, Verein «GO! Ziel selbständig», Beiträge 2021–2024 

  
Die Frist für das fakultative Referendum gegen den Gemeinderatsbeschluss vom  
10. März 2021 ist am 17. Mai 2021 ungenutzt abgelaufen. 
 
Die amtliche Publikation erfolgt am 2. Juni 2021. 

 
 

3989. 2020/352 
Weisung vom 26.08.2020: 
Stadtentwicklung, Quartiervereine der Stadt Zürich, Beitrag 2021–2024 

  
Die Frist für das fakultative Referendum gegen den Gemeinderatsbeschluss vom  
10. März 2021 ist am 17. Mai 2021 ungenutzt abgelaufen. 
 
Die amtliche Publikation erfolgt am 2. Juni 2021. 

 
 

3990. 2020/428 
Weisung vom 30.09.2020: 
Kultur, Junges Literaturlabor JULL, Beiträge Juli 2021–2025 

  
Die Frist für das fakultative Referendum gegen den Gemeinderatsbeschluss vom  
10. März 2021 ist am 17. Mai 2021 ungenutzt abgelaufen. 
 
Die amtliche Publikation erfolgt am 2. Juni 2021. 
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3991. 2020/445 
Weisung vom 21.10.2020: 
Stadtentwicklung, Stiftung Greater Zurich Area Standortmarketing, Beiträge  
2020–2023 

  
Die Frist für das fakultative Referendum gegen den Gemeinderatsbeschluss vom  
10. März 2021 ist am 17. Mai 2021 ungenutzt abgelaufen. 
 
Die amtliche Publikation erfolgt am 2. Juni 2021. 

 
 

3992. 2020/506 
Weisung vom 18.11.2020: 
Kultur, Cabaret Voltaire, Beiträge 2021–2024 

  
Die Frist für das fakultative Referendum gegen den Gemeinderatsbeschluss vom  
10. März 2021 ist am 17. Mai 2021 ungenutzt abgelaufen. 
 
Die amtliche Publikation erfolgt am 2. Juni 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nächste Sitzung: 2. Juni 2021, 17 Uhr. 
 


